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W249 2156698-1/13E  

I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Ingrid ZEHETNER als Vorsitzende 

sowie die Richter Vizepräsident Dr. Michael SACHS und Mag. Eduard Hartwig PAULUS als 

Beisitzer über die Beschwerde des XXXX , vertreten durch Rechtsanwalt XXXX , gegen den 

Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria vom XXXX , KOA XXXX , nach Durchführung 

einer mündlichen Verhandlung am  XXXX zu Recht erkannt: 

A) 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 



- 2 - 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang 

1. Mit Schreiben vom  XXXX erhob  XXXX (im Folgenden: „Beschwerdeführer“) bei der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria; im Folgenden: „belangte Behörde“) 

Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a ORF-G. 

Der Beschwerdeführer begehrte die Feststellung, dass der Österreichischen Rundfunk (ORF; 

im Folgenden: „mitbeteiligte Partei“) durch die Gestaltung der am  XXXX im  XXXX 

ausgestrahlten Live-Diskussionssendung zur  XXXX „ XXXX “ die §§ 4 Abs. 5 Z 1 und 3 sowie 10 

Abs. 5 und 7 ORF-G verletzt habe, indem 

 lediglich der Beschwerdeführer mit falschen Vorhalten angegriffen worden sei, 

 gegenüber dem Publikum der Sendung der falsche Eindruck vermittelt worden sei, dass 

ein vom Beschwerdeführer geschilderter Vorfall während dessen  XXXX -Reise gar nicht 

stattgefunden habe, 

 der Beschwerdeführer völlig überraschend mit einem Vorhalt konfrontiert worden sei, der 

in einer Live-Sendung gar nicht adäquat widerlegbar sei, aber leicht zu widerlegen 

gewesen wäre, hätte man diesen rechtzeitig vor der Sendung darauf hingewiesen, dass 

man vorhabe, seine Schilderung des Vorfalls in Zweifel zu ziehen, 

 in der Sendung nicht erwähnt worden sei, dass Zuseher noch während dieser darauf 

hingewiesen hätten, dass die Recherche der mitbeteiligten Partei zu dem vom 

Beschwerdeführer geschilderten Vorfall falsch sei, 

 versucht worden sei, den Beschwerdeführer mit bestimmten Stilmitteln (Sprechen im 

Sing-Sang-Ton, übertriebenem Augenrollen, Wort- und Satzwiederholungen wie 

gegenüber einem trotzigen Kind und hämischen Aussagen) lächerlich zu machen. 

Der Beschwerdeführer beantragte weiters, der mitbeteiligten Partei die Veröffentlichung 

dieser Entscheidung gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G aufzutragen. 

2. Über das Ansuchen des Beschwerdeführers entschied die belangte Behörde mit dem 

nunmehr angefochtenen Bescheid vom XXXX , KOA XXXX , wie folgt: 

„Die Beschwerde wird gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und § 37 Abs. 1 iVm § 4 Abs. 5 Z 1 und 3 sowie § 
10 Abs. 5 und 7 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBI. Nr. 379/1984 idF BGBI. I Nr. 112/2015, als unbegründet 
abgewiesen.“ 
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2.1. Zum Gang des Verfahrens führte die belangte Behörde zusammengefasst wie folgt aus: 

2.1.1. Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a ORF-G 

In seiner Beschwerde vom  XXXX  habe der Beschwerdeführer vorgebracht, die mitbeteiligte 

Partei habe am  XXXX  – somit wenige Tage vor dem  XXXX Wahldurchgang zur XXXX – in ihrem 

Fernsehprogramm  XXXX die letzte und daher besonders wichtige Live-Diskussion zwischen 

den beiden Kandidaten dieser XXXX ,  XXXX und dem Beschwerdeführer, gesendet; diese 

Sendung sei von  XXXX moderiert worden. 

Vorauszuschicken sei dabei, dass der Beschwerdeführer vom  XXXX bis zum  XXXX gemeinsam 

mit anderen Funktionären der  XXXX (im Folgenden kurz: „ XXXX “) eine Reise nach  XXXX 

unternommen habe. Am  XXXX sei der Beschwerdeführer bei der  XXXX (= XXXX ) Zeuge 

geworden, wie in seiner unmittelbaren Nähe eine Frau von der Polizei niedergeschossen 

worden sei, weil diese – in Decken eingewickelt – den Eindruck erweckt habe, eine bewaffnete 

Terroristin zu sein. 

Im Zuge der Sendung vom  XXXX  sei es zu einem Dialog zwischen  XXXX und dem 

Beschwerdeführer über diesen Vorfall gekommen (s. I.3.1.). Dabei habe die mitbeteiligte 

Partei den Beschwerdeführer mitten während der Live-Diskussion mit überraschenden 

„Rechercheergebnissen“ konfrontiert, aus denen sich ergeben hätte sollen, dass der vom 

Beschwerdeführer geschilderte Sachverhalt bei der  XXXX überhaupt nicht stattgefunden 

habe. Entgegen den Behauptungen der mitbeteiligten Partei hätten über den vom 

Beschwerdeführer geschilderten Vorfall aber alle großen  XXXX Medien berichtet. Noch 

während der Sendung hätten zahlreiche Zuseher die Artikel der  XXXX Tageszeitungen 

getwittert; dies sei aber in der Sendung verschwiegen worden.  

Das Verhalten der mitbeteiligten Partei bzw. seiner Moderatorin habe nicht nur bei zahllosen 

Zusehern, sondern auch in den Medien für Empörung gesorgt; dazu seien Ausschnitte aus „ 

XXXX “ („ XXXX “) und „ XXXX “ („ XXXX “) zitiert worden. 

Es sei weiters nur der Beschwerdeführer, nicht aber auch XXXX , völlig überraschend mit einem 

Vorhalt konfrontiert worden, der in einer Live-Sendung gar nicht adäquat widerlegbar sei, 

aber leicht zu widerlegen gewesen wäre, hätte man den Beschwerdeführer rechtzeitig vor der 

Sendung darauf hingewiesen, dass man vorhabe, seine Schilderung des Vorfalls in Zweifel zu 

ziehen. 

Richtig sei lediglich, dass in den erwähnten  XXXX Presseberichten der vom Beschwerdeführer 

erlebte Vorfall etwas anders dargestellt werde, nämlich dahingehend, dass die besagte Frau 
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nicht erschossen, sondern „nur“ angeschossen worden sei, und dass sie auch nicht bewaffnet 

gewesen sei.  

Es sei vorgebracht worden, dass die mitbeteiligte Partei sohin aus den angeführten Gründen 

in mehrfacher Weise gegen die Gebote der §§ 4 Abs. 5 Z 1 und 3 sowie 10 Abs. 5 und 7 ORF-G 

verstoßen habe. 

2.1.2. Gemeinsame Stellungnahme der mitbeteiligten sowie der weiteren mitbeteiligten 

Partei 

Mit Schriftsatz vom  XXXX hätten die mitbeteiligte Partei und  XXXX (im Folgenden: „weitere 

mitbeteiligte Partei“) zur Beschwerde des Beschwerdeführers Stellung genommen. 

Dabei sei dargelegt worden, dass die Berichterstattung der  XXXX Presse im  XXXX zum 

beschwerdegegenständlichen Vorfall an der  XXXX Artikel am  XXXX  in der „ XXXX “ sowie am  

XXXX in „ XXXX “, der „ XXXX “  und im Medium „ XXXX “umfasst habe, wobei  diesen Medien 

übereinstimmend zu entnehmen sei, dass es  XXXX einen Vorfall am Eingang zur  XXXX 

gegeben habe, bei dem einer Frau – da sie einen Warnschuss ignoriert habe – in den Fuß 

geschossen und diese dann leicht verletzt ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht 

worden sei. Diesen Berichten sei weder zu entnehmen, dass diese Frau mit Maschinenpistolen 

und einer Handgranate bewaffnet gewesen sei, noch, dass diese erschossen worden sei, noch, 

dass sich der Vorfall am  XXXX (oder  XXXX daneben) ereignet habe. 

Der Beschwerdeführer habe von dem angeblichen Terrorakt – völlig unaufgefordert – einige 

andere Male vor dem  XXXX -Interview vom  XXXX bzw. der inkriminierten Sendung vom  XXXX  

erzählt, so bei Interviews in „ XXXX “ vom XXXX , in der Sendung „ XXXX “ vom XXXX , in der 

Zeitung „ XXXX “, und mit der „ XXXX “ vor dem XXXX . 

Am  XXXX  sei der Beschwerdeführer bei  XXXX in der  XXXX zu Gast gewesen. In diesem 

Interview sei u.a. das Thema „Außenpolitik“ als eine wichtige Kompetenz des  XXXX 

thematisiert worden, wobei in dieser Interview-Passage von  XXXX die Frage thematisiert 

worden sei, ob es sich beim  XXXX -Besuch des Beschwerdeführers im Jahr  XXXX um einen 

offiziellen Empfang eines  XXXX in der  XXXX gehandelt habe. Gleich am Beginn des Interviews 

habe der Beschwerdeführer, ohne dazu konkret befragt worden zu sein, angegeben, dass er  

XXXX am Höhepunkt der Kämpfe besucht habe. Er habe davon gesprochen, dass er 

Fürchterliches erlebt habe und mitten in einen Terrorakt hineingekommen und neben ihm 

eine Frau erschossen worden sei. 
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Aufgrund der wiederholten Erwähnung des Terroraktes am  XXXX sei von der Redaktion der 

Sendung  XXXX dazu recherchiert worden. Da der Beschwerdeführer am nächsten Tag in einer 

Diskussionssendung der mitbeteiligten Partei vor der  XXXX Gast sein würde, sei es der 

mitbeteiligten Partei ein Anliegen gewesen, noch vor dieser Sendung ein Rechercheergebnis 

zu haben, um den Beschwerdeführer allenfalls damit konfrontieren zu können. Der ORF-

Korrespondent in XXXX ,  XXXX , sei ersucht worden, weitere Recherchen zu diesem Thema 

vorzunehmen. Dies habe er getan und einen Sprecher der  XXXX Polizei,  XXXX , zu einem 

Terrorangriff  XXXX am  XXXX befragt. Dieser habe angegeben, dass es  XXXX am  XXXX keinerlei 

Zwischenfälle, wie vom Beschwerdeführer dargestellt, gegeben habe und es nach Wissen der  

XXXX Polizei keine Frau gegeben habe, die  XXXX in  XXXX getötet worden sei, und es damals 

auch keinen Terrorangriff in der  XXXX gegeben habe. Mit diesen Rechercheergebnissen sei 

der Beschwerdeführer in der verfahrensgegenständlichen Sendung konfrontiert worden. 

In der im Anschluss an die Sendung „ XXXX “ ausgestrahlten  XXXX sei diese Causa nochmals 

thematisiert worden, wobei in deren Rahmen auch die zitierten Pressemeldungen aus  XXXX 

erwähnt worden seien. Dabei sei auch darauf hingewiesen worden, dass es sich 

möglicherweise um zwei unterschiedliche Vorfälle handeln könnte, einerseits einen Terrorakt 

am XXXX , andererseits eine verwirrte Frau an der XXXX .  

In der  XXXX des  XXXX  nach der inkriminierten Sendung hätten der Medien- und 

Kommunikationstrainer  XXXX und der Politologe  XXXX unter anderem den Diskussionsstil des 

Beschwerdeführers in der inkriminierten Live-Diskussion thematisiert. In der  XXXX sowie in 

der  XXXX am  XXXX sei eine weitere Berichterstattung über die zwischenzeitlich bekannt 

gewordenen Umstände des Zwischenfalls während des  XXXX -Aufenthalts des 

Beschwerdeführers erfolgt. 

Ein Zusammenhang zwischen dem vom Beschwerdeführer geschilderten und dem 

tatsächlichen Sachverhalt sei nicht erkennbar: Gemeinsam sei lediglich der Schauplatz XXXX , 

sonst gebe es keine Übereinstimmung. Es sei im Übrigen auch nicht die mitbeteiligte Partei 

gewesen, die von sich aus einen Terroranschlag thematisiert habe, sondern sei das Thema 

vom Beschwerdeführer selbst gebracht worden. Hätte der Beschwerdeführer dieses Thema 

nicht selbst so oft angesprochen, hätte die mitbeteiligte Partei in diesem Punkt zweifellos 

nicht zu recherchieren begonnen. Die Tatsache, dass dann der Beschwerdeführer mit den 

Rechercheergebnissen (Sprecher der  XXXX Polizei) konfrontiert worden sei, sei ein 

journalistisch üblicher Vorgang, um dem Betroffenen die Möglichkeit einer Stellungnahme 

einzuräumen („audiatur et altera pars“). „Vorabgesprochene Fragen“ bzw. 

„vorabgesprochene Interviews“, wie offenbar vom Beschwerdeführer gefordert, habe es 
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keine gegeben. Dies sei auch weder gesetzlich vorgesehen, noch mit der Aufgabe von Medien 

als „public watchdog“, noch mit dem Grundsatz der Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 10 

EMRK) vereinbar. 

Weiters seien die mitbeteiligte sowie die weitere mitbeteiligte Partei auf das Format 

„Diskussionssendungen“ eingegangen und hätten vorgebracht, dass die inkriminierte 

Sendung vom  XXXX  eine moderierte Diskussionssendung gewesen sei. Die Moderatorin leite 

die Diskussion, lenke und führe ein Gespräch bzw. vermittle möglicherweise auch in einer 

Kommunikation zwischen den Diskussionsteilnehmern. Grundvoraussetzung sei eine 

Äquidistanz zu allen Diskussionsteilnehmern. Alle Diskussionsrunden im Fernsehen hätten 

vorrangig das Ziel, unterschiedliche Auffassungen zu einer bestimmten Thematik 

herauszuarbeiten. Es komme dabei nicht darauf an, eine sachliche Einigung unter den 

Diskussionspartnern zu erzielen, sondern dem Publikum die Möglichkeit zu geben, sich daraus 

seine eigene Meinung zu bilden. Die Diskussionsleiterin habe ebenfalls dafür zu sorgen, dass 

alle wichtigen Standpunkte mit dem Ziel herausgearbeitet würden, diese Standpunkte 

gegeneinander abzuklären. 

Das Interview sei weder hämisch, noch in einem Sing-Sang-Ton geführt worden, noch könne 

von einem übertriebenen Augenrollen die Rede sein, vielmehr handle es sich dabei um die – 

journalistisch völlig korrekte – Vorgehensweise bei Interviews, um auf Fragen auch Bezug 

habende Antworten zu erlangen. Da dies bei der inkriminierten Passage jedoch nicht der Fall 

gewesen sei, sei von der Moderatorin mehrmals nachgefragt worden. 

Rechtlich hätten sich die mitbeteiligte sowie die weitere mitbeteiligte Partei zu den materiell-

rechtlichen Grundlagen der für Darbietungen der mitbeteiligten Partei geltenden Gebote der 

Objektivität, Unparteilichkeit, Pluralität und Ausgewogenheit geäußert und diese 

Ausführungen mit Zitaten der Bezug habenden Judikatur des Verfassungsgerichtshofes und 

des Bundeskommunikationssenates untermauert. Weiters sei auf das Recht der 

Meinungsäußerungsfreiheit, das sowohl der mitbeteiligten Partei als Medienunternehmen, 

als auch den dort tätigen Journalistinnen und Journalisten zukomme, unter Verweis auf Art. 

10 Abs. 1 EMRK und die Rechtsprechung des VfGH (VfSlg 12.086/1989) Bezug genommen 

worden. 

In der inkriminierten Sendung sei dem Beschwerdeführer ausführlich und zu jedem Punkt die 

Gelegenheit gegeben worden, seinen Standpunkt darzulegen. Die Interviewführung von  XXXX 

sei zu jedem Zeitpunkt höflich gewesen, und es habe dieser weder an Takt, noch an gutem 

Ton gemangelt. Die Diskussionsführung von  XXXX habe dem Objektivitätsgebot entsprochen.  
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Abschließend hätten die mitbeteiligte sowie die weitere mitbeteiligte Partei den Antrag 

gestellt, der vorliegenden Beschwerde keine Folge zu geben. 

2.1.3. Replik des Beschwerdeführers 

Mit Schreiben vom  XXXX habe der Beschwerdeführer eine Replik zur gemeinsamen 

Stellungnahme der mitbeteiligten sowie der weiteren mitbeteiligten Partei erstattet. 

Es sei vorgebracht worden, dass die mitbeteiligte Partei durch ihr in der Beschwerde vom  

XXXX  inkriminiertes Verhalten versucht habe, den Beschwerdeführer als Lügner darzustellen, 

was umso gravierender sei, als kurz nach der inkriminierten Sendung die Wahl zum  XXXX 

stattgefunden habe, für die der Beschwerdeführer kandidiert habe. Darüber hinaus habe die 

Moderatorin mit bestimmten Stilmitteln versucht, den Beschwerdeführer lächerlich zu 

machen. 

Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens der mitbeteiligten Partei liege darin, dass diese den vom 

Beschwerdeführer erlebten Sachverhalt an sich, also zur Gänze, geleugnet habe. Unzulässig 

sei nicht die Recherche über diesen Sachverhalt, sondern dass keine ausreichenden 

Recherchen angestellt worden seien. Aufmerksame Zuseher hätten bereits während der 

inkriminierten Sendung über Twitter und andere soziale Medien darauf hingewiesen, dass die 

Recherche der mitbeteiligten Partei falsch gewesen sei, ohne dass diese darauf entsprechend 

regiert hätte. 

Fragen seien vor einer Sendung nicht abzustimmen, es sei jedoch unfair gewesen, den 

Beschwerdeführer während einer laufenden Live-Fernsehsendung mit einem völlig 

überraschenden Thema zu konfrontieren, sodass dem Beschwerdeführer jede Gelegenheit 

genommen worden sei, den Behauptungen der mitbeteiligten Partei mit Sachbeweisen 

entgegen zu treten, wodurch gerade nicht dem üblichen journalistischen  XXXX („audiatur et 

altera pars“) entsprochen worden sei. 

2.1.4. Gemeinsame Duplik der mitbeteiligten sowie der weiteren mitbeteiligten Partei  

Mit Schreiben vom  XXXX hätten die mitbeteiligte sowie die weitere mitbeteiligte Partei eine 

weitere Stellungnahme erstattet, in der sie insbesondere auf die Diskrepanz zwischen dem 

vom Beschwerdeführer geschilderten und dem tatsächlichen Sachverhalt Bezug genommen 

hätten. Weder habe man versucht, den Beschwerdeführer als Lügner darzustellen, noch 

hätten die sehr ausführlichen Internetrecherchen in Deutsch und Englisch einen einzigen 

Hinweis auf eine erschossene, schwer bewaffnete Frau am  XXXX oder sonst wo in  XXXX oder 

in  XXXX im  XXXX erbracht. Es sei Journalisten weder grundsätzlich, noch praktisch zuzumuten, 
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zu sämtlichen denkbaren Alternativversionen einer öffentlichen Äußerung eines Politikers zu 

recherchieren. Darüber hinaus wäre es völlig realitätsfremd, in einer XXXX , sehr stressigen 

und thematisch dichten Live-Sendung von einer einzelnen Moderatorin zu verlangen, sie 

müsse neben ihrer Moderation auch noch soziale Medien verfolgen, einzelne Postings 

verifizieren und in die Sendung einbringen. Oder auch, dass während der Live-Sendung die 

Redaktion der Moderatorin den (keineswegs klaren) Sachverhalt über einen Kopfhörer 

schildere, während sie zwei  XXXX live zu mittlerweile völlig anderen Themen interviewe.  

2.1.5. Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

Am  XXXX habe die belangte Behörde in Anwesenheit der Parteien eine mündliche 

Verhandlung durchgeführt, in der  XXXX als Zeuge hinsichtlich seiner Wahrnehmungen über 

den Vorfall in der XXXX , der sich am  XXXX  im Nahebereich des Beschwerdeführers zugetragen 

habe, befragt worden sei. Darüber hinaus seien die Mitarbeiter der mitbeteiligten Partei,  

XXXX ,  XXXX ,  XXXX ,  XXXX und XXXX , als Zeugen hinsichtlich des Ablaufs und des 

Zustandekommens der beschwerdegegenständlichen Sendung „ XXXX “ am  XXXX  sowie der 

Recherchen, Vorarbeiten und Aufträge, die zur beschwerdegegenständlichen Fragestellung 

zur  XXXX -Reise des Beschwerdeführers im Zeitraum  XXXX  bis  XXXX  geführt hätten, befragt 

worden. 

2.2. Die belangte Behörde traf Feststellungen zur XXXX -Reise des Beschwerdeführers, der  

XXXX Berichterstattung zum stattgefundenen Vorfall am XXXX , den Interviews des 

Beschwerdeführers im Vorfeld zur Sendung „ XXXX “ vom XXXX , zur genannten Sendung selbst 

sowie zur  XXXX am  XXXX  mit der Analyse und weiterer Nachberichterstattung (vgl. dazu Pkt. 

II.1.2.). 

2.3. Rechtlich begründete die belangte Behörde ihre Entscheidung im Wesentlichen wie 

folgt: 

Das zu prüfende Beschwerdevorbringen gehe in zwei Richtungen: Einerseits beinhalte es den 

Vorwurf, die mitbeteiligte Partei habe dem Publikum den falschen Eindruck vermittelt, dass 

ein vom Beschwerdeführer in früheren Interviews geschilderter Vorfall gar nicht 

stattgefunden habe, wodurch er als Lügner hingestellt worden sei. Darüber hinaus sei der 

Beschwerdeführer damit völlig überraschend in der Live-Sendung konfrontiert worden, in 

deren Rahmen die Vorhaltungen gar nicht adäquat widerlegbar gewesen wären. Daran 

schließe die weitere Kritik an, dass dem Beschwerdeführer eine Widerlegung dieses falschen 

Eindrucks leicht möglich gewesen wäre, hätte ihn die mitbeteiligte Partei rechtzeitig vor der 

Live-Sendung über die beabsichtigte Fragestellung zu diesem Thema informiert. In diesem 
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Kontext bemängle der Beschwerdeführer schließlich auch, dass die mitbeteiligte Partei 

während der Sendung nicht erwähnt habe, dass aufmerksame Zuseher noch während dieser 

darauf hingewiesen hätten, dass die Recherchen der mitbeteiligten Partei falsch gewesen 

seien. Weiters richte sich die vorliegende Beschwerde gegen die Moderation der Live-

Diskussionssendung vom XXXX , insbesondere dagegen, dass lediglich der Beschwerdeführer, 

nicht aber auch dessen Kontrahent, mit falschen Vorhalten angegriffen worden sei, und die 

Moderatorin der mitbeteiligten Partei versucht habe, den Beschwerdeführer – und zwar nur 

diesen – mit bestimmten Stilmitteln (Sprechen im Sing-Sang-Ton, übertriebenem Augenrollen, 

Wort- und Satzwiederholungen wie gegenüber einem trotzigen Kind und hämischen 

Aussagen) lächerlich zu machen. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes sei jede zulässige Darbietung 

der mitbeteiligten Partei den grundsätzlichen Geboten der Objektivität, Unparteilichkeit, 

Pluralität und Ausgewogenheit gemäß Art. I Abs. 2 BVG-Rundfunk und § 1 Abs. 3 ORF-G 

unterworfen. Daher seien auch nicht expressis verbis im § 4 Abs. 5 ORF-G aufgezählte 

Sendungskategorien vom Objektivitätsgebot mitumfasst. Die mitbeteiligte Partei treffe je 

nach konkreter Art der Sendung unterschiedliche Anforderungen, dem Objektivitätsgebot 

Rechnung zu tragen (VfSlg 13.843/1994; VfSlg 17.082/2003; VwGH 15.09.2006, 

2004/04/0074, mwN). 

Nach den Vorschriften des ORF-G verlange die der mitbeteiligten Partei gebotene objektive 

Berichterstattung, dass Informationen in Form von Nachrichten und Reportagen objektiv 

ausgewählt und vermittelt (§ 4 Abs. 5 Z 1 ORF-G), für die Allgemeinheit wesentliche 

Kommentare, Standpunkte und kritische Stellungnahmen unter angemessener 

Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen 

wiedergegeben und vermittelt (§ 4 Abs. 5 Z 2 ORF-G) und eigene Kommentare, Sachanalysen 

und Moderationen der mitbeteiligten Partei unter Wahrung des Grundsatzes der Objektivität 

erstellt werden würden (§ 4 Abs. 5 Z 3 ORF-G). Die Information habe umfassend, unabhängig, 

unparteilich und objektiv zu sein, und es seien alle Nachrichten und Berichte sorgfältig auf 

Wahrheit und Herkunft zu prüfen; Nachricht und Kommentar seien deutlich voneinander zu 

trennen (§ 10 Abs. 5 ORF-G). Die Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen 

sei angemessen zu berücksichtigen, die Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte und 

Privatsphäre des Einzelnen seien zu achten (§ 10 Abs. 6 ORF-G), und es hätten Kommentare, 

Analysen und Moderationen sachlich zu sein und auf nachvollziehbaren Tatsachen (§ 10 Abs. 

7 ORF-G) zu beruhen (VwGH 26.06.2014, 2013/03/0161; VwGH 13.09.2016, Ro 

2016/03/0016). 
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Besonderes Gewicht komme dem Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebot vor allem im 

Hinblick auf jene von der mitbeteiligten Partei gestalteten Sendungen zu, die zur umfassenden 

Information gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 iVm § 10 Abs. 4 ORF-G, also zu einer freien individuellen und 

öffentlichen Meinungsbildung im Dienste des mündigen Bürgers und damit zum 

demokratischen Diskurs der Allgemeinheit, beitragen würden (BKS 12.11.2007, 

611.901/0008BKS/2007; KommAustria 28.05.2013, KOA 12.015/13-005; KommAustria 

12.08.2013, KOA 12.008/13-005). 

Dies treffe nach Auffassung der belangten Behörde gerade auch auf die 

beschwerdegegenständliche Sendung zu, deren Ziel es gewesen sei, kurz vor der  XXXX am  

XXXX allen potentiellen Wählern noch einmal die Möglichkeit zu bieten, sich umfassend über 

die politischen Standpunkte der beiden Kandidaten und über deren Amtsverständnis eines  

XXXX zu informieren, um darauf basierend eine Wahl treffen zu können. 

Nach der Spruchpraxis des Bundeskommunikationssenates und der Höchstgerichte sei der 

Begriff der Objektivität gemäß § 4 Abs. 5 Z 1 und 3 ORF-G sowie § 10 Abs. 5 und 7 ORF-G als 

Sachlichkeit unter Vermeidung von Einseitigkeit, Parteinahme und Verzerrung der Ereignisse 

zu verstehen. Dabei habe die Prüfung jeweils anhand des Gesamtkontexts der Sendung zu 

erfolgen. Bei der Beurteilung der Objektivität einer Sendung sei ferner der Eindruck des 

Durchschnittskonsumenten im Gesamtkontext des Gebotenen maßgebend und vom Wissens- 

und Bildungsstand des Durchschnittsmenschen auszugehen (VfSlg 16.468/2002). Dieser 

Gesamtkontext und der für den Durchschnittsbetrachter daraus zu gewinnende Eindruck gebe 

der Beurteilung, ob die Gestaltung einer Sendung dem Objektivitätsgebot entsprochen habe, 

die Grundlage (VwGH 10.11.2004, 2002/04/0053; 01.03.2005, 2002/04/0194; 15.09.2006, 

2004/04/0074). Mit dem Objektivitätsgebot unvereinbar wären folglich einzelne Aussagen 

oder Formulierungen eines Beitrages, die eine hervorstechende und den 

Gesamtzusammenhang in den Hintergrund drängende Wirkung derart entfalten würden, dass 

beim Durchschnittsbetrachter unweigerlich ein verzerrter Eindruck des behandelten Themas 

entstehen würde. Unzulässig wäre es allerdings, einen Bericht gedanklich in Einzelteile zu 

zerlegen und danach jeden Teil jeweils isoliert betrachtet einer Überprüfung auf das 

Objektivitätsgebot zu unterziehen (BKS 19.04.2010, 611.980/0003-BKS/2010; BKS 01.07.2009, 

611.901/0012-BKS/2009). 

Eingangs sei festzuhalten, dass der mitbeteiligten Partei bei der Auswahl und Gewichtung 

ihrer Berichterstattung über bestimmte Ereignisse, Vorkommnisse oder Meinungen bei 

Sendungen, die diese selbst gestalte, ein weiter Spielraum zukomme (VfSlg 13.338/1993; VfSlg 

19.915/2014), der dem Gebot der Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks nach Art. I 
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Abs. 2 BVG-Rundfunk und den damit intendierten Zielsetzungen entspringe. In ähnlicher 

Weise habe auch schon die Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes ausgeführt, dass 

„ein Ermessensspielraum bei Beurteilung des Nachrichtenwerts erhalten bleiben muss, um das 

Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht gänzlich zugunsten der Programmaufträge der 

Objektivität und Pluralität in den Hintergrund zu drängen. Wird dieser Spielraum in rational 

einsichtiger und sachspezifischer Weise genutzt, so ist keine unvollständige, verzerrende, 

kurzum unobjektive Berichterstattung zu vermuten“ (RFK 29.06.1995, RfR 1997, 1). Somit 

obliege der mitbeteiligten Partei die Beurteilung und Abschätzung, welche Fragen wichtig und 

wesentlich seien, wobei diese zur Erreichung dieses Ziels nur eine objektive Auswahl zu treffen 

habe (BKS 11.09.2013, 611.810/0004-BKS/2013; BKS 01.07.2010, 611.940/0011-BKS/2010). 

Ungeachtet des noch zu prüfenden Beschwerdevorwurfs, dass eine Live-Sendung keine 

ausreichende bzw. adäquate Möglichkeit biete, sich zu einem für den Beschwerdeführer 

offenbar überraschenden Thema entsprechend zu äußern und den eigenen Standpunkt 

darzustellen, sei daher die Entscheidung der mitbeteiligten Partei, die in Rede stehende 

Thematik in die Sendung einzubeziehen, grundsätzlich nicht zu beanstanden. Gerade die Frage 

der Glaubwürdigkeit eines Kandidaten für ein politisches Amt, wie jenes des XXXX , könne 

jedenfalls ein relevantes Kriterium für die Wahlentscheidung der sich auf diese Weise 

informierenden Zuseher darstellen. Eine Konfrontation der sich einer  XXXX stellenden 

Kandidaten mit Unklarheiten bzw. Widersprüchen ihrer Aussagen in Bezug auf ein konkretes 

Thema im Verhältnis zu den Rechercheergebnissen der mitbeteiligten Partei bilde ein 

Kernelement der journalistischen Tätigkeit auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sei 

zweifelsfrei von öffentlichem Informationsinteresse und im gegebenen Kontext daher vom 

Ermessensspielraum der mitbeteiligten Partei gedeckt. 

Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang unter anderem auch das am Vortag in der  

XXXX geführte Interview von  XXXX mit dem Beschwerdeführer, in dem vor dem Hintergrund 

des kritischen Verhältnisses zwischen dem offiziellen  XXXX und der  XXXX der Fokus auf die 

Frage gelegt worden sei, ob es einen „offiziellen Empfang“ einer  XXXX -Delegation in der  XXXX 

gegeben bzw. ob es sich hierbei um einen offiziellen Empfang einer Delegation des  XXXX 

gehandelt habe. Dabei sei zu Tage getreten, dass die verschiedenen Darstellungen dieses 

Besuchs durch den Beschwerdeführer Diskrepanzen aufgewiesen und daher Fragen 

aufgeworfen hätten. Zusätzlich habe der Beschwerdeführer in dieser Sendung von sich aus 

den Vorfall am  XXXX erwähnt (und davon wiederum im Indikativ gesprochen). Dass dies zum 

Anlass genommen worden sei, auch in diesem zweiten Punkt weiter nachzurecherchieren, sei 

somit nicht nur unproblematisch, sondern durchaus naheliegend, wenn man berücksichtige, 

dass der Beschwerdeführer durch die Aussage „Vielleicht sagen Sie dann auch, beim Terrorakt 
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ist niemand zu Tode gekommen?“ in gewisser Weise zu weiteren Nachforschungen 

„eingeladen“ habe. 

Die belangte Behörde könne daher nicht erkennen, dass die Entscheidung der mitbeteiligten 

Partei, das beschwerdegegenständliche Thema im Rahmen der Live-Diskussionssendung 

aufzuwerfen, unsachlich oder nicht sachspezifisch gewesen wäre und deshalb dem 

Objektivitätsgebot widersprochen hätte (vgl. dazu auch EGMR 10.01.2012, Standard Verlags 

GmbH gegen Österreich, Appl. Nr. 34702/07, zur Aufgabe der Medien; darauf verweisend BKS 

25.02.2013, 611.806/0004-BKS/2013). 

Darauf aufbauend sei in weiterer Folge der Frage nachzugehen, ob die Live-

Diskussionssendung „ XXXX “ dem Beschwerdeführer eine adäquate Möglichkeit geboten 

habe, zu den aufgrund der Konfrontation mit der offiziellen Aussage des  XXXX 

Polizeisprechers, dass am  XXXX  am  XXXX bzw. im Bereich der  XXXX oder einem anderen Ort 

in  XXXX kein Terroranschlag einer schwer bewaffneten Frau und definitiv kein Vorfall mit 

Handgranaten und Maschinenpistolen stattgefunden habe, aufgeworfenen Diskrepanzen zu 

seinen Aussagen Stellung zu nehmen und diese allenfalls aufzuklären. 

Kurz nach der Hälfte der  XXXX Live-Sendung sei es zur Erörterung des Themenbereichs 

„Staatsbesuche des XXXX “ gekommen, in dessen Rahmen die Moderatorin dem 

Beschwerdeführer nach Einspielung seiner Aussage im „ XXXX “ vom  XXXX  und des Interviews 

mit  XXXX vom  XXXX  eine offen formulierte Frage nach einer allfälligen „Verwechslung von 

Ereignissen in seiner Erinnerung“ gestellt habe. Damit sei ihm die Möglichkeit gegeben 

worden, sich zum Widerspruch zwischen seiner Aussage und der Aussage des  XXXX 

Polizeisprechers unmittelbar in der Sendung in jede Richtung zu äußern. 

Selbst unter der vom Beschwerdeführer vertretenen Annahme, dass in dieser Fragestellung 

zusammen mit der Einspielung des Interviews des Polizeisprechers mittelbar ein Vorwurf in 

Richtung unwahrer Behauptungen enthalten gewesen wäre, sei festzuhalten, dass nach der 

Rechtsprechung des Bundeskommunikationssenates eine Gegenäußerungsmöglichkeit 

grundsätzlich in der die Vorwürfe enthaltenden Sendung selbst einzuräumen sei (BKS 

19.04.2010, 611.980/0003-BKS/2010; BKS 28.03.2012, 611.996/0002-BKS/2012). Der 

Verfassungsgerichthof habe seinerseits ausgesprochen, dass es an sich zutreffe, dass die 

mitbeteiligte Partei eine „Gegendarstellung“ kraft geltenden Rechts nicht zwingend bereits in 

der die Angriffe bringenden Fernsehdarbietung selbst vorsehen und gestatten müsse, sondern 

unter Umständen auch in einer anderen (zeitlich und inhaltlich in gewisser Weise 

zusammenhängenden) Sendung ermöglichen könne, wobei der Betroffene aber auf andere 
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Gelegenheiten zur Darlegung seines Standpunktes nur ganz ausnahmsweise zu verweisen sei, 

nämlich etwa dann, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls eine wirksame und 

adäquate Wahrung seiner – durch die mitbeteiligte Partei berührten – Interessen, sei es 

bereits vor der kritisierten Sendung erlaubt hätten, sei es auch noch zu einem späteren 

Zeitpunkt erwarten hätten lassen (VfSlg 12.491/1990). 

Die direkte Konfrontation eines Betroffenen mit wie auch immer gearteten „Vorwürfen“ in 

der diese transportierende Sendung stelle daher nach der Rechtsprechung den vom 

Objektivitätsgebot gebotenen Regelfall dar. Dies müsse umso mehr gelten, wenn – wie 

vorliegend – ein Vorwurf allenfalls mittelbar im Rahmen einer offen formulierten 

Fragestellung hinsichtlich der Aufklärung von Divergenzen zwischen Aussagen des 

Betroffenen und Rechercheergebnissen der mitbeteiligten Partei transportiert werde (und 

auch durch die Moderatorin eine Relativierung dahingehend erfolge, dass eine Aufklärung 

nicht möglich gewesen sei und unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen würden). 

Das Beschwerdevorbringen erschöpfe sich in diesem Punkt in der Behauptung, dass eine 

adäquate Widerlegung des Vorhaltes in einer Live-Sendung nicht möglich gewesen sei, lasse 

dabei jedoch offen, weshalb ein anderes Sendungsformat dafür geeigneter sein solle. Indem 

die mitbeteiligte Partei das Thema gerade nicht auf die nachfolgende Nachrichtensendung  

XXXX verlagert habe, in der dem Beschwerdeführer nämlich gar keine unmittelbare 

Stellungnahme möglich gewesen wäre, sei dem Objektivitätsgebot sogar besser Rechnung 

getragen worden. Der belangten Behörde erschließe sich insbesondere nicht, weshalb eine 

adäquate Replik auf die Fragestellung, wonach der vom Beschwerdeführer in diversen 

Interviews geschilderte und aktiv angesprochene Vorfall (in dieser Form) von der 

mitbeteiligten Partei nicht anhand der (aus Sicht der mitbeteiligten Partei) erwartbaren 

Medienberichterstattung verifiziert werden habe können, in derselben Sendung bzw. einer 

Live-Sendung nicht adäquat möglich wäre, verfüge doch allen voran der Beschwerdeführer 

über die entsprechenden umfassenden Informationen hinsichtlich des tatsächlichen Vorfalls 

bzw. seine Wahrnehmungen hierzu. In diesem Zusammenhang sei auch auf das Live-Interview 

in der  XXXX vom Vortag ( XXXX ) zu verweisen, wo der Beschwerdeführer auf vergleichbare 

kritische bzw. genaue Nachfragen des Moderators zum  XXXX -Besuch sachlich seine Aussagen 

hinsichtlich des „offiziellen“ oder „nichtoffiziellen“ Charakters des Treffens mit der  XXXX 

präzisiert und insoweit zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen habe. 

Ebenso wenig könne das Vorbringen nachvollzogen werden, dass dem Beschwerdeführer 

durch Konfrontation mit einem „völlig überraschenden Thema“ während einer Live-

Fernsehsendung jegliche Gelegenheit genommen worden wäre, den Behauptungen „mit 
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Sachbeweisen“ entgegen zu treten. Weder habe das Thema überraschend sein können, habe 

der Beschwerdeführer dieses doch mehrfach in den Medien platziert, insbesondere noch am 

Abend zuvor in der  XXXX aus eigenem erwähnt, und habe er – seinen eigenen Aussagen in 

der verfahrensgegenständlichen Sendung zufolge – anhand der Twitter-Einträge von  XXXX am  

XXXX  Kenntnis von weiteren Recherchetätigkeiten auf Seiten der mitbeteiligten Partei zu 

diesem Thema gehabt, noch sei er von der Moderatorin daran gehindert worden, während 

der Live-Sendung „Sachbeweise“ – etwa die mehrfach erwähnten und mitgebrachten Fotos – 

zu präsentieren. Welche andere Form des Sachbeweises dem Beschwerdeführer darüber 

hinaus vorschwebe, lasse er offen. 

Aus dem Ablauf der maßgeblichen Sendungssequenz ergebe sich, dass der Beschwerdeführer 

die ihm mit der relativ offenen Fragestellung (Möglichkeit einer Verwechslung) eingeräumte 

Gelegenheit, seinen Standpunkt darzustellen, augenscheinlich vor allem als „Angriff“ 

interpretiert und darauf aufbauend der mitbeteiligten Partei mangelnde Objektivität 

vorgeworfen habe. Dass der Beschwerdeführer demgegenüber keine Klarstellung 

dahingehend vorgenommen habe, dass der Delegation am  XXXX  von den Sicherheitskräften 

vor Ort die Auskunft erteilt worden sei, es habe sich ein Terroranschlag mit einer schwer 

bewaffneten Frau ereignet, dessen unmittelbarer Augenzeuge er aber offenkundig nicht 

gewesen sei, habe letztlich auch zu dem entstandenen Eindruck beitragen, dass ein 

ungeklärter Sachverhalt vorliege. Ein Verstoß der mitbeteiligten Partei gegen das 

Objektivitätsgebot bzw. den Grundsatz „audiatur et altera pars“ könne darin nicht erkannt 

werden (vgl. dazu auch VfSlg 12.086/1989). 

Soweit der Beschwerdeführer weiters behaupte, dass eine adäquate Widerlegung des für ihn 

überraschenden Vorhaltes leicht möglich gewesen wäre, hätte ihn die mitbeteiligte Partei 

rechtzeitig vor der Live-Diskussionssendung über die beabsichtigte Fragestellung informiert, 

sei grundsätzlich festzuhalten, dass dem durch Einräumung einer angemessenen 

Gegenäußerungsmöglichkeit („audiatur et altera pars“) zu realisierenden Objektivitätsgebot 

nicht unterstellt werden könne, dass Teilnehmern einer Live-Diskussionssendung vorab die 

Fragestellungen mitgeteilt werden müssten. Die Konfrontation der Teilnehmer politischer 

Diskussionssendungen mit unerwarteten, jedenfalls aber vorab im Detail nicht bekannten 

Fragestellungen würden ein wesentliches Merkmal einer Live-Diskussionssendung darstellen 

und sei folglich auch zu erwarten. Eine Verpflichtung zur „Vorabinformation“ widerspreche 

wohl auch dem Prinzip der journalistischen Unabhängigkeit (vgl. dazu § 4 Abs. 6 ORF-G, § 32 

ORF-G sowie den unter  XXXX abrufbaren Verhaltenskodex der mitbeteiligten Partei). 
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Daraus folge als Zwischenergebnis, dass die unmittelbare Konfrontation des 

Beschwerdeführers mit Unklarheiten bzw. Widersprüchen zwischen seiner Schilderung des 

beschwerdegegenständlichen Vorfalls und den Rechercheergebnissen der mitbeteiligten 

Partei im Rahmen der Live-Diskussionssendung „ XXXX “ jedenfalls in Einklang mit dem 

Objektivitätsgebot gestanden habe. 

In einem weiteren Schritt sei der Frage nachzugehen, ob das Objektivitätsgebot allenfalls 

dadurch verletzt worden sei, dass der beschwerdegegenständlichen Fragestellung eine 

unzureichende Vorbereitung im Sinne einer nicht gründlich durchgeführten Recherche 

vorangegangen sei. Aufgrund der zwischenzeitig bekannt gewordenen Berichterstattung  

XXXX Zeitungen, denen zufolge sich zum maßgeblichen Zeitpunkt zwar ein Zwischenfall in der  

XXXX ereignet habe, der jedoch in wesentlichen Punkten (bewaffnete/unbewaffnete Frau; 

Terrorangriff/Zwischenfall; tödliche/nichttödliche Schüsse etc.) nicht mit den Schilderungen 

des Beschwerdeführers übereinstimme, stelle sich die Frage, ob es der mitbeteiligten Partei 

im Zuge der Überprüfung der Interviewaussagen des Beschwerdeführers möglich bzw. 

abzuverlangen gewesen wäre, herauszufinden, was sich tatsächlich am  XXXX  in der Nähe der  

XXXX ereignet habe, was wiederum Auswirkungen auf die Art der Fragestellung an den 

Beschwerdeführer hätte haben können. Daran knüpfe vor allem die Frage an, ob die in Rede 

stehenden  XXXX Zeitungsberichte bei entsprechend gründlicher Recherche leicht auffindbar 

gewesen wären. 

§ 10 Abs. 5 Satz 2 ORF-G verpflichte bei Nachrichten und Berichten zur sorgfältigen 

Überprüfung auf Wahrheit und Herkunft. Hierbei handle es sich um einen tragenden 

Grundsatz für die journalistische Tätigkeit nach dem ORF-G. 

Bekannt sei, dass Maßstab bzw. Gegenstand der Recherche der mitbeteiligten Partei die 

Schilderung des Beschwerdeführers in zahlreichen Interviews im Vorfeld der 

beschwerdegegenständlichen Sendung, zuletzt im  XXXX -lnterview am XXXX , gewesen sei. 

Die wesentlichen Elemente der Interviewaussagen des Beschwerdeführers seien dabei 

„Terroranschlag am XXXX “, „mit Handgranaten und Maschinenpistolen bewaffnete Frau“, die 

nur wenige Meter neben dem Beschwerdeführer „erschossen“ worden sei, gewesen. 

In diesem Zusammenhang sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer stets den Indikativ 

verwendet und sich somit jenes Tempus bedient habe, mit dem die Wirklichkeit zum Ausdruck 

gebracht werde. Er habe den Vorfall bzw. wesentliche Umstände (konkret: eine Frau sei  XXXX 

neben ihm erschossen worden, nachdem sie versucht habe, mit Handgranaten und 

Maschinenpistolen betende Menschen zu töten) so geschildert, dass dem durchschnittlichen 
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Rezipienten der Eindruck vermittelt worden sei, dass er Augenzeuge desselben gewesen sei 

bzw. sich der Vorfall genauso ereignet habe. Dass die mitbeteiligte Partei die entsprechenden 

Interviewaussagen des Beschwerdeführers auf Grundlage ebendieser Elemente überprüft 

habe, sei schon deshalb nicht zu beanstanden, weil die mehrfachen Schilderungen des 

Beschwerdeführers keinerlei Hinweise auf mögliche andere Abläufe der Geschehnisse 

beinhaltet hätten; insbesondere sei keine Relativierung dahingehend erfolgt, dass seine 

Schilderung der Einzelheiten des Vorfalls nicht auf eigenen Wahrnehmungen, sondern auf 

Auskünften des die Delegation begleitenden Dolmetschers beruht hätten, die dieser 

wiederum von den Sicherheitskräften am Eingangstor erhalten habe. 

Auf Grundlage der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens sei festzuhalten, dass von der 

mitbeteiligten Partei anhand der ihr bekannten Elemente des Vorfalls sehr gründliche 

Recherchen im Wege von Suchabfragen in den ihr zur Verfügung stehenden Datenbanken von 

Agenturen und Medienarchiven sowie eine Google-Abfrage durchgeführt worden seien. Es sei 

ferner eine Anfrage beim  XXXX Polizeisprecher per E-Mail erfolgt und in weiterer Folge ein 

Fernsehinterview des Auslandskorrespondenten mit diesem, um auch eine Auskunft von 

offizieller Stelle zu dem hinterfragten Vorfall zu erhalten, die als „Einspieler“ verwendet 

werden haben können. Überdies seien die Ergebnisse der Recherche vom Chefredakteur des 

Aktuellen Dienstes,  XXXX , insofern einer Kontrolle unterzogen worden, als von diesem eigene 

Suchabfragen anhand der erwähnten Tatbestandselemente vorgenommen worden seien, die 

zum gleichen – negativen – Ergebnis geführt hätten, wie jene von XXXX . 

Nach Auffassung der belangten Behörde könne nicht bemängelt werden, dass die 

mitbeteiligte Partei bei ihren auf Deutsch und Englisch durchgeführten Recherchen nicht auf 

die (ausschließlich XXXX ) Zeitungsartikel gestoßen sei. Dies einerseits deshalb, weil der 

tatsächliche Zwischenfall augenscheinlich aufgrund seiner Alltäglichkeit in der stark 

bewachten  XXXX über die  XXXX Berichterstattung hinaus keinen Niederschlag in der 

internationalen Medienberichterstattung gefunden habe, und andererseits, weil die  XXXX 

Medien von einer in wesentlichen Elementen anderen Version des Vorfalls bei der  XXXX 

berichtet hätten. Selbst bei einem sehr hohen Anspruch an die journalistische Sorgfalt könne 

aus den dem Objektivitätsgrundsatz entspringenden Verpflichtungen nicht abgeleitet werden, 

dass jede denkbare Version einer Schilderung mit divergierenden Tatbestandselementen 

abgeklärt werden müsse, bevor ein Betroffener mit diesen Rechercheergebnissen 

konfrontiert werde. Im Übrigen sei an den Auslandskorrespondenten  XXXX auch explizit das 

Ersuchen gerichtet worden, den Polizeisprecher  XXXX nach allfälligen anderen Zwischenfällen 

im maßgeblichen Zeitraum in  XXXX zu fragen. Auch diese ergänzende Abfrage sei negativ 

gewesen. 



- 17 - 

Hinsichtlich der Online-Recherchen sei der Vollständigkeit halber anzumerken, dass das 

englische Verb „to shoot“ in der deutschen Übersetzung „schießen, auf jemanden schießen“ 

bedeute. Erst in der Kombination des Verbs mit einem Pronomen bzw. Fürwort, also „to shoot 

someone“ oder „to shoot to death“, laute die deutsche Übersetzung „jemanden 

niederschießen“ bzw. „jemand erschießen“ (vgl. eine Einsichtnahme in das Englische 

Wörterbuch „Pons“ bzw. eine Abfrage unter der Übersetzungswebsite 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch). In den vom Beschwerdeführer vorgelegten  XXXX 

Zeitungsberichten hätten die entsprechenden Passagen allerdings „was shot in the leg“ 

enthalten, was in der deutschen Übersetzung „wurde ins Bein geschossen“ bedeute. 

Umgekehrt könne man „jemanden töten“ ins Englische auch mit „to kill someone“ übersetzen. 

Wolle man daher soweit gehen, der mitbeteiligten Partei bzw. deren Redakteur  XXXX 

vorzuwerfen, bei der auf Englisch durchgeführten ergänzenden Google-Suchabfrage nicht den 

Begriff „shot“ verwendet zu haben, der womöglich auch zu den Zeitungsberichten der „ XXXX 

“ und anderer  XXXX Medien geführt hätte, weil diesfalls auch die zutreffende Version des 

Ereignisses mit einer „angeschossenen“ anstelle einer „erschossenen“ bzw. „getöteten“ Frau 

gesucht worden wäre, würde man nach Auffassung der belangten Behörde die aus dem 

Objektivitätsgebot resultierenden Verpflichtungen journalistischer Tätigkeit bzw. Sorgfalt 

überspannen (VwGH 17.03.2011, 2011/03/0031; BKS 14.12.2011, 611.948/0003-BKS/2012). 

Dies schon deshalb, weil auch alle anderen Kombinationen von Suchbegriffen kein Ergebnis 

erbracht hätten. 

Wenn, wie im gegenständlichen Fall, ein Redakteur ausführliche Recherchen in zuverlässigen 

Informationsquellen – als solche gelten erfahrungsgemäß Agenturen wie die APA – 

durchführe (RFK 26.09.1983, RfR 1984, 5; BKS 25.02.2013, 611.806/0004BKS/2013) und eine 

Google-Abfrage vornehme sowie zur Überprüfung der erzielten Ergebnisse den 

Auslandskorrespondenten in  XXXX befrage und schließlich eine Auskunft von einer 

ausdrücklich gegenüber den Medien zur Auskunftserteilung beauftragten Person, wie dem  

XXXX Polizeisprecher XXXX , einhole, dürfe von der Richtigkeit der so ermittelten 

Rechercheergebnisse ausgegangen werden. Es lasse sich nämlich weder aus den Regelungen 

des ORF-G, noch aus sonstigen journalistischen Grundsätzen eine Verpflichtung ableiten, 

„offiziell“ vermittelte Information überprüfen zu müssen, sofern nicht aus anderen 

Umständen berechtigte Zweifel an deren Richtigkeit abgeleitet werden könnten (VwGH 

17.03.2011, 2011/03/0031 und BKS 14.12.2011, 611.948/0003-BKS/2012; VwGH 26.06.2014, 

2013/03/0161). Solche Hinweise, die Zweifel an der Richtigkeit der Informationen hervorrufen 

hätten müssen, seien – wie schon erwähnt – im gegebenen Zusammenhang nicht vorgelegen 
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und hätten auch im Zuge der nachprüfenden Kontrolle durch den Chefredakteur nicht 

gefunden werden können. 

Somit könne festgehalten werden, dass die mitbeteiligte Partei ihrer zentralen 

journalistischen Verpflichtung, eine Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, 

nachgekommen sei und ihr ein Verstoß gegen das Objektivitätsgebot nicht deshalb unterstellt 

werden könne, weil die Berichterstattung  XXXX und vor allem regional bedeutsamer Medien 

über die Geschehnisse am  XXXX  nicht aufgefunden worden sei. Damit erweise sich aber unter 

diesem Gesichtspunkt die Fragestellung an den Beschwerdeführer in der 

verfahrensgegenständlichen Sendung als unproblematisch, zumal dieser lediglich um 

Aufklärung hinsichtlich der (nach den Rechercheergebnissen der mitbeteiligten Partei) 

fehlenden Berichterstattung über den Vorfall sowie im Lichte des Statements des 

Polizeisprechers nach der Möglichkeit einer allfälligen Verwechslung befragt worden sei, 

seitens der mitbeteiligten Partei aber keine Behauptung aufgestellt worden sei, dass der 

verfahrensgegenständliche Vorfall sich überhaupt nicht zugetragen hätte (vgl. nicht zuletzt die 

Relativierung durch die Moderatorin am Ende der Passage hinsichtlich des Vorliegens 

unterschiedlicher Wahrnehmungen). 

In Zusammenhang mit dem sich auf den Themenkomplex der  XXXX -Reise beziehenden 

Beschwerdevorbringen sei weiters noch auf die Frage einzugehen, ob die mitbeteiligte Partei 

dadurch, dass die ihr bzw. dem Chefredakteur gegen Ende der Live-Sendung zugegangene 

Twitter-Meldung mit Hinweisen auf  XXXX Zeitungsberichterstattung nicht noch während der 

Live-Sendung bekanntgegeben worden sei, gegen das Objektivitätsgebot verstoßen habe. Wie 

die Feststellungen ergeben hätten, wäre es der mitbeteiligten Partei theoretisch zwar 

technisch möglich gewesen, diese Informationen der Moderatorin während der Live-

Diskussion zu kommunizieren. Nach Auffassung der belangten Behörde sei jedoch durch die 

Aussagen des Chefredakteurs  XXXX glaubwürdig dargelegt worden, dass dies aus 

journalistischer Sicht untunlich gewesen wäre, weil die Moderatorin diesfalls ihre 

Aufmerksamkeit der so zugetragenen komplexen (und auch noch nicht restlos klaren) 

Information widmen und die bereits bei einem völlig anderen Themenbereich befindliche 

Diskussion möglicherweise unterbrechen hätte müssen. Es erscheine daher sachgerecht, dass 

seitens der mitbeteiligten Partei entschieden worden sei, den via Twitter kommunizierten 

Informationen noch bis zur nachfolgenden  XXXX nachzugehen, um die sich auch einer Analyse 

der Diskussionssendung widmenden Nachrichtensendung zur Ergänzung und Klarstellung zu 

nutzen. Da die mitbeteiligte Partei die Klarstellung in der zeitlich unmittelbar darauffolgenden 

und aufgrund der Analyse inhaltlich zusammenhängenden  XXXX vorgenommen und auch 

noch in weiteren Nachrichtensendungen desselben und des folgenden Tages darauf 
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hingewiesen habe, vermöge die belangte Behörde in der unterlassenen Information über eine 

Twitter-Meldung während der Sendung „ XXXX “ keinen Verstoß gegen das Objektivitätsgebot 

zu erkennen. 

Die Beschwerde wende sich darüber hinaus auch gegen den Moderationsstil in der Sendung, 

konkret gegen die seitens der Moderatorin behauptetermaßen nur gegenüber dem 

Beschwerdeführer eingesetzten Stilmittel, wie etwa deren Sing-Sang-Ton, deren Mimik und 

hämische Aussagen sowie Wort- und Satzwiederholungen, die den Beschwerdeführer hätten 

lächerlich machen sollen. Hierzu sei festzuhalten, dass die Einsichtnahme in die 

Sendungsaufzeichnung ergeben habe, dass beiden Diskutanten in etwa gleichem Ausmaß 

kritische, pointierte und bisweilen auch provokativ formulierte Fragen gestellt worden seien. 

Auch seien beide je zweimal mit früheren Aussagen aus dem Archiv konfrontiert worden. Eine 

einseitige oder verzerrende Parteinahme zugunsten des Kontrahenten des 

Beschwerdeführers und somit eine verzerrte Wirkung der Diskussionssendung könne insofern 

nicht nachvollzogen werden. 

Die Moderatorin habe im Zuge der – auch aus Sicht des durchschnittlichen Zusehers – 

„emotionaler“ gewordenen Diskussion in Zusammenhang mit dem 

beschwerdegegenständlichen Themenkomplex einmal ihr Gesicht ungläubig bzw. verneinend 

verzogen, als der Beschwerdeführer vermeint habe, „der ORF habe den ganzen Tag 

recherchiert, um jemand etwas anhängen zu können“. Ferner habe die Moderatorin einmal – 

für den Fernsehzuseher sichtbar – auch ihre Augen nach oben gerollt, als der 

Beschwerdeführer seinen Ärger über  XXXX und dessen Twitter-Meldungen zum Ausdruck 

gebracht habe. Die Moderatorin habe zeitweise durchaus bestimmend gewirkt, vor allem als 

sie versucht habe, den Beschwerdeführer zu beschwichtigen und diesem darzulegen, dass die 

mitbeteiligte Partei nichts behaupten wolle. Ein Sing-Sang-Ton oder Häme in ihren 

Äußerungen seien jedoch nicht festzustellen gewesen. 

Im Lichte des Objektivitätsgebots könne nach der ständigen Rechtsprechung grundsätzlich 

nicht beanstandet werden, dass die Moderatorin an sich einen pointierten und provokanten 

Fragen- bzw. Moderationsstil verwendet habe, weil das Objektivitätsgebot nicht verlange, 

dass Fragen im sachlich nüchternen Ton und getragenen Stil eines Nachrichtensprechers 

vorgetragen werden (BKS 01.07.2009, 611.901/0012-BKS/2009). Die Aufgabe der 

Moderatorin „erschöpft sich also nicht in der Beisteuerung neutraler Stichworte für Statements 

der Interwieten, vielmehr können in alle gewählten Fragen – aus berechtigtem Interesse an 

offener Wechselrede – durchaus auch scharf ausgeprägte Standpunkte und provokant-

kritische Stellungnahmen ,unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im 
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öffentlichen Leben vertretenen Meinungen’ einfließen […], wenn der Befragte dazu sogleich in 

freier Antwort selbst Stellung nehmen und seinen eigene Auffassung der Öffentlichkeit 

ungesäumt und ungehindert zur Kenntnis bringen kann“ (VfSIg 12.086/1989). 

Dass die Moderatorin versucht hätte, den Beschwerdeführer mit spezifischen Stilmitteln 

lächerlich zu machen, habe die Einsichtnahme in die Sendungsaufzeichnung nicht bestätigen 

können. Gerade in der Passage rund um das beschwerdegegenständliche Thema habe kein 

wie auch immer gearteter Sing-Sang-Ton oder Häme erkannt werden können; auch habe sich 

die Moderatorin weder spöttisch, höhnisch, noch sarkastisch oder zynisch geäußert. 

Der Gesichtsausdruck und die Gestik der Moderatorin (einmaliges Augenrollen, Verziehen des 

Gesichts und Blick nach oben) hätten in der gegenständlichen Sequenz erkennen lassen, dass 

sie die zum Teil emotional vorgetragene Sicht des Beschwerdeführers nicht geteilt habe und 

dessen augenscheinliche Verärgerung über die mit der Einspielung aus  XXXX verbundene 

Infragestellung seiner Schilderung nicht nachvollziehen habe können. Ebenso sei daran zu 

erkennen, dass sie sich – eine Zeit lang – vergebens bemüht habe, wieder eine sachliche 

Diskussion herbeizuführen. Zwar dürfe erwartet werden, dass Moderatoren kontroverser 

Diskussionen mit provokanten und angriffigen Reaktionen der Diskussionsteilnehmer 

umzugehen verstehen würden, nachdem sich diese auch entsprechend pointierten 

Fragestellungen stellen müssten. Dem Objektivitätsgebot könne aber nicht entnommen 

werden, dass Moderatoren immer völlig unbeeindruckt auf emotionale und zum Teil angriffige 

Äußerungen der Interviewpartner zu reagieren hätten, vor allem, wenn sich die Emotionen 

auch unmittelbar gegen diese richten würden. Zu berücksichtigen sei in diesem 

Zusammenhang auch gewesen, dass der Beschwerdeführer sich bereits im vorangegangenen 

Teil der Sendung mehrfach einer durchaus konfrontativ wirkenden Wortwahl gegenüber der 

Moderatorin bedient habe, wenn er etwa im Sendungsteil  XXXX auf die beharrliche 

Nachfrage, ob er eine bestimmte Entscheidung treffe, mit der Aussage „Ja wer denn sonst? 

Der Hustinettenbär wird keine Zeit haben das zu entscheiden“, geantwortet, oder im 

Sendungsteil XXXX “ die Moderatorin gefragt habe, ob sie sich auskenne, bzw. ihr vorwerfe, 

sie hätte die meiste Redezeit. Insoweit sei auch der Maßstab der der Moderatorin bei weiteren 

vergleichbaren konfrontativen Äußerungen abzuverlangenden Distanz weniger streng 

anzusetzen, als in einer von Beginn an völlig neutral und emotionslos geführten 

Interviewsituation. 

Im Lichte der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und des 

Bundeskommunikationssenates, wonach einzelne Formulierungen aus dem 

Gesamtzusammenhang gerechtfertigt sein könnten, solange diese nicht eine sachliche 
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Auseinandersetzung vermissen lassen würden und es nicht erkennbar darum gehe, jemand 

bloß zu stellen (VwGH 26.06.2014, 2013/03/0161; VwGH 23.06.2010, 2010/03/0009, mwN; 

BKS 19.04.2010, 611.980/0003-BKS/2010; BKS 01.07.2009, 611.901/0012-BKS/2009), 

könnten daher Gesichtsausdruck bzw. Miene der Moderatorin in einzelnen Sequenzen schon 

deshalb nicht überbewertet werden, als der Beschwerdeführer sowohl vor, als auch während 

der beschwerdegegenständlichen Sendungspassage konfrontative Äußerungen gegenüber 

der Moderatorin getätigt habe. Keinesfalls lasse sich behaupten, dass die Moderatorin die 

Gebote des Taktes und guten Tons außer Acht gelassen habe und dadurch entgegen den 

gesetzlichen Vorgaben eine sachliche Auseinandersetzung verhindert worden wäre. Vielmehr 

lasse sich sowohl in der beschwerdegegenständlichen Passage, als auch während der 

gesamten Sendung nachvollziehen, dass die Moderatorin erkennbar bemüht gewesen sei, die 

Diskussion von den vereinzelten „emotionaleren Zwischengeplänkeln“ auf eine sachliche 

Gesprächsebene zurückzuführen, was ihr nach Auffassung der belangten Behörde auch 

gelungen sei. Ausgehend von der ständigen Rechtsprechung, wonach bei der Prüfung der 

Objektivität vom Durchschnittskonsumenten der Sendungen auszugehen sei und daher weder 

Kritiklosigkeit, noch überdurchschnittlich engherzige Einstellungen den Maßstab bilden 

könnten (RFK 25.08.1975, RfR 1978, 47; RFK 17.08.1988, RfR 1989, 18; RFK 16.03.1990, RfR 

1990, 33; RFK 18.01.1994, RfR 1995, 46), liege daher kein Verstoß gegen die §§ 4 Abs. 5 bzw. 

10 Abs. 5 und 7 ORF-G vor. 

Es sei daher spruchgemäß zu entscheiden gewesen. 

3. Der Beschwerdeführer erhob gegen diesen Bescheid am XXXX Beschwerde. Dieser 

stellte die Anträge, das Bundesverwaltungsgericht möge „nach Vornahme einer mündlichen 

Verhandlung den angefochtenen Bescheid der belangten Behörde vom XXXX , KOA XXXX , 

aufheben, in der Sache selbst entscheiden und feststellen, dass der Österreichische Rundfunk 

(Beschwerdegegner) durch die Gestaltung der Live-Diskussion zwischen  XXXX und dem 

Beschwerdeführer § 4 Abs 5 Z 1 und 3 und § 10 Abs 5 und 7 ORF-G verletzt hat (§ 37 Abs 1 ORF-

G), und zwar insbesondere dadurch, dass 

 lediglich einer der beiden Kandidaten, nämlich der Beschwerdeführer, mit unzureichend 

recherchierten Vorhalten angegriffen wurde; 

 gegenüber dem Publikum der Sendung der falsche Eindruck vermittelt wurde, dass ein vom 

Beschwerdeführer geschilderter Vorfall während dessen  XXXX -Reise gar nicht 

stattgefunden hätte; 
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 der Beschwerdeführer völlig überraschend mit einem Vorhalt konfrontiert wurde, der in 

einer Live-Sendung gar nicht adäquat widerlegbar ist, aber leicht zu widerlegen gewesen 

wäre, hätte man den Beschwerdeführer rechtzeitig vor der Sendung darauf hingewiesen, 

dass man vorhabe, seine Schilderung des Vorfalls in Zweifel zu ziehen; 

 in der Sendung nicht erwähnt wurde, dass Zuseher noch während der Sendung darauf 

hinwiesen, dass die Recherchen des Beschwerdegegners zu dem vom Beschwerdeführer 

geschilderten Vorfall während dessen  XXXX -Reise falsch waren; 

 versucht wurde, den Beschwerdeführer mit bestimmten Stilmitteln (Sprechen im Sing-

Sang-Ton, übertriebenem Augenrollen, Wort- und Satzwiederholungen wie gegenüber 

einem trotzigen Kind [‚Wir haben nichts behauptet, Herr XXXX . Wir haben nichts 

behauptet, XXXX .‘], hämischen Aussagen [‚Was tun wir dann?‘] usw.) lächerlich zu 

machen, 

sowie dem Österreichischen Rundfunk die Veröffentlichung dieser Entscheidung aufzutragen 

(§ 37 Abs 4 ORF-G); in eventu den angefochtenen Bescheid der belangten Behörde vom XXXX , 

KOA XXXX , aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheids an die 

belangte Behörde zurückverweisen.“ 

Um die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung wurde insbesondere zum Zwecke der 

Vernehmung eines namhaft gemachten Zeugen ersucht. 

Die belangte Behörde übermittelte diese Beschwerde der mitbeteiligten sowie der weiteren 

mitbeteiligten Partei am  XXXX  zur Kenntnis und allfälligen Stellungnahme. 

3.1. Sachverhalt 

In der Beschwerde wurde zum Sachverhalt insbesondere vorgebracht, dass der 

Beschwerdeführer  XXXX für die Wahl zum österreichischen  XXXX kandidiert habe und, 

nachdem er beim ersten Wahldurchgang am  XXXX  XXXX der abgegebenen Stimmen erhalten 

habe, in die zum damaligen Zeitpunkt alles entscheidende  XXXX am XXXX gegen  XXXX gelangt 

sei, bei der er diesem nur knapp mit  XXXX unterlegen sei. 

Die mitbeteiligte Partei habe am XXXX , also  XXXX vor der XXXX , in ihrem Fernsehprogramm  

XXXX Uhr die letzte und daher besonders wichtige Live-Diskussion zwischen den beiden in der  

XXXX verbliebenen  XXXX veröffentlicht. In dieser Sendung vom  XXXX  sei der 

Beschwerdeführer von der Moderatorin  XXXX mit einem von der mitbeteiligten Partei nur 

unzureichend recherchierten Sachverhalt im Zusammenhang mit seiner  XXXX -Reise im Jahr  
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XXXX konfrontiert worden, wodurch dieser als Lügner dargestellt und vor einem 

Millionenpublikum an Fernsehzusehern der Eindruck erweckt worden sei, dass ein vom 

Beschwerdeführer erlebter Vorfall als solcher gar nicht stattgefunden habe. Durch das 

Verhalten der mitbeteiligten Partei bzw. seiner Moderatorin sei dem Beschwerdeführer 

implizit eine Lüge unterstellt und seine Glaubwürdigkeit nur wenige Tage vor der 

bedeutenden  XXXX massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Verhalten der 

mitbeteiligten Partei im Zusammenhang mit diesem „ XXXX -Vorhalt“ habe aufgrund der 

weitreichenden Unterstellung für ein verzerrtes Gesamtbild der Live-Sendung in Bezug auf 

den Beschwerdeführer geführt, insbesondere in Relation zum Zweitkandidaten XXXX , der mit 

keinem vergleichbaren, derart unzureichend recherchierten und weitreichenden Vorhalt 

konfrontiert worden sei. 

Die Konfrontation habe einen Vorfall im Zusammenhang mit einer  XXXX -Reise des 

Beschwerdeführers im Jahr  XXXX betroffen. Der Beschwerdeführer habe vom  XXXX bis zum  

XXXX  gemeinsam mit anderen Funktionären der  XXXX eine Reise nach  XXXX unternommen 

und sei dabei am  XXXX  im Bereich der  XXXX in XXXX , der XXXX , Zeuge eines Vorfalls 

geworden, bei dem in seiner unmittelbaren Nähe eine Frau von der  XXXX Polizei 

niedergeschossen worden sei. Dies sei geschehen, weil sich die Frau verdächtig benommen 

und, eingewickelt in überdimensionale Kleider und Decken, den Eindruck erweckt habe, eine 

bewaffnete Terroristin zu sein. 

Der Terrorzusammenhang sei der Delegation des Beschwerdeführers von Sicherheitskräften 

der  XXXX Polizei vor Ort mitgeteilt worden, außerdem sei hinsichtlich der Bewaffnung der 

Frau konkret auf Maschinenpistolen und Handgranaten Bezug genommen worden. 

Hintergrund sei gewesen, dass die Delegation des Beschwerdeführers eine 

Ausnahmebewilligung zum Parken innerhalb des durch einen Zaun abgesperrten, durch ein 

Tor zugänglichen und durch Sicherheitskräfte geschützten Areals des  XXXX gehabt habe und 

nach der Besichtigung der Ausgrabungen das abgesicherte Tor zum Ausgang des Areals 

passieren habe wollen. Der geschilderte Vorfall sei aber der Grund gewesen, dass die 

Delegation des Beschwerdeführers das Tor nicht sofort passieren habe können, sondern 

aufgefordert worden sei, bis zur Freigabe des Tors durch die Sicherheitskräfte innerhalb des 

Areals zu warten. Der Zaun habe einerseits aus breiteren Gitterstäben sowie einem 

feinmaschigeren Metallgitter bestanden, sodass ein Blick auf dahinter befindliche 

Gegebenheiten möglich gewesen sei. Der Beschwerdeführer und seine Delegation, die sich 

außerhalb ihres Fahrzeugs aufgehalten hätten, hätten große Hektik und ein großes Aufgebot 

an Einsatzfahrzeugen und  XXXX Sicherheitskräften im Torbereich wahrgenommen. 
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Für den Beschwerdeführer sei aufgrund der dramatischen Umstände vor Ort – das Tor habe 

sich  XXXX vom Standort des Beschwerdeführers und seiner Delegation entfernt befunden – 

sowie aufgrund der Mitteilungen der  XXXX Polizei, die gegenüber dem sprachkundigen 

Dolmetscher der Delegation, Herrn XXXX , erfolgt seien, der Eindruck erweckt worden, dass 

der Vorfall im Zusammenhang mit einem Terroranschlag stattgefunden habe, dass eine Frau 

versucht habe, bewaffnet in das gesicherte Areal vorzudringen und von der  XXXX Polizei 

erschossen worden sei. An den Beschwerdeführer und seine Delegation sei seitens der  XXXX 

Sicherheitskräfte zudem das Ersuchen um Zurückhaltung herangetragen worden, weil zum 

damaligen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden habe können, dass eine weitere 

Gefährdung bestanden habe. 

Das verdächtige Verhalten der angeschossenen Frau sei umfangreich Gegenstand der  XXXX 

Medienberichterstattung gewesen. Dass die Frau, auf die die  XXXX Polizei geschossen habe, 

letztlich nicht getötet, sondern „nur“ verletzt worden sei, keinen Terroranschlag verübt habe 

und angeblich unbewaffnet gewesen sei, habe der Beschwerdeführer aber erst nach der 

inkriminierten Live-Sendung erfahren; die umfangreiche  XXXX Medienberichterstattung zum 

geschilderten Vorfall sei ihm im Zeitpunkt der Diskussionssendung am  XXXX  nicht bekannt 

gewesen. 

In der Live-Diskussionssendung sei es zu folgendem Dialog zwischen der Moderatorin  XXXX 

und dem Beschwerdeführer über den geschilderten Vorfall gekommen: 

„ XXXX : Ich würde das mit  XXXX ja nicht noch einmal ansprechen, wenn Sie das nicht gestern in der  

XXXX so prominent platziert hätten. Da haben Sie nämlich wiederholt, was Sie in vielen Interviews 
schon im Wahlkampf auch gesagt haben und das wollten wir ganz gerne noch klären. Sie haben es auch 

unter anderem gesagt  XXXX im ‚ XXXX  und das würde ich Ihnen gerne noch einmal vorspielen, was 
Sie da gesagt haben. 

 XXXX : Bitte. 

 XXXX (Archivaufnahme ‚ XXXX  ‘): Ich war auch in XXXX ,  XXXX , war dort mitten in einem 
Terrorangriff. Neben mir wurde eine Frau erschossen. Ich habe sehr großes Verständnis für die 

Sorgen und Nöte XXXX . 

 XXXX : Ja, da haben Sie das erzählt von dieser Frau und Sie haben das in anderen Zeitungsinterviews 

auch gesagt. Da haben Sie gesagt: ‚Als ich auf dem  XXXX war, ist  XXXX neben mir eine Frau erschossen 
worden, weil sie versucht hat, mit Handgranaten und Maschinenpistolen betende Menschen zu töten.’ 
Das klingt nach einem sehr spektakulären Vorfall und wir haben uns irgendwie gewundert, dass das 
nirgendwo berichtet worden ist, und haben uns deswegen noch einmal erkundigt und haben heute 

sogar den Sprecher der  XXXX Polizei, Herrn XXXX , befragt, und er hat uns Folgendes gesagt. 

 XXXX (auf Englisch; wird aus dem Off übersetzt):  XXXX gab es am  XXXX keinerlei solchen 
Zwischenfall, definitiv nicht mit Granaten oder mit Waffen irgendwelcher Art. (Die Inserts, die 
hier durchlaufen und auf den geschilderten Vorfall hinweisen, wurden während der Live-

Sendung nicht eingespielt, sondern vielmehr erst später für die über die  XXXX verbreitete 
Version hinzugefügt.) 
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 XXXX (Redakteur der mitbeteiligten Partei; auf Englisch; wird aus dem Off übersetzt): Könnte 

es sein, dass ein solcher Zwischenfall zu dieser Zeit irgendwo sonst in  XXXX oder im  XXXX 
stattgefunden hat? 

 XXXX (auf Englisch; wird aus dem Off übersetzt): Es gab keine Frau, nach allem was wir wissen, 

die  XXXX in  XXXX getötet wurde. Es gab damals auch keinen Terrorangriff hier in der XXXX . 
Es gab Zwischenfälle im XXXX , aber das waren lokale Unruhen, bei denen Polizisten mit nicht 
tödlichen Waffen eingeschritten sind. Das sind alle Informationen, die wir bisher bestätigen 
können. 

 XXXX : Kann es sein, dass Sie da irgendetwas verwechseln in Ihrer Erinnerung? 

 XXXX : Nein, ich sag Ihnen, Frau XXXX , nur da hört sich bei mir auch das Verständnis auf. Also wenn 
jetzt wirklich versucht wird, mir vorzuwerfen, ich hätte die Unwahrheit gesagt... 

 XXXX (hämisch): Was tun wir dann? 

 XXXX : ...dann werde ich mich auch wirklich wehren. 

(Die Inserts, die hier durchlaufen und auf den geschilderten Vorfall hinweisen, wurden während der 

Live-Sendung nicht eingespielt, sondern vielmehr erst später für die über die  XXXX verbreitete Version 
hinzugefügt.) 

 XXXX : Nein, das ist ein Missverständnis, wir versuchen, etwas zu klären. 

 XXXX : Darf ich bitte ausreden Frau XXXX , bitte lassen Sie mich doch ausreden. Das war am, ich war 

in  XXXX vom XXXX . Ich war am  XXXX  am XXXX , wir haben dort die Ausgrabungen besichtigt. Es 

waren zwei Sicherheitspersonen mit dabei, ich war dort mit XXXX , mit XXXX , mit der Person, die uns 

alles gezeigt hat, und mit einem Mitarbeiter. Am  XXXX direkt hat eine Frau versucht, da gibt es einen 
Zaun, ein Tor, ich stand auf der einen Seite vom Zaun, sie auf der anderen Seite, und sie wollte dort 
hinein. Und sie hatte mitgehabt Handgranaten und Maschinenpistolen und wurde dort erschossen. Ich 
habe die Fotos mitgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass irgend so ein Foul kommen wird. 

 XXXX : Warum ist das für Sie... es ist Ihnen wichtig, wir versuchen ja, das nur zu klären, Herr XXXX . 

 XXXX : Es ist ein, nein, es ist ein grobes Disziplin... ja ja, Sie haben den ganzen Tag recherchiert beim 

ORF, um ( XXXX rollt übertrieben mit den Augen) irgendetwas jemandem anhängen zu können... 

 XXXX : Herr XXXX ... 

 XXXX : ...der sich wirklich... 

 XXXX : So wichtig ist das auch wieder nicht. Wir versuchen Ihnen eine Sache... 

 XXXX : Na, Ihnen war es offenbar sehr wichtig... also... 

 XXXX : Ihnen war es wichtig, weil Sie es im Wahlkampf ständig erzählt haben. 

 XXXX : Also, am  XXXX  war ich dort und da ist das passiert und ich habe auch Fotos mitgenommen 

von der XXXX , ja. Ich kann nur sagen, das sind Dinge, die ich mir nicht gefallen lasse. Ich weiß, man 
muss in der Politik viel aushalten. Ich habe wirklich auch viel erlebt in diesen Monaten im Wahlkampf, 

Unterstellungen, Beleidigungen wegen meiner Behinderung, alles Mögliche. ( XXXX rollt übertrieben 
mit den Augen) Ich weiß nicht, warum Sie das Gesicht so verziehen? 

 XXXX : Nein, weil Sie das hier sicher nicht erleben. Ich sag nur, es ist... 

 XXXX : Darf ich? Und dass  XXXX irgendwie dann beschimpft werden. Das sind alles Dinge, die sind 
wirklich schlimm, die muss man aushalten. Aber das jetzt. Da flieg ich zu einer Zeit hin, wo sonst kein 
Politiker dort war, wo es wirklich gefährlich war, und dann wird behauptet, das wäre nicht passiert. 
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 XXXX (im Sing-Sang-Ton): Wir haben nichts behauptet, Herr XXXX . Wir haben nichts behauptet, Herr 

XXXX . 

 XXXX : Ich war ja nicht alleine dort, ich war ja auch mit Zeugen dort. Ich habe mir doch die  XXXX mit  

XXXX heute angesehen. 

 XXXX (im Sing-Sang-Ton): Es wird nichts behauptet, Herr XXXX . 

 XXXX : Den ganzen Nachmittag hat er sich auf Twitter ( XXXX rollt übertrieben mit den Augen) nur 
mit dieser Reise beschäftigt. Also das ist schon etwas eigenartig und zeigt mir, wie objektiv der ORF ist. 

 XXXX : Ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Wir haben versucht, das zu klären, wir werden das Interview mit 
dem Polizeisprecher auch ins Internet stellen, dann kann es sich jeder anschauen. Wir haben nur 
versucht einen Sachverhalt aufzuklären, wir können das hier nicht aufklären, also lassen wir es so 
stehen ganz einfach. Es gibt da halt unterschiedliche Wahrnehmungen dazu.“ 

Die mitbeteiligte Partei habe den Beschwerdeführer während einer Live-Diskussion mit 

überraschenden „Rechercheergebnissen“ konfrontiert, aus denen sich ergeben sollte, dass 

der vom Beschwerdeführer geschilderte Sachverhalt überhaupt nicht – in ganz  XXXX nicht – 

stattgefunden habe („Das klingt nach einem sehr spektakulären Vorfall und wir haben uns 

irgendwie gewundert, dass das nirgendwo berichtet worden ist [...]“; „Kann es sein, dass Sie 

da irgendetwas verwechseln in Ihrer Erinnerung?“). Entgegen den Behauptungen der 

mitbeteiligten Partei hätten aber über den vom Beschwerdeführer geschilderten Vorfall alle 

großen  XXXX Medien berichtet. 

Die offenkundige „Schieflage“ der Diskussion als Ganzes habe sowohl bei vielen Zusehern, als 

auch in verschiedenen anderen Medien und in den Social-Media für Empörung gesorgt; dies 

nicht nur aufgrund der tendenziösen, den Beschwerdeführer lächerlich machenden 

Interviewführung durch die Moderatorin und der per se unzureichenden 

Rechercheergebnisse der mitbeteiligten Partei, sondern auch, weil noch während der Live-

Sendung zahlreiche Zuseher die oben erwähnten Artikel der  XXXX Tageszeitungen getwittert 

hätten und die mitbeteiligte Partei von diesem Umstand Kenntnis erlangt habe; dieser 

Umstand sei aber in der Sendung verschwiegen worden. Auch in den späteren  XXXX -

Sendungen sei der in der Live-Sendung vermittelte Gesamteindruck, dass der 

Beschwerdeführer gelogen habe, nicht adäquat beseitigt, sondern lediglich vorsichtig 

relativiert worden („Es wurde tatsächlich nicht am XXXX , sondern vor der  XXXX unterm XXXX 

, eine Frau von der  XXXX Polizei angeschossen“; „Also einen Zwischenfall offenbar in der Nähe 

von Herrn  XXXX hat es dort gegeben“).  XXXX habe zudem in seinem späteren Facebook-

Beitrag verschwiegen, dass die mitbeteiligte Partei nicht einzelne Details des vom 

Beschwerdeführer geschilderten Sachverhaltes in Zweifel zogen habe, sondern vielmehr den 

Sachverhalt an sich. 
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Die Tageszeitung „ XXXX “ habe z.B. unter der Überschrift „ XXXX “ von einem „handwerklichen 

Fehler“ berichtet, der das letzte TV-Duell „überschattet“ habe, die „ XXXX “ von einer 

„Blutgrätsche“.  XXXX gebe den Gesamteindruck, der beim Publikum aufgrund des Verhaltens 

der mitbeteiligten Partei entstanden sei, in der „ XXXX “ auf den Punkt gebracht wieder: 

„Was hat  XXXX am  XXXX erlebt? Diese Frage wollte  XXXX in der Konfrontation der  XXXX beantwortet 

wissen. Um genau zu sein, beantwortete sie sie selbst.  XXXX habe die Unwahrheit über eine  XXXX -
Reise und eine dort erlebte Bluttat gesagt, ergab also die ORF-Recherche. In nur wenigen Minuten 
wurde von Zusehern (!) via Twitter die ORF-Recherche teilweise entkräftet. Eine simple Suchanfrage auf 
Google hatte dazu gereicht. Der Fauxpas war eine Niederlage des ORF auf mehreren Ebenen. Wenn 
man jemanden vor der Kamera spektakulär aufmachen will, wie es hier wohl der Plan war, muss die 

‚Anklage’ wasserdicht und unangreifbar recherchiert sein. Sonst setzt man sich dem Vorwurf aus XXXX  
vor der Wahl tendenziös zu berichten. Zudem nähren solche Geschichten, die den Eindruck erwecken, 
dass man zugunsten einer politischen Präferenz weniger Wert auf Fakten legt, die schwelenden 
‚Lügenpresse’-Vorwürfe. Das darf einem öffentlich-rechtlichen Sender nicht passieren, der der 
Objektivität sogar per Gesetz verpflichtet ist. Und Objektivität bedeutet nicht, dass nun beide Lager 

bestätigt sind: Die einen, die  XXXX ohnehin kein Wort glauben, und die anderen, die den ORF seit 
langem als ‚Rotfunk‘ kritisieren.“ 

Ein ähnliches Stimmungsbild habe sich auf Twitter gezeigt: 

 „# XXXX ... wirklich entwürdigend wie der Orf mit  XXXX umgeht, eines öffentlich rechtlichen 

Senders unwürdig.  XXXX #puls4…“(@ XXXX ); 

 „Was der ORF da abzieht ist echt das letzte und die Moderatorin hat die Aufgabe  XXXX als 

Idioten hinzustellen! Echt Ekelhaft! # XXXX “ (@ XXXX ); 

 „selbst wenn man  XXXX nicht wählt: das war so deutlich tendenziös und sogar ungustiös von 

XXXX “ (@ XXXX ); 

 „@ORF & @ XXXX  werden sich wohl schwere Vorwürfe der Einseitigkeit und versuchter 

Manipulation anhören müssen. Schade. # XXXX “ (@ XXXX ). 

3.2. Beschwerdegründe 

3.2.1. Verletzung des Objektivitätsgebotes 

Das für die mitbeteiligte Partei maßgebliche Objektivitätsgebot gründe sich auf die §§ 1, 4 Abs. 

5 Z 1 und 3 sowie 10 Abs. 5 und 7 ORF-G. Gemäß § 10 Abs. 5 ORF-G hätten die von der 

mitbeteiligten Partei verbreiteten Informationen umfassend, unabhängig, unparteilich und 

objektiv zu sein, wobei alle Nachrichten und Berichte sorgfältig auf Wahrheit und Herkunft zu 

prüfen seien. Gemäß § 10 Abs. 7 ORF-G hätten Moderationen sachlich zu sein und auf 

nachvollziehbaren Tatsachen zu beruhen. 
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Die belangte Behörde übersehe wesentliche Punkte, die zu einer Verletzung des 

Objektivitätsgebots und damit zur Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheids führen 

würden: 

3.2.2. Unzureichende Recherche 

Der Vorfall im Bereich des XXXX , mit dem der Beschwerdeführer konfrontiert worden sei, sei 

von Seiten der mitbeteiligten Partei nur unzureichend recherchiert worden. Der 

Beschwerdeführer habe stets davon gesprochen, dass in seiner unmittelbaren Nähe eine Frau 

„erschossen“ worden sei. „Erschießen“ bedeute auf Englisch „to shoot“. Auch „anschießen“ 

werde im Englischen mit „to shoot“ übersetzt. Abgesehen davon, dass es selbst für einen 

journalistischen Laien naheliegend gewesen wäre, in Bezug auf einen Vorfall, der sich in  XXXX 

ereignet habe, nach einer Berichterstattung in den  XXXX Medien zu suchen, die – wie  XXXX 

selbst ausführe und was von der belangten Behörde so festgestellt worden sei – nicht von der 

APA angeboten werden würden, gelange man über eine einfache Google-Suche zur 

einschlägigen  XXXX Medienberichterstattung im gewünschten Zeitraum, z.B. mit den Wörtern 

„ XXXX “, „ XXXX “ oder etwas abstrakter, wenn eine zu enge Wahl der Suchbegriffe, wie 

vorgegeben worden, nicht zum Ergebnis führe – „ XXXX “. 

Der Argumentation, dass sich die Google-Suchergebnisse im Zeitverlauf entsprechend den 

eingegebenen Suchen ändern würden, was die belangte Behörde auf einen „amtsbekannten“ 

Suchalgorithmus und die Zeugenaussage von  XXXX stütze, könne gerade im gegenständlichen 

Fall nicht gefolgt werden, weil die Artikel der  XXXX Medienberichterstattung, wie u.a. durch 

die Äußerungen auf Twitter belegt werde, am selben Tag, an dem auch  XXXX recherchiert 

habe, d.h. nur wenige Stunden später, ohne Probleme per Google-Suche auffindbar gewesen 

seien. Der erste Findige,  XXXX (@ XXXX ), habe bereits um XXXX – kurz nach der Konfrontation 

des Beschwerdeführers mit dem Thema „ XXXX “ und noch während der Live-Sendung – per 

Twitter den Hinweis mitgeteilt, dass am  XXXX  auf dem  XXXX in  XXXX eine sich verdächtig 

verhaltene Frau von der Polizei angeschossen worden sei, inklusive der Verlinkung des Artikels 

der „ XXXX “. 

Von einer sorgfältigen, sachlichen, umfassenden und gründlichen Recherche, wie sie generell 

im Lichte des Objektivitätsgebots und im Besonderen in Anbetracht der äußerst sensiblen 

gegenständlichen Ausgangssituation, nämlich der bevorstehenden XXXX , einer 

Persönlichkeitswahl geboten gewesen wäre, könne daher zusammenfassend keine Rede sein. 

Allein die Gefahr einer Beeinflussung eines derart wichtigen demokratischen Großereignisses 

auf Basis unzureichender Rechercheergebnisse, wo noch dazu ein sehr knappes Wahlergebnis 

im Raum gestanden sei, verdeutliche die Tragweite dieses Recherchemangels der 
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mitbeteiligten Partei, den die belangte Behörde im angefochtenen Bescheid nicht erkannt 

habe, aber hätte erkennen müssen. 

Im Weiteren sei darauf hinzuweisen, dass  XXXX etwa bei der Interviewführung mit  XXXX im 

O-Ton, als er die Frage gestellt habe, immer „on the XXXX “ gesagt habe, obwohl eine etwas 

weiter gefasste Fragestellung zielführender gewesen wäre, um sicherzugehen, dass ähnliche 

Vorfälle mitabgefragt werden würden. 

Die belangte Behörde habe stattdessen im angefochtenen Bescheid in Bezug auf den zweiten 

Clip fälschlicherweise zweimal „at“ statt „on“ transkribiert, obwohl die Fragestellung  XXXX im 

O-Ton enger gefasst gewesen sei („on“), was eine weiter gefasste Fragestellung vermuten 

lasse als tatsächlich erfolgt sei. Diese Transkription der belangten Behörde entspreche damit 

nicht dem O-Ton. Darüber hinaus sei auch die Fragestellung an den Polizeisprecher  XXXX in 

diesem Zusammenhang, wie sie im angefochtenen Bescheid wiedergegeben sei, unschlüssig 

(„at the end of XXXX “; „the last date on XXXX “). Der thematisierte Vorfall habe sich nicht  

XXXX oder am  XXXX  ereignet, sondern bereits am Tag zuvor ( XXXX ); auch die erwähnte  XXXX 

Medienberichterstattung sei bereits am  XXXX  erfolgt. 

Ergänzend sei anzumerken, dass die einzige „neutrale“ Quelle, die bezüglich der 

Recherchetätigkeit der mitbeteiligte Partei ins Treffen gebracht werde, das Interview mit dem  

XXXX Polizeisprecher sei, obwohl es gerade die  XXXX Polizei gewesen sei, die selbst in den 

Vorfall verwickelt gewesen sei und selbst auf eine – wie im Nachhinein berichtet worden sei – 

unbewaffnete Frau geschossen habe. Dass vielleicht gerade auch die Polizei selbst ein 

Interesse daran gehabt habe, diesen Vorfall „herunterzuspielen“, könne nicht ausgeschlossen 

werden. Gleichzeitig unterstreiche der Schusswaffengebrauch durch die Polizei gegenüber 

einer Frau, dass diese als (möglicherweise terror-)verdächtig, bewaffnet und gefährlich 

eingestuft worden sei. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass das dem angefochtenen Bescheid 

zugrundeliegende Video-Rohmaterial von  XXXX vor der Übermittlung nach  XXXX gekürzt bzw. 

teilweise gelöscht worden sei (s. E-Mail an  XXXX vom XXXX ), sodass weder die Aussage „Die 

Feststellungen [...] beruhen auf einer Einsichtnahme in die vom Beschwerdegegner 

übermittelten, angeschnittenen Rohfassungen des Interviews“ stimme, noch ausgeschlossen 

werden könne, dass Clips gelöscht worden seien, in denen der Polizeisprecher Hinweise auf 

den sich tatsächlich ereigneten Vorfall im Bereich des  XXXX gegeben habe. Die Antworten von  

XXXX mit einer Betonung auf „definitely not using grenades, definitely not using weapons 

whatsoever“ sowie die Tatsache, dass offenbar vier von acht Clips gelöscht worden seien, 
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hätten jedenfalls zusätzliche Ermittlungsschritte der belangten Behörde erfordert, vor allem 

dahingehend, ob  XXXX noch etwas Weiteres zum Thema gesagt habe. XXXX , der  XXXX 

Ressortleiter der mitbeteiligten Partei, habe in diesem Zusammenhang etwa angegeben „Ich 

kann keine näheren Angaben machen, inwieweit Herr  XXXX im Vorfeld mit Herrn  XXXX etwas 

besprochen hat“ (vgl. Verhandlung vor der belangten Behörde), wodurch die belangte 

Behörde dezidiert auf diese „Ermittlungslücke“ hingewiesen worden sei. 

Selbst die weitere mitbeteiligte Partei habe in ihrer E-Mail vom XXXX , an  XXXX Fehler der 

mitbeteiligten Partei eingestanden und geschrieben, dass „durch die Frage von  XXXX der 

Eindruck erweckt [wurde], der  XXXX -Kandidat [gemeint: der Beschwerdeführer], habe auf ein 

Ereignis Bezug genommen, das es gar nicht gegeben habe.“ Weiters sei ausgeführt worden: 

„Die zwischenzeitig vorgenommenen Rechercheschritte haben jedoch klar ergeben, dass es 

einen dramatischen Vorfall gegeben hat, der einen nachhaltigen Eindruck bei  XXXX 

hinterlassen hat. Dass das Ereignis tatsächlich anders verlaufen ist als es  XXXX nach damaligen 

Aussagen von Sicherheitskräften ihm gegenüber dargestellt wurde bzw. erinnerlich ist, ändert 

nichts daran, dass es ein solches Ereignis gegeben hat. [...] Ich bedaure, dass der Fragestellung 

von  XXXX kein vollständiges Rechercheergebnis zugrunde gelegen ist.“ (vgl. die vom  XXXX  

übermittelte E-Mail der weiteren mitbeteiligten Partei). Dieser E-Mail sei jedoch im 

angefochtenen Bescheid, soweit ersichtlich, nicht bzw. zumindest nicht ausreichend 

Rechnung getragen worden. Von einem „wasserdichten“ journalistischen Ergebnis könne 

jedenfalls nicht die Rede sein. 

Schließlich verortete der Beschwerdeführer einen Widerspruch darin, dass die mitbeteiligte 

Partei, konkret XXXX , laut eigener Aussage bereits zur Vorbereitung auf die  XXXX -Sendung 

vom  XXXX  zum Themenbereich „ XXXX “ (und nicht „ XXXX “) recherchiert habe und lediglich 

noch eine bestätigende Antwort von offizieller Seite abwarten habe wollen, sodass die 

Konfrontation des Beschwerdeführers mit diesem Vorfall nicht mehr in der  XXXX -Sendung 

am XXXX , sondern erst – wie später entschieden worden sei – in der späteren Live-

Diskussionssendung platziert werden habe können (vgl. dazu einen Auszug aus dem Facebook-

Profil von XXXX ): 

„Wie im letzten Posting sehr ausführlich dargelegt worden sei, beruhte die Frage an Herrn  
XXXX im TV-Duell auf meinen Recherchen zu seiner  XXXX -Reise, nur bekamen wir das Polizei-
Statement aus  XXXX nicht mehr rechtzeitig für das Interview in der  XXXX am Mittwoch. 
Deshalb hat  XXXX das Statement im TV-Duell präsentiert und Herrn  XXXX dazu befragt.“ 

 XXXX habe aber offenbar erst am darauffolgenden Tag, am XXXX , also am Tag der 

inkriminierten Sendung, den Sprecher der  XXXX Polizei,  XXXX , kontaktiert, was aus der von 
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der mitbeteiligten Partei vorgelegten E-Mail-Korrespondenz hervorgehe. Erst am allerletzten 

Tag, direkt am Tag der bedeutsamen Live-Sendung, sei versucht worden, der „Klärung“ des 

Vorfalls im Bereich des  XXXX von Seiten der mitbeteiligten Partei näher nachzugehen, was 

nicht mehr ausreichend gelungen sei. Dass sich allein zeitlich noch eine profunde 

„Nachrecherche“ ausgehen habe können, ziehe der Beschwerdeführer vor diesem 

Hintergrund in Zweifel. Unabhängig davon sei der geschilderte Widerspruch der belangten 

Behörde offensichtlich entgangen. 

Dadurch, dass die belangte Behörde die Recherche der mitbeteiligten Partei im 

Zusammenhang mit dem Vorfall „ XXXX “ in Anbetracht der aufgezeigten Mängel und 

Widersprüche als mit dem Objektivitätsgebot im Einklang erachtet habe, habe sie die Sach- 

und Rechtslage verkannt und den angefochtenen Bescheid mit einem wesentlichen Mangel 

und Rechtswidrigkeit belastet. 

Dadurch, dass die belangte Behörde in Bezug auf das nicht vollständig übermittelte 

Videomaterial keine weiteren Ermittlungen angestellt habe, obwohl dies zur Klärung des 

Sachverhalts im Hinblick auf die Frage der Einhaltung des Objektivitätsgebots von 

maßgeblicher Relevanz gewesen wäre (dahingehend, ob die mitbeteiligte Partei zum 

Zeitpunkt der Live-Sendung tatsächlich keinerlei Wissen bezüglich des sich tatsächlich 

ereigneten Vorfalls gehabt habe), belaste sie den angefochtenen Bescheid im Weiteren mit 

einem wesentlichen Mangel und Rechtswidrigkeit. 

3.2.3. Keine Berücksichtigung der Twitter-Hinweise während der Sendung; keine adäquate 

Entgegnungsmöglichkeit durch den Beschwerdeführer und keine adäquate Richtigstellung 

durch die mitbeteiligte Partei im Nachhinein 

Eine unmittelbare Reaktion auf die umfangreichen Äußerungen auf Twitter wäre nicht nur 

möglich, sondern in Anbetracht der herausragenden Bedeutung dieses Live-Interviews im 

Hinblick auf die bevorstehende  XXXX zwingend angebracht gewesen. Die „Relevanz einer 

solchen Information für die Bevölkerung im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Kandidaten 

für die XXXX “ (hier bezugnehmend auf die Aufnahme des „ XXXX “-Themas in die Live-

Sendung) sei sowohl von der mitbeteiligten Partei, als auch von der belangten Behörde 

erkannt worden; genauso hätte umgekehrt aber auch der Notwendigkeit einer adäquaten 

Richtigstellung der mitbeteiligten Partei, nicht zuletzt aufgrund der absoluten 

Ausnahmesituation „ XXXX “, eine gleichwertige Priorität im Sinne des dem Medienrecht 

immanenten „Talionsprinzips“ eingeräumt werden müssen, was jedoch nicht geschehen sei. 

Dem Beschwerdeführer sei aufgrund der massiven, ein komplett falsches Gesamtbild 
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generierenden Vorhalte der mitbeteiligten Partei, die durch die gezeigte Video-Einspielung 

(Interview mit dem Sprecher der  XXXX Polizei) und die tendenziöse Fragetechnik sowie die 

Stilmittel der Moderatorin untermauert worden seien, gerade keine adäquate Möglichkeit 

eingeräumt worden, den Vorhalt zu entkräften, weil durch keine wie auch immer geartete 

Äußerung das von der mitbeteiligten Partei geschaffene Ungleichgewicht – das bereits im 

Vorfeld in der unzureichenden Recherche gewurzelt habe – hätte ausgeglichen werden 

können. Der Beschwerdeführer habe in der Live-Situation (alleine) gerade nicht die 

Möglichkeit gehabt, eine ihn unterstützende Videobotschaft desselben Polizeisprechers 

einzuholen oder die ihm damals nicht bekannte  XXXX Medienberichterstattung, die der 

mitbeteiligten Partei in der Zwischenzeit über Twitter zugetragen worden sei, vorzulegen. 

Weder in der  XXXX im Anschluss an die Live-Diskussionsendung, noch in einer der 

darauffolgenden  XXXX Sendungen ( XXXX ) sei eine adäquate Aufklärung erfolgt, die geeignet 

gewesen wäre, die Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers, die durch das geschilderte 

Verhalten der mitbeteiligten Partei massiv in Mitleidenschaft gezogen worden sei, 

wiederherzustellen. Die schlichte Preisgabe, dass es doch einen Vorfall im Bereich des  XXXX 

zu dem vom Beschwerdeführer angegebenen Zeitpunkt im  XXXX gegeben habe (mit Betonung 

auf den unterschiedlichen Sachverhaltselementen der jeweiligen Darstellungen), erwecke 

vielmehr den Eindruck eines Rechtfertigungsversuchs der mitbeteiligten Partei für die nur 

unzureichende Recherche im Vorfeld der Live-Sendung sowie für die tendenziöse 

Konfrontation des Beschwerdeführers mit den unvollständigen „Rechercheergebnissen“ 

durch die Moderatorin. Eine aufrichtige, umfassende Aufklärung und Richtigstellung, dass der 

Beschwerdeführer einen dramatischen Vorfall in  XXXX zum angegebenen Zeitpunkt erlebt 

habe, bei dem es tatsächlich zum Schusswaffengebrauch gegenüber einer verdächtigen Frau 

durch die  XXXX Polizei im Bereich des  XXXX gekommen sei, und dass seine Schilderungen auf 

nachvollziehbaren eigenen Erlebnissen beruhten und seine eigenen – plausiblen – 

Wahrnehmungen der Geschehnisse wiedergegeben hätten, gestützt auf die Aussagen der 

polizeilichen Sicherheitskräfte vor Ort, vermisse man in jeder der angesprochenen  XXXX -

Sendungen. Die dem Fernsehpublikum objektiv vermittelte Unterstellung, dass der 

Beschwerdeführer ein Lügner sei, habe mit der von der mitbeteiligten Partei nur halbherzig 

vorgenommenen „Aufklärung“ im Nachhinein jedenfalls nicht „saniert“ werden können. 

Dadurch, dass die belangte Behörde das Objektivitätsgebot in Anbetracht der nicht adäquaten 

Aufklärung der Zuseher während und nach der Sendung als gewahrt erachtet habe, obwohl 

dies nicht der Fall gewesen sei, sowie dadurch, dass sie dem Beschwerdeführer keine 

adäquate Entgegnungsmöglichkeit eingeräumt habe, obwohl ihm eine solche zugestanden 
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wäre, belaste sie den angefochtenen Bescheid mit einem wesentlichen Mangel und 

Rechtswidrigkeit.  

3.2.4. Tendenziöses Verhalten der Moderatorin 

Das Verhalten der Moderatorin gegenüber dem Beschwerdeführer in der Live-Sendung iZm 

dem Vorhalt „ XXXX sei in verschiedener Hinsicht unsachlich und widerspreche offenkundig 

dem Objektivitätsgebot (das bloße Lesen der Transkripte genüge dafür nicht). Die 

Moderatorin habe den Beschwerdeführer durch bestimmte Stilmittel (Sprechen im Sing-Sang-

Ton, übertriebenem Augenrollen, Wort- und Satzwiederholungen wie gegenüber einem 

trotzigen Kind, hämischen Aussagen usw.) versucht, lächerlich zu machen, insbesondere in 

folgenden Sequenzen: 

 hämische Aussage „Was tun wir dann?“  XXXX  

 übertriebenes Augenrollen  XXXX  

 übertriebenes Augenrollen  XXXX  

 trotzige Wiederholung und Sing-Sang-Ton XXXX  

  übertriebenes Augenrollen  XXXX  

Unabhängig von den bereits das Objektivitätsverbot verletzenden Inhalten basierend auf 

unzureichenden Recherchen seien der Präsentationsstil, die Tonlage und die Mimik der 

Moderatorin im genannten Sendungsabschnitt nicht nur unhöflich und geringschätzend 

gegenüber dem Beschwerdeführer, sondern allgemein und im Besonderen völlig fehl am Platz, 

unsachlich und unangebracht in einer Diskussionssendung, in der  XXXX vis-à-vis sitzen 

würden, bei der es sich um die letzte TV-Sendung vor der bevorstehenden  XXXX handle und 

die von einem Millionenpublikum verfolgt werde, nicht zu vergessen auf die Tatsache, dass 

die mitbeteiligte Partei ein öffentlich-rechtlicher TV-Sender sei. Das geschilderte Verhalten 

der Moderatorin im genannten Sendungsabschnitt sei mit dem Objektivitätsgebot 

unvereinbar. Es könne nicht mit anderen Moderationspassagen, in denen die Moderatorin 

sachlich und gefasst agiert habe, in irgendeiner Weise „kompensiert“ werden, weil gerade die 

Sequenz „ XXXX “ die Schlüsselpassage der gesamten Live-Sendung gewesen sei und die 

Kombination aus ihrem Moderationsstil und dem unzureichend recherchierten Vorhalt die 

Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers massiv erschüttert habe. Ihre Performance habe 

auch bei Zusehern heftige Kritik und einen regelrechten „Shitstorm“ in den Social-Media 

ausgelöst. 

Die belangte Behörde habe das geschilderte Fehlverhalten der Moderatorin im 

angefochtenen Bescheid verkannt. Dadurch, dass die belangte Behörde das Verhalten der 

mitbeteiligten Partei bzw. der Moderatorin als mit dem Objektivitätsgebot vereinbar erachtet 
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habe, obwohl dies nicht der Fall gewesen sei, belaste sie den angefochtenen Bescheid mit 

einem wesentlichen Mangel und Rechtswidrigkeit.  

3.2.5. Nichtwahrung des Objektivitätsgebots in einer Gesamtbetrachtung; unausgewogene 

Beweiswürdigung 

Aus dem bisher Dargelegten ergebe sich nicht nur in Bezug auf die einzelnen aufgezeigten 

Beschwerdepunkte eine Verletzung des Objektivitätsgebots (und damit eine Rechtswidrigkeit 

des angefochtenen Bescheids), sondern, weil das Fehlverhalten der mitbeteiligten Partei in 

Bezug auf die neuralgische Schlüsselpassage „ XXXX “ eine massive unsachliche „Schieflage“ 

der gesamten Sendung bewirkt habe, auch eine Verletzung des Objektivitätsgebots in einer 

Gesamtbetrachtung der Sendung; dies auch und vor allem auch in Relation zum zweiten XXXX 

, der mit keinerlei auf derartig unzureichenden Recherchen basierenden Vorhalten 

konfrontiert oder von der Moderatorin in ähnlicher Weise lächerlich gemacht worden sei. 

Die an  XXXX gerichteten Fragen mit Archiv-Vorhalt hätten sich hinsichtlich ihres kritisch-

provokativen Gehalts mitunter auf ähnlichem Niveau wie der Archiv-Vorhalt gegenüber dem 

Beschwerdeführer  XXXX des angefochtenen Bescheids zur Gehaltsfrage bewegt. Entgegen 

den Ausführungen der belangten Behörde sei jedoch in einer Gesamtbetrachtung aufgrund 

der massiven Verletzung des Objektivitätsgebots iZm dem Vorhalt „ XXXX “ ein derartig 

drastisches Ungleichgewicht zu Lasten des Beschwerdeführers bewirkt worden, das die 

gemäßigten „Vorhalte“ der mitbeteiligten Partei gegenüber  XXXX keinesfalls aufwiegen 

könnten. 

Dadurch, dass die belangte Behörde in einer Gesamtbetrachtung das Objektivitätsgebot als 

gewahrt erachtet habe, obwohl dies unzutreffend sei, belaste sie den angefochtenen Bescheid 

mit Rechtswidrigkeit. Dieser Mangel sei wesentlich, denn hätte die belangte Behörde die Sach- 

und Rechtslage hier nicht verkannt, hätte sie der Beschwerde des Beschwerdeführers vom  

XXXX  stattgegeben.  

Dadurch, dass die belangte Behörde zudem ihre Beweiswürdigung unausgewogen 

vorgenommen habe und die massive „Schieflage“ der Diskussionssendung als Ganzes 

verkannt habe, belaste sie den angefochtenen Bescheid mit einem wesentlichen Mangel und  

Rechtswidrigkeit. 

4. Am  XXXX erstatteten die mitbeteiligte sowie die weitere mitbeteiligte Partei eine 

Stellungnahme zur Beschwerde des Beschwerdeführers vom XXXX . Zum Beweis ihrer 

Ausführungen verwiesen diese dabei auf mehrere Zeugen. 
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Die belangte Behörde übermittelte dem Beschwerdeführer diese Stellungnahme am XXXX . 

Nach Ansicht der mitbeteiligten sowie der weiteren mitbeteiligten Partei, wie in dieser 

Stellungnahme dargelegt, beruhe die gesamte Argumentation der Beschwerde auf einem 

grundlegenden Missverständnis oder einer bewusst falschen Darstellung, weil diese implizit 

und explizit erkläre, der vom Beschwerdeführer geschilderte Vorfall hätte a) tatsächlich 

stattgefunden, und es hätten b) „alle großen  XXXX Medien drüber berichtet“. Der 

Beschwerdeführer habe in mehreren Interviews wörtlich und bis heute unbestritten erklärt: 

„Als ich auf dem  XXXX war, ist  XXXX neben mir eine Frau erschossen worden, weil sie versucht 

hat, mit Handgranaten und Maschinenpistolen betende Frauen zu töten.“ Hätte dieser Vorfall 

tatsächlich stattgefunden, wäre er binnen Minuten in allen großen Nachrichtenagenturen der 

Welt und wenige Stunden später in allen großen Medien der Welt umfassend berichtet 

worden. Der  XXXX gehöre zu den politisch sensibelsten und bestbewachten Orten der Welt. 

Es habe dort noch nie einen Terroranschlag mit Toten gegeben. Der vom Beschwerdeführer 

geschilderte Anschlag wäre eine – höchst folgenreiche – Weltsensation gewesen. So sei ja 

überhaupt erst der Anstoß zur Recherche gegeben worden. 

Deshalb sei es natürlich sinnvoll, diesen Vorfall zuerst in allen verfügbaren internationalen 

Nachrichtenagenturen und im sehr umfangreichen digitalen Zeitungsarchiv der APA zu 

recherchieren. Da es den geschilderten Terroranschlag jedoch nie gegeben habe, gebe es 

darüber weder in Agenturen, noch in sonstigen internationalen Medien irgendwelche 

Berichte. Darüber hinaus sei natürlich eine umfangreiche Internet-Recherche durchgeführt 

worden, die ebenfalls keine Erwähnung eines solchen Vorfalls ergeben habe. 

Entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers habe kein einziges  XXXX oder 

internationales Medium über den vom Beschwerdeführer geschilderten Vorfall berichtet. Die 

– relativ kurzen – Artikel in  XXXX Lokalmedien, auf die sich der Beschwerdeführer beziehe, 

würden über einen gänzlich anderen Vorfall berichten. Nämlich eine unbewaffnete Frau, die 

auf eine Aufforderung der Polizei anzuhalten, nicht reagiert habe, angeschossen worden und 

leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen sei. Derartige Vorfälle seien in  XXXX aber nahezu 

alltäglich, deshalb seien die Lokalberichte dazu relativ klein, und es sei über diesen – 

tatsächlichen – Vorfall in keinem einzigen internationalen Medium berichtet worden. Er habe 

mit dem vom Beschwerdeführer mehrfach geschilderten Terroranschlag schlicht nichts zu tun, 

sei nicht „ähnlich“ und in keiner Weise damit vergleichbar. Auf dieser angeblichen 

Vergleichbarkeit beruhe jedoch die gesamte Argumentation der Beschwerde. 
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Was die Sicherheitskräfte vor der  XXXX dem Begleiter des Beschwerdeführers erzählt hätten, 

sei leider nicht unabhängig überprüfbar. Es gebe keinerlei Beleg oder unabhängige 

Bestätigung für diese Darstellung außer der (naturgemäß interessensgeleiteten) Darstellung 

des Beschwerdeführers bzw. der Aussage seines Reisebegleiters. Was allerdings sehr 

verwunderlich sei, dass der Beschwerdeführer erst nach der inkriminierten Live-Sendung 

erfahren habe, dass der von ihm geschilderte Terroranschlag gar nicht stattgefunden habe. 

Die Delegation der  XXXX habe sich nämlich auch noch am nächsten Tag in  XXXX aufgehalten. 

Man könnte vermuten, dass einem erfahrenen Politiker (der auch als  XXXX immerhin 

wesentliche außenpolitische Kompetenzen gehabt hätte) aufgefallen wäre, dass der vom 

Beschwerdeführer geschilderte Terroranschlag am nächsten Tag weder in XXXX , noch 

international in irgendeiner Weise ein öffentliches Thema gewesen sei. Das wäre bei einem 

tatsächlichen Terroranschlag am  XXXX selbstverständlich völlig anders gewesen. Es hätte 

kaum ein anderes Thema in  XXXX gegeben, alle Sicherheitsvorkehrungen in  XXXX wären 

sofort massiv und für jeden merkbar verstärkt worden. Insofern erscheine wenig plausibel, 

dass der Beschwerdeführer tatsächlich bis  XXXX daran geglaubt habe, dass dieser angebliche 

Terroranschlag tatsächlich wie von ihm geschildert stattgefunden habe, der ihn immerhin so 

beschäftigt habe, dass er fast  XXXX Jahre später erstmals in mehreren Interviews davon 

berichtet habe. 

Der Beschwerdeführer behaupte, dass „noch während der Live-Sendung zahlreiche Zuseher 

die oben erwähnten Artikel der  XXXX Tageszeitungen twitterten und der Beschwerdegegner 

von diesem Umstand Kenntnis erlangt hatte; dieser Umstand wurde aber in der Sendung 

verschwiegen“. Tatsächlich habe nur ein einziger Zuseher während der Sendung einen Link 

zum Artikel in der „ XXXX “ getwittert, nämlich @ XXXX , ein Journalist mit einer besonders 

genauen Kenntnis XXXX . Belege für Tweets „zahlreicher Zuseher“ bleibe der 

Beschwerdeführer schuldig. Der eine vorhandene Tweet sei in der Sendung nicht thematisiert 

worden, weil es in einer Live-Sendung, die längst bei einem anderen Thema angelangt sei, 

praktisch-technisch unmöglich sei, der Moderatorin einen derart komplexen Sachverhalt – 

während sie moderiere bzw. ihren Gästen zuhöre – mitzuteilen. In der unmittelbar 

anschließenden  XXXX die sogar mehr Zuseher gehabt habe als die Diskussion, sei das 

selbstverständlich korrekt dargestellt worden. 

Die Behauptungen des Beschwerdeführers über die Ergebnisse von Google-Recherchen zum 

Thema im  XXXX seien faktisch unzutreffend. Im  XXXX hätte keine einzige Suche mit den 

Stichworten „ XXXX “ einen der entsprechenden Artikel hervorgebracht, weil in keinem der 

Artikel die Wörter „ XXXX “ oder „killed“ vorkommen würden. Die Google-Suche von damals 
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sei nicht mehr rekonstruierbar, weil der Google-Algorithmus bekanntlich seine 

Suchergebnisse permanent aktualisiere und jene Resultate besonders hochreihe, die mit den 

Suchbegriffen verlinkt seien. Seit dem TV-Duell sei aber in der umfangreichen Medien-

Berichterstattung über die „Causa XXXX “ der „ XXXX “-Artikel so häufig in Online-Artikeln 

verknüpft worden, dass sich die Suchergebnisse gegenüber  XXXX massiv verändert hätten. 

In keinem der zitierten  XXXX Artikel komme das Wort „ XXXX “ überhaupt vor, weil sich der 

Vorfall mit der verletzten Frau nicht am  XXXX abgespielt habe und schon gar nicht, wie der 

Beschwerdeführer in den überprüften Interviews wörtlich sage: „auf dem XXXX “ – sondern 

an der XXXX . Nun sei die  XXXX tatsächlich die „ XXXX “ des XXXX , aber kein Ortskundiger 

würde einen Vorfall an der  XXXX als „am XXXX “ lokalisieren. Deshalb sei in den Recherchen 

natürlich nach „ XXXX “ und „ XXXX “ gesucht worden, nicht nach „ XXXX “ oder nach „ XXXX “. 

Die Recherchen seien aber ohnehin auf die viel weitergefassten Begriffe „ XXXX “ und „ XXXX 

“ ausgeweitet worden. Auch dafür habe es keinerlei Ergebnisse mit einer erschossenen, 

schwer bewaffneten Terroristin gegeben. 

Ebenso sei der Sprecher der  XXXX Polizei von  XXXX gefragt worden, ob der vom 

Beschwerdeführer geschilderte Vorfall irgendwo anders in  XXXX stattgefunden habe. Er habe 

dies ausdrücklich verneint. Insofern seien die Einlassungen der Beschwerde, ob dieser „on the“ 

oder „at the XXXX “ gesagt hätte, absurd. Der Beschwerdeführer habe im autorisierten „ XXXX 

“-Interview, ebenso wie an anderer Stelle, ausdrücklich gesagt „auf dem XXXX “, obwohl sich 

dort – völlig unbestritten – überhaupt nichts ereignet habe. Es hätten aber natürlich nur die 

veröffentlichten Aussagen des Beschwerdeführers durch Recherchen überprüft werden 

können. 

Der Vorwurf, das Interview von  XXXX sei gekürzt, sei nicht nachvollziehbar: 

Der  XXXX Polizeisprecher sage ausdrücklich: “At the end of  XXXX there was no incident or attack 

whatsoever at the XXXX , definitely not using grenades, definitely not using weapons whatsoever. 

 XXXX : Could it be that such a similar incident or attack did happen at any Place (sic!) in  XXXX or the  

XXXX at the same date? 

 XXXX : There was no woman, as far as we know, that was killed in  XXXX at the end of XXXX , no 

terrorist attack (sic!) here in the XXXX , where we are, in XXXX . We have no confirmation of that. There 

were other incidents that took place inside the XXXX ...“ 

Nun sei aber  XXXX derselbe Polizeisprecher, der in den angeführten  XXXX Lokalberichten zur 

verletzten Frau zitiert werde. Er habe den Zwischenfall also zweifellos gekannt. Trotzdem habe 

er ihn offenbar in keiner Weise mit dem vom Beschwerdeführer geschilderten Anschlag in 
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Verbindung gebracht, er habe ihn jedenfalls der mitbeteiligten Partei gegenüber weder im TV-

Interview, noch im Vorgespräch mit XXXX , noch im E-Mail-Wechsel mit  XXXX je erwähnt. 

Der Beschwerdeführer kritisiere zudem, dass  XXXX erst am Tag des TV-Duells kontaktiert 

worden sei, also „erst am allerletzten Tag“. Er verschweige dabei die ihm aus der ersten 

Instanz gut bekannte Tatsache, dass die Recherche gar nicht für das TV-Duell durchgeführt 

worden sei, sondern für die  XXXX am Vortag. Dafür seien die  XXXX kontaktiert worden, die 

aber für den Vorfall nicht zuständig gewesen seien. Auf Hinweis von  XXXX sei dann  XXXX per 

E-Mail kontaktiert worden. Erst als seine Erklärung (erst per E-Mail, später dann im TV-

Interview) vorgelegen sei, habe die Chefredaktion entschieden, die doch wesentliche 

Information im TV-Duell zu verwenden, in dem der Beschwerdeführer live dazu Stellung 

nehmen habe können. Der Vorwurf, für  XXXX sei quasi zu spät recherchiert worden, sei also 

faktisch unzutreffend. 

Der Beschwerdeführer moniere, dass ihm „keine adäquate Möglichkeit eingeräumt wurde, 

den Vorwurf zu entkräften“. Auch dieser Vorwurf sei nicht nachvollziehbar. Nach eigener 

Aussage habe der Beschwerdeführer sogar mit Fragen zum angeblichen Terroranschlag 

gerechnet (Zitate aus der Live-Sendung: „Sie haben ja den ganzen Tag recherchiert beim ORF“, 

„Ich habe die Fotos mitgebracht, weil ich mir schon gedacht habe, dass irgendso ein Foul 

kommen wird.“). Es wäre ja auch völlig lebensfremd anzunehmen, ein  XXXX trage ständig  

XXXX alte Fotos einer Auslandreise bei sich. Wenn der Beschwerdeführer aber damit 

gerechnet habe, zu diesem Thema befragt zu werden, und deshalb „Beweismittel“ mit zur 

Sendung gebracht habe, wäre es ihm bzw. seinen Mitarbeitern natürlich auch möglich 

gewesen, weitere Belege zu beschaffen – erst recht, wenn die  XXXX Medienberichte (wie vom 

Beschwerdeführer behauptet) so einfach zu finden gewesen wären. Der Beschwerdeführer 

schreibe ja selbst, es wäre „leicht zu widerlegen gewesen“. 

Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer im TV-Duell auf die Vorhaltungen der 

Moderatorin antworten können, was immer er gewollt hätte. Er hätte auch die Erklärungen 

aus dem Beschwerdeverfahren vorbringen können. Stattdessen habe er im TV-Duell wörtlich 

gesagt: „Am  XXXX direkt (sic!) hat eine Frau versucht, da gibt es einen Zaun, ein Tor, ich stand 

auf der einen Seite vom Zaun, sie auf der anderen Seite, und sie wollte dort hinein. Und sie 

hatte mitgehabt Handgranaten und Maschinenpistolen und wurde dort erschossen.“ 

Ohne jeden Zweifel habe der Beschwerdeführer damit auch in der Live-Sendung den Eindruck 

erweckt, er hätte diesen „dramatischen Vorfall“ unmittelbar erlebt. Mittlerweile sei durch das 

Ermittlungsverfahren und die Zeugenaussagen in erster Instanz aber klar geworden, dass er 
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diese Frau nie gesehen und auch keinen Schuss gehört habe. Und selbstverständlich habe er 

auch keine Handgranaten und Maschinengewehre gesehen, weil es diese nie gegeben habe. 

Dass all diese Behauptungen lediglich auf Hörensagen beruht hätten (ein Polizist zu einem 

Reisebegleiter, dieser zum Beschwerdeführer), habe der Beschwerdeführer bis zu seiner 

formellen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht nie bekanntgegeben. 

Selbst in seiner Beschwerde behaupte der Beschwerdeführer, „dass seine Schilderungen auf 

nachvollziehbaren eigenen Erlebnissen beruhen und seine eigenen-plausiblen 

Wahrnehmungen der Geschehnisse wiedergeben“. Wie das Beweisverfahren in erster Instanz 

ergeben habe, habe der Beschwerdeführer keineswegs einen „Vorfall erlebt“ – er sei vielmehr 

aus einiger Distanz Augenzeuge einer Polizeiabsperrung geworden und habe Informationen 

über das angeblich hinter dieser Absperrung bereits abgelaufene Geschehen aus dritter Hand 

übermittelt bekommen. 

Unverständlich sei weiters das Vorbringen, dass „lediglich einer der beiden Kandidaten... mit 

unzureichend recherchierten Vorhalten angegriffen wurde“. Zum einen seien die Vorhalte sehr 

ausführlich recherchiert worden, vor allem aber wäre natürlich auch  XXXX mit einem 

vergleichbaren Vorhalt konfrontiert worden, wäre der Redaktion ein solcher bekannt 

geworden. Um einen – zugegeben platten – Vergleich zu bemühen: Wäre einer von zwei 

Kandidaten eines  XXXX wegen Korruption angeklagt worden, der andere aber nicht, wäre es 

ja ebenfalls völlig absurd, auch dem zweiten Kandidaten einen entsprechenden Vorhalt zu 

machen. Selbstverständlich seien aber beide Kandidaten die ganze Sendung über kritisch 

befragt worden. 

In der Beschwerde werde das Transkript nur teilweise richtig wiedergegeben, in zentralen 

Punkten – ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt – sei es jedoch unrichtig. In der 

Beschwerde werde behauptet, dass der Beschwerdeführer dadurch implizit eine Lüge 

unterstellt werde. Tatsächlich habe sich diese Interviewpassage wie folgt zugetragen: 

„ XXXX : Kann es sein, dass Sie da irgendetwas verwechseln in Ihrer Erinnerung? 

 XXXX : Nein, ich sage nur Frau  XXXX da hört sich bei mir auch das Verständnis auf, also, wenn jetzt 
wirklich versucht wird, mir vorzuwerfen, ich hätte die Unwahrheit gesagt... 

 XXXX : Das tun wir gar nicht. [und nicht: Was tun wir dann?] 

 XXXX : ...dann werde ich mich auch wirklich wehren.“ 

Nirgendwo sei dem Beschwerdeführer unterstellt worden, ein Lügner zu sein. Soweit die 

Transkription des Interview-Teils, das live auf Sendung ausgestrahlt worden sei. 
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Die Frage „Was tun wir dann?“ sei in der gesamten Sendung von  XXXX nie gestellt worden. 

Bereits aus dieser Passage ergebe sich ganz eindeutig, dass eben genau das Gegenteil versucht 

worden sei zu erreichen, nämlich herauszufinden, was in  XXXX damals tatsächlich 

stattgefunden habe. Eine Antwort auf die Frage von  XXXX bleibe der Beschwerdeführer 

allerdings schuldig. 

Eine Objektivitätsverletzung werde auch darin gesehen, dass zum Zeitpunkt der 

Beschwerdeeinbringung nicht mehr sämtliches Rohmaterial vorhanden gewesen sei. Der 

Grund dafür liege darin, dass die bereits gelöschten Clips lediglich Zwischenschnitte enthalten 

und vom Inhalt her irrelevant gewesen seien. Für den Inhalt relevant seien nur zwei Clips 

gewesen, nämlich die Fragen an den Sprecher der  XXXX Polizei und dessen Antworten. Im 

ersten Clip habe  XXXX vergessen, den fraglichen Zeitraum ( XXXX ) zu erwähnen. Die Frage sei 

vom Korrespondenten in  XXXX daher noch einmal gestellt worden. Im Clip 2 sage  XXXX genau 

das Gleiche wie im gelöschten Clip 1 und erwähne dazu ausdrücklich den Zeitraum XXXX . Die 

übermittelten Clips würden selbstverständlich die angeschnittene Rohfassung des Interviews 

darstellen – geschnitten worden sei dieses Interview im ORF-Zentrum in XXXX , und es sei so 

auf Sendung gegangen wie in der inkriminierten Sendung. 

Zuletzt werde der wiederholte Versuch, die Moderation von  XXXX als „hämisch“ darzustellen 

bzw. den Beschwerdeführer „lächerlich“ zu machen, entschieden zurückgewiesen. Dafür gebe 

es keinerlei Ansatzpunkte in der inkriminierten Sendung – die entsprechenden Hinweise im 

Transkript seien bloße Schutzbehauptungen, und es gebe dazu keine Übereinstimmung in der 

inkriminierten Sendung. 

Zusammenfassend sei der Entscheidung der belangten Behörde nichts hinzuzufügen. Es sei 

Journalisten schlicht nicht zuzumuten, auch jede denkbare Alternativ-Version zur 

tatsächlichen Behauptung eines Politikers zu überprüfen. Die öffentlichen Schilderungen des 

Beschwerdeführers seien gründlichst überprüft worden und hätten nicht verifiziert werden 

können. Sie könnten bis heute nicht verifiziert werden, weil es am  XXXX nie eine erschossene 

Terroristin mit Maschinengewehren und Handgranaten gegeben habe. Der Beschwerdeführer 

habe ausreichend Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen. 

5. Die belangte Behörde legte dem Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdevorlage 

mit dem Verwaltungsakt am XXXX , eingelangt am XXXX , vor. 

Dabei gab die belangte Behörde eine Äußerung zum Vorbringen des Beschwerdeführers ab, 

die diesem am  XXXX vom Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis und allfälligen 
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Stellungnahme übermittelt wurde. Die mitbeteiligte sowie die weitere mitbeteiligte Partei 

wurden im Zuge der Ladungen über den Schriftsatz in Kenntnis gesetzt. 

Die belangte Behörde verwies auf die ausführliche Begründung des angefochtenen 

Bescheides, in der insbesondere die (gesetzeskonforme) Recherchetätigkeit der 

mitbeteiligten Partei, die (Nicht-)Berücksichtigung von Twitter-Meldungen während der Live-

Sendung, der Moderationsstil der Diskussionsleiterin sowie die Ausgewogenheit der 

Fragestellungen in extenso abgehandelt und gewürdigt worden seien. 

Soweit auf Sachverhaltsebene in der vorliegenden Beschwerde in Bezug auf den festgestellten 

Dialog zwischen der Moderatorin der inkriminierten Sendung vom  XXXX  und dem 

Beschwerdeführer behauptet werde, die Moderatorin habe auf die Aussage des 

Beschwerdeführers „Also wenn jetzt wirklich versucht wird, mir vorzuwerfen, ich hätte die 

Unwahrheit gesagt...“ in hämischem Tonfall „Was tun wir dann?“ gesagt, sei aus Sicht der 

belangten Behörde Folgendes auszuführen: 

Die belangte Behörde habe im Rahmen des Ermittlungsverfahrens in die Aufzeichnungen der 

Live-Diskussionssendung „ XXXX “ Einsicht genommen und die inkriminierten Passagen 

wortwörtlich transkribiert. Dabei habe die belangte Behörde  XXXX ihres Bescheides 

festgestellt, dass  XXXX als Reaktion auf die Aussage des Beschwerdeführers „Also wenn jetzt 

wirklich versucht wird, mir vorzuwerfen, ich hätte die Unwahrheit gesagt...“  XXXX tatsächlich, 

relativ leise und in ruhigem Tonfall „Das tun wir gar nicht“ geantwortet habe. Unter Negierung 

dieser Sachverhaltsfeststellungen, jedenfalls aber ohne nähere Begründung, weshalb diese 

unzutreffend seien, werde – wie schon in der ursprünglichen Beschwerde des 

Beschwerdeführers vom  XXXX  – nunmehr neuerlich unrichtigerweise behauptet,  XXXX hätte 

in hämischem Tonfall die Aussage „Was tun wir dann?“ getätigt. Insoweit verweise die 

belangte Behörde daher auf die mit der Beschwerdevorlage übermittelte Aufzeichnung der 

Sendung „ XXXX “ vom XXXX . 

Soweit sich die vorliegende Beschwerde gegen die von der belangten Behörde 

vorgenommene Transkription der beiden Original-Clips mit dem Interview von  XXXX mit  XXXX 

bzw. die fälschlicher Weise zweimal mit „at“ anstelle von „on“ vorgenommene Wiedergabe 

der Fragestellung wende, sei Folgendes anzumerken: 

Die belangte Behörde habe die Originalfragestellung von  XXXX im 2. Clip versehentlich mit 

„at“ anstelle von „on“ transkribiert. Tatsächlich antworte der Polizeisprecher  XXXX 

entsprechend der Fragestellung ohnedies mit „on the XXXX “. Entgegen der vom 

Beschwerdeführer vertretenen Auffassung, lasse die Fragestellung (im O-Ton eben „on the 
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XXXX “) keinesfalls den Schluss zu, dass der sich tatsächlich ereignete Vorfall auf diese Weise 

nicht zielführend abgefragt habe werden können. Wie sich aus den diesbezüglichen 

Feststellungen der belangten Behörde ergebe, sei in weiterer Folge im Rahmen des 2. Clips 

seitens des Korrespondenten eine sowohl hinsichtlich des Ortes, der Einzelheiten des Vorfalls, 

als auch des ungefähren Zeitraums völlig offene Fragestellung gestellt worden, um sämtliche 

möglichen Geschehnisse vergleichbarer oder annähernd ähnlicher Art abzufragen. Durch den 

Polizeisprecher seien dementsprechend u.a. auch alle anderen möglichen Varianten in Bezug 

auf einen Terroranschlag in der XXXX , in der auch der  XXXX liege, ausgeschlossen worden 

(„…no terrorist attack that took place in here in the XXXX , where we are, at the end of  XXXX  

in the end of XXXX .“) 

Dem Thema fehle es aber ohnedies an jeglicher rechtlichen Relevanz. Wie sich aus den 

Sachverhaltsfeststellungen ergebe, habe der Beschwerdeführer in den relevanten Interviews 

in anderen Medien die Aussage getätigt, dass der Zwischenfall stattgefunden habe, als er auf 

dem  XXXX gewesen sei („Als ich auf dem  XXXX war, ist  XXXX neben mir eine Frau erschossen 

worden...“ [Online-Ausgabe „ XXXX “ vom XXXX ; Website der XXXX ]). Die 

Beschwerdeausführungen, wonach anstelle des „on the XXXX “ eine „etwas weiter gefasste 

Fragestellung zielführender“ gewesen wäre, seien daher auch vor diesem Hintergrund nicht 

nachvollziehbar. Mit derselben Logik ließe sich behaupten, es hätte auch nach einem 

(weiteren?) Zwischenfall recherchiert werden müssen, der sich in der Gedenkstätte  XXXX 

zugetragen habe (vgl. die Aussage des Beschwerdeführers in der Sendung „ XXXX “ vom  XXXX  

„Ich war auch in XXXX ,  XXXX , war dort mitten in einem Terrorangriff. Neben mir wurde eine 

Frau erschossen.“). Wie bereits dargelegt worden sei, sei aber ohnedies eine entsprechend 

offene Anfrage an den Polizeisprecher gestellt worden. 

Soweit der Beschwerdeführer ferner in Bezug auf die Original-Clips mit den Fragen des 

Korrespondenten an den  XXXX Polizeisprecher das abgefragte Datum bzw. den Zeitraum 

problematisiere, weil  XXXX lediglich nach einem Vorfall  XXXX gefragt habe, obwohl sich dieser 

am  XXXX  ereignet habe, sei festzustellen, dass sich aus beiden Clips und insbesondere der 

Beantwortung der Fragen durch den Polizeisprecher unzweifelhaft ergebe, dass über den 

Zeitraum  XXXX gesprochen worden sei. Offensichtlich habe  XXXX aufgrund eines 

Versprechers bei der Nachfrage im 2. Clip nicht mehr „end of XXXX “, sondern nur mehr „end 

of XXXX “ gefragt, was jedoch – wie die Einsichtnahme in beide Original-Clips, vor allem aber 

in den im Rahmen der inkriminierten Sendung eingeblendeten Beitrag zeige – nichts daran 

ändere, dass für den befragten Polizeisprecher  XXXX völlig klar gewesen sei, hinsichtlich 

welchen konkreten Zeitraumes er befragt worden sei. Insofern erschließe sich der belangten 
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Behörde nicht, wie der Beschwerdeführer hieraus eine unzureichende Recherche bzw. 

unschlüssige Fragestellung seitens der mitbeteiligte Partei ableiten wolle. 

6. Mit Schreiben vom  XXXX gab der Beschwerdeführer bekannt, dass das 

Vollmachtsverhältnis zu seiner bisherigen Rechtsvertretung aufgelöst und ein anderer 

Rechtsanwalt mit seiner Vertretung beauftragt worden sei. 

7. Der Beschwerdeführer erstattete am  XXXX eine Urkundenvorlage. Diese beinhaltete 

eine Erklärung des Dolmetschers XXXX , die sich im Wesentlichen mit den von der belangten 

Behörde getroffenen Feststellungen deckte (vgl. unter II.1.1.1.) und ein Lichtbildkonvolut. 

Zudem nahm er Stellung zu einem E-Mail-Verkehr vom  XXXX  zwischen  XXXX und XXXX , aus 

dem klar erkennbar sei, dass es den beiden Journalisten der mitbeteiligten Partei nicht darum 

gegangen sei aufzuklären, welchen Vorfall der Beschwerdeführer tatsächlich erlebt habe, 

sondern es ihnen lediglich darauf angekommen sei, den Beschwerdeführer einer – 

angeblichen – „Lüge“ zu überführen. Auffällig sei, dass  XXXX bei  XXXX deshalb anfragen lasse, 

ob ein ähnlicher Vorfall stattgefunden habe, „damit  XXXX nicht sagen kann, er habe nur den 

Ort verwechselt“.  XXXX habe darauf geantwortet: „Ist das alles wirklich auf die  XXXX 

beschränkt, oder könnte es sein, dass  XXXX sich auf einen Besuch zu einem anderen Zeitpunkt 

ausreden kann?!“ 

Konkret laute der Text der E-Mails wie folgt: 

  XXXX  

  „lieber XXXX , 
antwort unten. ich hab noch nachgefragt, ob es was ähnliches sonstwo in  XXXX während der  XXXX 
tage gab. noch keine antwort. wäre natürlich sehr hilfreich, damit  XXXX nicht sagen kann, er habe nur 
den ort verwechselt. 

lg, XXXX “ 
 

 XXXX  

„Ich habe jetzt das Interview mit  XXXX vereinbart. 

Ihr bekommt es  XXXX österr. Zeit. 
Ich werde natürlich alle Möglichkeiten (anderer Ort) abfragen. 

Ist das alles wirklich auf die  XXXX Tage  XXXX beschränkt, oder könnte es sein, dass  XXXX sich auf 
einen Besuch zu einem anderen Zeitpunkt ausreden kann?!“ 

Die Mitteilung wurde der belangten Behörde, der mitbeteiligten sowie der weiteren 

mitbeteiligten Partei am  XXXX vom Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht. 

8. Am  XXXX  fand eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht statt, an der u.a. der Beschwerdeführer und sein Rechtsvertreter, 
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eine Vertreterin der mitbeteiligten und der weiteren mitbeteiligten Partei sowie 

Vertreterinnen der belangten Behörde und der RTR-GmbH teilnahmen. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen 

1.1. Die Feststellungen des angefochtenen Bescheides (vgl. dessen Seiten 24 bis 41) 

werden im Wesentlichen inhaltlich übernommen: 

1.1.1.  XXXX -Reise des Beschwerdeführers und Besuch der Ausgrabungen nahe der  XXXX 

am  XXXX  

Geschehnisablauf und Wahrnehmungen durch die Delegation des Beschwerdeführers 

Der Beschwerdeführer unternahm gemeinsam mit anderen Funktionären der XXXX , darunter 

auch dem damaligen  XXXX XXXX , vom  XXXX  bis zum  XXXX  eine Reise nach XXXX . Als 

Dolmetscher der Delegation fungierte ein Bekannter von XXXX , XXXX . 

Am  XXXX  besichtigte die Delegation in der  XXXX die Ausgrabungen im Nahebereich der  XXXX 

( XXXX ). Um zum Areal der Ausgrabungen bei der  XXXX und zu dieser zu gelangen, muss ein 

Tor mit Sicherheitskontrollen passiert werden. Die Delegation des Beschwerdeführers 

verfügte über eine Ausnahmegenehmigung, die ihr die Zufahrt mit dem Auto und das Parken 

innerhalb des abgesicherten Areals gestattete. Dieses Tor befindet sich ungefähr XXXX . Das 

Auto der Delegation wurde innerhalb des abgesperrten Areals  XXXX vom Tor entfernt geparkt. 

Nach Beendigung der Besichtigung etwa um  XXXX abends ging  XXXX in seiner Funktion als 

Dolmetscher zum Tor, um die Sicherheitskräfte um Öffnung des Tores für das Hinausfahren 

des Autos zu ersuchen. Währenddessen wartete die Delegation mit dem Beschwerdeführer 

und  XXXX beim parkenden Auto (außerhalb desselben).  XXXX kehrte kurz darauf zum Auto 

zurück und teilte der Delegation mit, dass ihm die Sicherheitskräfte erklärt hätten, dass ein 

Terroranschlag stattgefunden habe, bei dem eine mit Maschinenpistolen und Handgranaten 

bewaffnete Frau versucht habe, in das abgesicherte Gelände vorzudringen. Die 

Sicherheitskräfte hätten ferner um Zurückhaltung ersucht, weil eine Gefährdung der Besucher 

noch nicht ausgeschlossen sei. 

Der vom Dolmetscher bzw. den Sicherheitskräften beschriebene Vorfall ereignete sich 

außerhalb des gesicherten Geländes bzw. außerhalb des Tores. Vom Standpunkt des 

parkenden Autos aus war die rote Beleuchtung von Einsatzfahrzeugen wahrzunehmen sowie 

eine große Hektik bei den Sicherheitskräften. Schüsse konnten von  XXXX hingegen nicht 
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wahrgenommen werden. Ebenso wenig konnte man vom Standpunkt des Autos aus sehen, ob 

eine Frau erschossen (getötet) oder angeschossen worden war bzw. ob eine Frau am Boden 

gelegen war. 

Die der Delegation bekannten Informationen über das unmittelbare Geschehen bzw. den 

Vorfall (Schusswaffengebrauch, Beteiligte, Bewaffnung, Folgen des Schusswaffengebrauchs) 

beruhten auf den vom Dolmetscher  XXXX übermittelten Auskünften der am Tor postierten 

Sicherheitskräfte. Die beim Auto wartenden Delegationsmitglieder waren nicht 

Augenzeugen des sich vor dem Tor bzw. außerhalb des abgesperrten Geländes ereignenden 

Vorfalls. 
 

Vorfall in der  XXXX am  XXXX  

Am  XXXX ereignete sich in der  XXXX ein Zwischenfall vor dem Eingang bzw. Tor zu dem 

abgesperrten Gelände mit der  XXXX und den Ausgrabungen, der sich im Wesentlichen wie 

folgt abgespielt hat: 

Einer in Decken eingehüllten  XXXX Frau wurde von Sicherheitskräften ins Bein geschossen, 

nachdem diese sich am Eingang zum Areal der  XXXX mehrfachen Aufforderungen der 

Sicherheitskräfte widersetzt hatte, anzuhalten und sich auszuweisen. Zuvor war von der 

Polizei ein Warnschuss in die Luft abgegeben worden. Die Frau wurde bei diesem Zwischenfall 

nicht lebensgefährlich verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung 

gebracht. 

1.1.2.  XXXX Zeitungsberichterstattung zu dem im Nahebereich der  XXXX stattgefundenen 

Vorfall am  XXXX  

Die  XXXX berichtete noch am  XXXX  auf Basis von Auskünften des Polizeisprechers XXXX , dass 

ungefähr  XXXX einer XXXX Frau von einem Polizisten ins Bein geschossen worden sei („...was 

shot in the leg“), nachdem diese sich mehrfachen Aufforderungen, sich auszuweisen, 

widersetzt hatte. Die Frau sei in Decken gehüllt auf den Eingang zum Areal der  XXXX 

zugesteuert und habe sich geweigert, anzuhalten und sich auszuweisen. Sie sei mit leichten 

Verletzungen ins Spital gebracht worden. 

Die Zeitung  XXXX berichtete am XXXX , dass einer in Decken gehüllten Frau bei den 

Sicherheitskontrollen am Eingang zur  XXXX von Sicherheitskräften ins Bein geschossen 

worden sei („...was shot in the leg by an officer at a security checkpoint...“), weil sie trotz 

Aufforderung der Sicherheitskräfte nicht angehalten habe. Zunächst habe die Polizei einen 

Warnschuss in die Luft abgegeben, und als die Frau weitergegangen sei, dieser ins Bein 
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geschossen. Später habe sich herausgestellt, dass die  XXXX Frau einer extremen Sekte 

angehört habe. 

Die  XXXX berichtete ebenfalls am XXXX , dass einer in Decken gehüllten Frau am Eingang zur  

XXXX in den Fuß geschossen worden sei („...was shot in the leg...“), nachdem diese bei den 

Sicherheitskontrollen trotz entsprechender Aufforderung nicht gestoppt habe. Die Polizei 

habe einen Warnschuss in die Luft abgegeben, und als die Frau weitergegangen sei, sei dieser 

ins Bein geschossen worden („...fired at her legs“). Sie sei später als Mitglied der  XXXX 

identifiziert worden. 

Die Zeitung  XXXX berichtete ebenso am XXXX , dass einer XXXX , in Decken gehüllten Frau ins 

Bein geschossen worden sei („...was shot in the leg... when she refused to stop after a warning 

shot was fired“), weil diese sich wiederholt geweigert habe, sich gegenüber den 

Sicherheitskräften am Eingang zur  XXXX auszuweisen und dennoch zum Eingang 

weitergegangen sei. Weiters sei ihre nicht lebensgefährliche Verletzung zuerst an Ort und 

Stelle behandelt und sie dann ins Krankenhaus gebracht worden („...non-life-threatening 

wound, was transferred to... in light-to-moderate condition…“). Auch hier wurde der 

Polizeisprecher  XXXX interviewt. 

1.1.3. Presseaussendung der  XXXX zum  XXXX -Besuch und Interviews des 

Beschwerdeführers im Vorfeld der Sendung „ XXXX “ vom  XXXX  

1.1.3.1. Presseaussendung und Schilderungen des Vorfalls durch den Beschwerdeführer in 

Zeitungsinterviews 

In einer Presseaussendung vom  XXXX  teilte die Pressestelle der  XXXX - XXXX  über die APA 

mit: 

„ XXXX fand ein Solidaritätsbesuch von  XXXX -Stadtrat  XXXX und dem XXXX ,   XXXX , in  XXXX statt. 

Die  XXXX Delegation traf im Zuge dessen Repräsentanten der politischen Führung in  XXXX sowie 

Bürgermeister und Berater der derzeitigen  XXXX Staatsregierung, so heute  XXXX  XXXX in einer 
Stellungnahme. 

Die  XXXX Delegation besuchte u.a.  XXXX und das dort angesiedelte XXXX . Vor Ort wurde u.a. mit 

Traumatisierten, durch  XXXX -Raketen verletzte Kinder, mit Soldaten und zivilen Opfern gesprochen 

und die Lage beobachtet. Bis zum heutigen Tag leidet vor allem die Zivilbevölkerung in  XXXX durch die 

unkontrollierten Terroranschläge der  XXXX und die laufenden Raketenattacken. Weiters wurden die 

Städte XXXX ,  XXXX besucht, wo es ebenfalls zu Gesprächs- und Gedankenaustausch mit den dortigen 
Bürgermeistern gekommen ist. 

Es stünde jedenfalls der österreichischen Bundesregierung gut an sich klar und unmissverständlich zum  

XXXX zu bekennen und dadurch auch die Solidarität mit den Opfern des  XXXX Terrors erkennen zu 

lassen. Leider hat vor allem die  XXXX in ihren eigenen Reihen jedoch offensichtlich Probleme mit  XXXX 
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Tendenzen. Ein Machtwort des Bundeskanzlers  XXXX wäre jedenfalls in dieser Frage angebracht und 

wird von der  XXXX auch erwartet, so  XXXX abschließend (Schluss).“ 

Diese Presseaussendung erfolgte unter ausschließlicher inhaltlicher Verantwortung des 

Aussenders XXXX . Die Presseaussendung enthielt keine Informationen zu dem Vorfall vom 

XXXX . 

In einem am  XXXX  in der Online-Ausgabe der „ XXXX “ erschienenen Interview mit  XXXX und  

XXXX erklärte der Beschwerdeführer XXXX : „Ich habe in XXXX offiziell getroffen. Das war ein 

sehr guter Termin. Ich hoffe auf eine Verbesserung der Beziehungen. Ich habe in  XXXX erlebt, 

wie es wirklich ist.  Als ich auf dem  XXXX war, ist  XXXX neben mir eine Frau erschossen worden, 

weil sie versucht hat, mit Handgranaten und Maschinenpistolen betende Menschen zu töten.“ 

In einem in der Online-Ausgabe von „ XXXX “ am  XXXX  erschienenen Interview mit dem 

Beschwerdeführer führte dieser zum Verhältnis der  XXXX mit  XXXX befragt aus: „[…] Ich war  

XXXX und bin von der  XXXX der  XXXX empfangen worden. Für  XXXX war es auch ein 

erfolgreicher Besuch.“ 

In einem auf der Website der  XXXX veröffentlichten Interview, dessen exaktes 

Erscheinungsdatum nicht festgestellt werden konnte, das allerdings vor dem  XXXX  liegt, 

führte der Beschwerdeführer zum Thema „ XXXX “ befragt aus: „Eine meiner wichtigsten 

Auslandsreisen führte mich im  XXXX nach XXXX , als sich das Land am Höhepunkt einer 

konkreten Bedrohung befand. Ich war in der  XXXX eingeladen und besuchte XXXX . Als ich auf 

dem  XXXX war, ist  XXXX neben mir eine Frau erschossen worden, weil sie versucht hat, mit 

Handgranaten und Maschinenpistolen betende Menschen zu töten. Ich pflege gute 

Freundschaften zu XXXX . Mir ist wichtig, jegliche  XXXX Tendenz, die durch Zuwanderung in 

Europa entsteht, im Keim zu ersticken. Und jeder, der nach Österreich kommt, muss wissen, 

dass es keine Toleranz für  XXXX gibt, auch aufgrund unserer Geschichte.“ 

1.1.3.2. Interviews des Beschwerdeführers in Fernsehsendungen der mitbeteiligten Partei 

In der am  XXXX  ausgestrahlten Sendung „ XXXX “ erklärte der Beschwerdeführer gegenüber 

den Journalisten  XXXX und XXXX : „[...] Ich war auch in XXXX ,  XXXX , war dort mitten in einem 

Terrorangriff. Neben mir wurde eine Frau erschossen. Ich habe sehr großes Verständnis für die 

Sorgen und Nöte XXXX .“ 

In der Sendung „ XXXX wurde der Beschwerdeführer von  XXXX ebenfalls zu seiner  XXXX -Reise 

befragt [Hervorhebungen hinzugefügt]: 



- 48 - 

„ XXXX : Die Außenpolitik ist ja eine wichtige Kompetenz XXXX , und da hatte die  XXXX immer eine 

kompliziertes, schwieriges Verhältnis mit XXXX . Sie haben zuletzt in mehreren Interviews erzählt, dass 

Sie als erster  XXXX offiziell im XXXX , in der  XXXX empfangen wurden. 

 XXXX : Von der  XXXX  

 XXXX : Von der XXXX , wie ist es denn dazu gekommen? 

 XXXX : Ich habe  XXXX besucht am Höhepunkt der Kämpfe. Das war, als es wirklich schwierig war, und 
ich hab dort auch Fürchterliches erlebt. Also ich bin mitten in einen Terrorakt hineingekommen, neben 
mir wurde eine Frau erschossen. Also wenn man das sieht als Österreicher, dann ist man richtig 
dankbar, dass man in einem Land leben kann, wo es Frieden und Freiheit gibt. Und im Rahmen dieses 

Besuchs bin ich in der  XXXX eingeladen worden, und es war eine sehr interessante Erfahrung. 

 XXXX : Das ist jetzt deswegen so interessant, weil über  XXXX hat kein einziges  XXXX Medium 
berichtet, es hat kein einziges österreichisches Medium berichtet und niemand weiß etwas darüber, 

weder der Pressedienst XXXX , noch der Pressedienst der XXXX . Die österreichische Botschaft in  XXXX 
weiß auch nix davon, und der Pressesprecher der damaligen  XXXX kann sich auch nicht an ihren 

Empfang in der  XXXX erinnern. 

 XXXX : Wollen Sie mir jetzt unterstellen, dass ich... dass ich 

 XXXX : Wie erklären Sie sich das? 

 XXXX : …nicht dort gewesen wäre, oder… 

 XXXX : Ich frag Sie, wie Sie sich das erklären, dass niemand von diesem offiziellen Empfang weiß. 

 XXXX : Es waren ja es waren ja keine Medien dabei, als ich diesen Besuch gemacht habe. Also ich hab 

dort getroffen XXXX , das war ein Gespräch von ich weiß nicht... etwa einer Dreiviertelstunde. 

 XXXX : In der XXXX ? 

 XXXX : In der XXXX . Auch den Vorsitzenden der  XXXX hab ich dort getroffen, ein XXXX ... das waren 
auch sehr, sehr gute... sehr, sehr gute Gespräche, also... ein, ein Termin, der mir sehr wichtig war. Und 

auch genau in der Zeit zu zeigen, wo sonst keine Politiker aus Europa in  XXXX waren, genau dann 

hinzureisen. Gemeinsam mit übrigens XXXX , der diesen Termin organisiert hat. 

 XXXX : Was mich jetzt auch wundert, weil Sie sagen, der Termin war Ihnen so wichtig, Herr  XXXX hat 

danach für die  XXXX eine Presseaussendung gemacht, über ihren Besuch. Sie waren  XXXX in  XXXX 
und er hat sehr detailliert beschrieben, was Sie da alles gemacht haben, und schreibt, Sie waren in XXXX 
, Sie waren in XXXX , Sie waren in  XXXX und Sie waren… und auch, dass Sie in der  XXXX XXXX waren, 

steht da. Mit keinem Wort steht in dieser Presseaussendung der XXXX , dass Sie in  XXXX waren, und 

schon mit gar keinem Wort steht da, dass Sie in der  XXXX waren.  XXXX 

 XXXX : Wissen Sie, weil... weil… man muss bei diesen Gesprächen sehr vorsichtig sein. Sie wissen ja, 

dass es offiziell noch keine Kontakte gibt mit der XXXX . Wir versuchen dieses Verhältnis aufzulösen 
und da schreibt man nicht hinein, ich habe die und die und die Person getroffen, weil ja… 

 XXXX : Warum sagen Sie es dann jetzt in so vielen Interviews? 

 XXXX : ...man damit, wenn man dort war auf dem diplomatischen Parkett auch etwas zerstören kann. 

 XXXX : Ja, warum sagen Sie es denn jetzt in so vielen Interviews? Sie haben es in fünf Interviews in den 

letzten Tagen gesagt ,lch war Teil einer Delegation XXXX , das ist falsch. 

 XXXX : Nein, nicht XXXX . 

 XXXX : Das haben Sie gesagt im  XXXX am  XXXX  
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 XXXX : Dann hat das  XXXX falsch berichtet. 

 XXXX : Das ist ein autorisiertes Interview mit Ihnen. Ich habe extra nachgefragt im XXXX , Ihr 
Pressesprecher hat das so frei gegeben. 

 XXXX : Aber sowas kann dann auch einmal passieren. Es war nicht eine Delegation XXXX , sondern es 

war eine  XXXX Delegation mit  XXXX , und es war ein toller Besuch, und ich kann nur sagen, alles was 
Sie jetzt versuchen, zu sagen ,Sie waren gar nicht dort’, das ist schon etwas schräg und eigenartig. Denn 
ich war dort, ich war mit Freunden dort und die waren alle mit dabei, ja. 

 XXXX : Das glaub ich Ihnen alles, Herr XXXX , was ich… 

 XXXX (unterbricht XXXX ): Vielleicht sagen Sie dann auch, beim Terrorakt ist niemand zu Tode 
gekommen? 

 XXXX : ...was ich möglicherweise Ihnen nicht so glaube ist, dass sie offiziell empfangen wurden im 

XXXX , weil erst letzte Woche die  XXXX Botschafterin in Österreich wieder gesagt hat, die offizielle 

Politik XXXX , keine Kontakte mit der XXXX , sei nach wie vor aufrecht. 

 XXXX : Herr XXXX , ich war in der XXXX , hab dort  XXXX getroffen, was soll ich Ihnen sonst noch 
sagen? 

 XXXX : ...und sind von ihr offiziell empfangen worden? 

 XXXX : Ich hab mit ihr ein Gespräch geführt. Ja. Aber nicht mit der Blasmusik und so weiter. Wir haben 
uns zusammengesetzt und haben gesprochen, auch über Europa und über die großen Probleme, die es 

in Europa gibt und über das angespannte Verhältnis  XXXX auch zu anderen Staaten in Europa. 

 XXXX : Glauben Sie, dass Sie als  XXXX offiziell in  XXXX empfangen werden? 

 XXXX : Ja, ich bin davon überzeugt. Und ich möchte auch sagen, dass ich als  XXXX mich sehr bemühen 
werde, auch gute Kontakte zum Ausland zu haben. Denn für die Wirtschaft ist es wichtig. Wir haben 

viel zu wenig auch mit  XXXX zum Beispiel gemacht in den letzten Jahren. Da gibt es auch schon einige 

interessante Kontakte, d.h. der  XXXX muss auch versuchen, gemeinsam mit der Industrie, mit der 
Wirtschaft Aufträge nach Österreich zu holen, um Arbeitsplätze zu sichern. 

 XXXX : Herr XXXX , vielen Dank für das Gespräch.“ 

1.1.4. Sendung „ XXXX “ 

1.1.4.1. Vorbereitungen und Recherchen der mitbeteiligten Partei 

Die Gestaltung eines Sendungsformates, wie der Live-Diskussion zur XXXX , ist bei der 

mitbeteiligten Partei in einen länger dauernden Planungsprozess eingebunden. Die Redaktion 

nimmt eine sorgfältige Themenüberlegung und Vorbereitung hinsichtlich der Fragen vor, 

welche Themen in welcher Abfolge in die Sendung eingebunden werden sollen. Da das 

konkrete Sendungsformat in dieser Form zuvor noch nie ausgestrahlt worden war, hatte es 

insoweit eine gewisse Sonderstellung. Der Fokus der Überlegungen lag insbesondere auf der 

Frage der Kompetenzen eines XXXX , wobei dazu etwa drei bis vier Themenbereiche festgelegt 

wurden. Dies hatte in weiterer Folge unmittelbaren Einfluss auf die vorzunehmenden 

Recherchen. Die Fragestellungen lauteten in etwa dahingehend, was die beiden Kandidaten 

zu bestimmten Themen in der Vergangenheit gesagt bzw. welche Haltung sie zu bestimmten 



- 50 - 

Themen eingenommen hatten und welche neuen Festlegungen zwischenzeitlich seitens der 

Kandidaten vorgenommen wurden. So hat sich z.B. anhand der Kompetenz des  XXXX die 

Fragestellung ergeben, welche Haltung die beiden Kandidaten in der Vergangenheit  XXXX 

eingenommen haben, welche Aussagen sie dazu in jüngerer Zeit getätigt haben und welche 

konkreten Vorhaben sie hier als  XXXX umsetzen wollen. 

Die Arbeitsteilung in der Redaktion erfolgte dahingehend, dass ein Teil der Mitarbeiter mit der 

Vorbereitung der gestalterischen Elemente, der sogenannten „Einspieler“ beschäftigt war, 

während andere Mitarbeiter Recherchen durchgeführt haben. Die Redaktion bestand im 

konkreten Fall aus dem Redaktionschef XXXX ,  XXXX und weiteren vier Redakteuren. 

Üblicherweise erfolgt eine Einbeziehung anderer Redaktionen nur in Fällen, in denen 

spezifische Kompetenzen, etwa Wirtschaftskompetenzen, oder weitere Informationsquellen 

benötigt werden. In weiterer Folge werden – wann immer dafür Zeit besteht – Besprechungen 

angesetzt, in der die Ergebnisse besprochen werden. Im konkreten Fall fand eine solche 

Besprechung etwa zwei bis drei Wochen vor der Sendung statt. Der 

beschwerdegegenständliche Sendungsteil bzw. die  XXXX -Reise des Beschwerdeführers war 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht Teil der Recherchen bzw. der Zwischenergebnisse. Eine 

Sendung bzw. die Themenfelder werden normalerweise zwei bis  XXXX vor Ausstrahlung 

finalisiert, wobei dies einem stetigen Diskussionsprozess unterliegt und Änderungen auch bis 

zur Sendung vorgenommen werden können. Die spezifische Fragestellung wird dann in der 

Regel in der Sendung selbst und zum Teil auch abhängig von der Reaktion der Teilnehmer 

angepasst. 

Das konkrete Thema der  XXXX -Reise des Beschwerdeführers im  XXXX wurde erst am 

Sendungstag selbst in die Sendungsplanung eingebunden. Die beschwerdegegenständliche 

Fragestellung hinsichtlich einer allfälligen Verwechslung von Ereignissen in der Erinnerung des 

Beschwerdeführers ergab sich im Zuge der Recherchen XXXX , zur Vorbereitung des am  XXXX  

mit dem Beschwerdeführer in der  XXXX geführten Interviews. Die im Laufe dieses Interviews 

getätigten Äußerungen des Beschwerdeführers gaben einen zusätzlichen Ausschlag für 

weitergehende Nachforschungen. 

Chronologisch fanden folgende Recherchen und Vorbereitungen zur 

beschwerdegegenständlichen Fragestellung bzw. Sendungssequenz statt: 

 XXXX stieß im Zuge der Vorbereitung der  XXXX des  XXXX  auf diverse Interviews des 

Beschwerdeführers, die auch autorisiert waren, in denen dieser seine  XXXX -Reise im  XXXX 

erwähnt hatte. Dabei fielen ihm zwei Aspekte besonders auf: Einerseits war in diesen 
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Interviews davon die Rede, dass erstmals eine Delegation mit  XXXX -Beteiligung offiziell in  

XXXX bzw. in der  XXXX empfangen wurde. Andererseits wurde ein Angriff einer schwer 

bewaffneten Frau im Bereich des  XXXX angesprochen. Beide Themenkomplexe erweckten die 

Aufmerksamkeit von XXXX , weil sie seiner Einschätzung nach jeweils Gegenstand 

umfangreicher – und gerade hinsichtlich des beschwerdegegenständlichen Themas auch 

internationaler – Medienberichterstattungen hätten sein müssen. 

Vor diesem Hintergrund wurde von  XXXX die Medienberichterstattung internationaler 

Agenturen und der Austria  XXXX Agentur (APA) abgefragt, das APA-Zeitungsarchiv durchsucht 

und auch eine Google-Abfrage durchgeführt. In keiner dieser Quellen konnte ein Hinweis 

gefunden werden, dass der erwähnte Empfang einer  XXXX -Delegation in der  XXXX oder auch 

der Vorfall mit einer schwer bewaffneten Frau stattgefunden habe. Es folgte weiters eine 

Anfrage bei der XXXX , bei der Österreichischen Botschaft in  XXXX sowie bei dem ORF-

Auslandskorrespondenten in XXXX ,  XXXX , und schließlich auch eine Anfrage an XXXX . 

Überdies wurde von  XXXX bei den Tageszeitungen, in denen der Beschwerdeführer zitiert 

worden war, nachgefragt, ob es sich jeweils um autorisierte Interviews gehandelt habe. 

Seinen Recherchen im Hinblick auf das beschwerdegegenständliche Thema legte  XXXX die 

Schilderung des Vorfalls durch den Beschwerdeführer mit den darin genannten Umständen 

zugrunde, wobei wesentliche Elemente der Suchanfragen darin bestanden, ob eine schwer 

bewaffnete Frau versucht hat, betende Menschen zu töten. Die Ergebnisse der Recherchen 

waren insofern negativ, als einerseits kein offizieller Besuch oder Empfang in der  XXXX 

bestätigt wurde. Hinsichtlich des beschwerdegegenständlichen Themas lag  XXXX zum 

Zeitpunkt der  XXXX am  XXXX  noch kein abschließendes Resultat vor bzw. waren Antworten 

ausständig, weshalb er davon Abstand nahm, dieses Thema im Rahmen der Sendung mit dem 

Beschwerdeführer anzusprechen. 

Folgende konkreten Suchabfragen hinsichtlich des beschwerdegegenständlichen 

Themenkomplexes wurden von  XXXX im Vorfeld der Sendung vom  XXXX und in weiterer Folge 

jener vom  XXXX  („ XXXX “) durchgeführt: 

Bei der APA-Suche, die die Möglichkeit einer exakten Schlagwortsuche bietet, wurden die vom 

Beschwerdeführer in seiner Schilderung des Vorfalls verwendeten Elemente 

„Frau/erschossen/ XXXX  / XXXX  /Terroristin/Polizei“ abgefragt. Die Abfrage erbrachte auch in 

unterschiedlichen Kombinationen für den Zeitraum  XXXX keine Ergebnisse. Der längere 

Zeitraum wurde deswegen gewählt, um allenfalls auch Berichte in Wochenzeitungen zu 

erfassen. 
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Weiters erfolgte eine Recherche im APA-Zeitungsarchiv, das rund 450 Quellen mit einer 

großen Anzahl internationaler Medien beinhaltet, die vor allem den deutschsprachigen Raum 

abdecken, beispielsweise aber auch die „ XXXX “, hingegen keine  XXXX Medien. Gegenstand 

dieser Suchanfrage war der Zeitraum  XXXX sowie unter anderem die Begriffe bzw. 

Begriffskombinationen „ XXXX “ oder „ XXXX /Frau/Polizei“, wobei diese ebenfalls keine 

Ergebnisse lieferten. 

Eine Google-Recherche anhand der vom Beschwerdeführer verwendeten Begriffe in dessen 

Schilderungen wurde ebenfalls durchgeführt, diesmal auf Englisch. Aufgrund des vom 

Beschwerdeführer in dessen Schilderungen verwendeten Begriffs „erschossen“, wurde die 

Suchanfrage mit dem englischen Wort „killed“, nicht jedoch mit „shot“ durchgeführt. Die 

Suchanfrage wurde allerdings auch mit anderen Begriffen, wie „ XXXX “ oder „Polizei“ in der 

entsprechenden englischen Fassung ohne Kombination mit dem Wort „killed“ durchgeführt. 

Im Ergebnis erbrachte die Abfrage in Google am  XXXX  und am  XXXX  keinen Hinweis auf 

Medienberichterstattung, auch nicht zu einem ähnlichen bzw. anderen Vorfall, der sich im 

Bereich der  XXXX zugetragen hat. Bei Eingabe der entsprechenden Suchbegriffe deckten sich 

die Ergebnisse also mit jenen der Recherche im Rahmen der APA und des APA-Zeitungsarchivs. 

Festzuhalten ist in Zusammenhang mit Google-Suchanfragen ferner, dass sich die Ergebnisse 

im Verlauf der Zeit aufgrund des von Google verwendeten Suchalgorithmus (durch 

Verwertung von Suchanfragen) verändern. Die Ergebnislage der Recherchen vor dem  XXXX  

ist somit nicht mit jener zu einem späteren Zeitpunkt vergleichbar. 

Im Zuge einer am folgenden Tag, dem  XXXX geführten E-Mail-Korrespondenz zwischen  XXXX 

und XXXX , schrieb letzterer, dass er sich an einen Zwischenfall auf dem XXXX , bei dem eine 

mit Handgranaten und Maschinenpistolen bewaffnete Frau erschossen worden wäre, 

erinnern würde. Er erklärte darin weiters, dass für die Sicherheit in  XXXX nicht die   XXXX , 

sondern die Polizei zuständig sei, und bot an, einen Kontakt zum Polizeisprecher  XXXX 

herzustellen, und übermittelte dessen Kontaktdaten.  XXXX schickte in der Folge an  XXXX eine 

Anfrage per E-Mail und ersuchte darin um Bestätigung, ob sich in der Zeit zwischen  XXXX  und  

XXXX  am  XXXX oder sonst wo in  XXXX ein Zwischenfall in der vom Beschwerdeführer 

beschriebenen Form „l have seen in XXXX , how it really is. When I was on XXXX ,  XXXX meters 

away from me a woman was shot, because she had tried to kill praying people with hand 

grenades and machine guns.” ereignet habe. Die per E-Mail eine Stunde später,  XXXX , 

übermittelte Antwort von  XXXX lautete: “No such incident took place on the  XXXX with 

grenades or shots fired on the XXXX .” 
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Die Entscheidung, die beschwerdegegenständliche Fragestellung im Rahmen der Sendung „ 

XXXX “ am selben Abend zu thematisieren, wurde, nachdem  XXXX von den ihm vorliegenden 

Rechercheergebnissen berichtet hatte, einvernehmlich getroffen. Hintergrund der dazu 

führenden Überlegungen war aus Sicht der Beteiligten die Relevanz einer solchen Information 

für die Bevölkerung im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der Kandidaten für die XXXX . 

Allerdings wollte man zuvor die eindeutige Auskunft der zuständigen offiziellen Stelle ( XXXX 

Polizei) abwarten. Die Moderatorin  XXXX war in diese Entscheidung nicht unmittelbar 

involviert, weil sie bereits mitten in der Sendungsvorbereitung war. 

Folglich stellte der für die journalistische Koordination der Auslandskorrespondenten 

verantwortliche  XXXX das Ersuchen an XXXX , mit dem  XXXX Polizeisprecher  XXXX ein 

Fernsehinterview zu führen und dabei insbesondere auch nachzufragen, ob es sich um eine 

Verwechslung handeln könne und der vom Beschwerdeführer geschilderte Vorfall sich 

womöglich an einem anderen Ort in  XXXX oder zu einem anderen Zeitpunkt ereignet haben 

könnte. 

 XXXX führte parallel dazu auch selbst Suchanfragen anhand bestimmter Schlüsselworte bei 

den ihm zur Verfügung stehenden internationalen Agenturen in der APA bzw. im 

österreichischen Tageszeitungsarchiv durch. Die Suchbegriffe „ XXXX “, „Terror“, „Frau“ und 

„erschossen“ führten zu keinem Ergebnis. 

Am späteren Nachmittag des  XXXX  wurde das von  XXXX übermittelte Bildmaterial mit dem 

Interview des Polizeisprechers  XXXX vom zuvor erwähnten Personenkreis (der Chefredaktion) 

gesichtet. Das Rohmaterial, das zwei Clips mit ähnlichen Fragestellungen enthält und sich in 

seinem Informationsgehalt mit der geschnittenen und in der beschwerdegegenständlichen 

Sendung präsentierten Endfassung der Aufnahme deckt, zeigt, wie  XXXX an den  XXXX 

Polizeisprecher  XXXX auf Englisch folgende Fragen stellt: 

1. Clip: 

“ XXXX : Has there been any incident at the end of XXXX , where a woman attacked worshippers on 

the  XXXX using possibly firearms or handgrenades? 

 XXXX : There was no terrorist attack whatsoever that took place on the  XXXX or in and around the 

XXXX , not with weapons, life-weapons, not with handgrenades, we don’t have confirmation of any 

incident whatsoever during the end of XXXX .” 
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2. Clip: 

“ XXXX : XXXX , I ask you again, at the XXXX , has there been any incident on the XXXX , where a 

woman attacked worshippers on the  XXXX with grenades and maybe firearms and was then shot and 
killed? 

 XXXX : At the  XXXX there was no incident or attack whatsoever on the XXXX , definitely not 

using grenades, definitely not using weapons whatsoever. The  XXXX Police carried out 

security measures in and around XXXX , there was tightened security that continued, but we 

have no record of or confirmation of any incident or any attack on the  XXXX during the XXXX  

 XXXX : Could it be that a similar attack or a similar incident under such circumstances 

occurred any place else in   XXXX at the same date XXXX  

 XXXX : There was no woman as far as we know that was killed in  XXXX at the end of XXXX , no terrorist 

attack that took place in here in the XXXX , where we are XXXX in the end of July. We have no 

confirmation of that. There were other incidents that took place inside the  XXXX where there was local 
disturbances where police officers responded to using non-lethal weapons, that’s all the information 
we have and have confirmed until now.” 

Basierend darauf wurde  XXXX Uhr endgültig die Entscheidung getroffen, dieses Themenfeld 

in die abendliche Live-Sendung „ XXXX “ aufzunehmen. Hintergrund für die Wahl dieses 

Sendungsformates war aus Sicht der Beteiligten die Überlegung, dass eine Befragung des 

Beschwerdeführers zu diesem Thema im Rahmen der Diskussionssendung mit den Kandidaten 

gerechtfertigter schien als eine Berichterstattung in der nachfolgenden XXXX , in der der 

Beschwerdeführer nicht mehr damit hätte konfrontiert werden können. 

Der Beschwerdeführer wurde im Vorfeld der Live-Sendung nicht darüber informiert, dass eine 

Fragestellung der Moderatorin sich auf den beschwerdegegenständlichen Themenkomplex 

beziehen werde. Es ist nicht üblich, dass Interviewpartner der mitbeteiligten Partei in deren 

Live-Sendungen über die Themenfelder, auf die sich die jeweiligen Fragen beziehen, vorab 

informiert werden. 

Keine der auf Seiten der mitbeteiligten Partei mit der Recherche zum 

beschwerdegegenständlichen Vorfall bzw. der Sendungsvorbereitung befasste Person 

(Redakteure im In- und Ausland bzw. die Moderatorin der Sendung) hatte vor Beginn der 

Sendung Kenntnis davon, dass sich am  XXXX  in der Nähe der  XXXX ein – gegenüber den 

Darstellungen des Beschwerdeführers im Hinblick auf bestimmte Tatbestandselemente 

(bewaffnete/unbewaffnete Frau; Terrorangriff/Zwischenfall; tödliche/nichttödliche Schüsse 

etc.) anders gelagerter – Vorfall mit Schusswaffen ereignet hatte. Ebenso wenig war ihnen zu 

diesem Zeitpunkt eine Berichterstattung hierüber in  XXXX Zeitungen bekannt. 

1.1.4.2. Live-Sendung „ XXXX “ am  XXXX  
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Am XXXX , strahlte die mitbeteiligte Partei in ihrem Fernsehprogramm  XXXX Uhr die Live-

Sendung „ XXXX “ aus. Die Moderatorin  XXXX befragte in dieser die beiden XXXX und den 

nunmehrigen Beschwerdeführer vor Publikum, das sich überwiegend aus Unterstützern der 

Kandidaten zusammensetzte. Der Ablauf der Sendung gestaltete sich im Wesentlichen so, 

dass die Moderatorin zu bestimmten Themenkomplexen, die jeweils mit kurzen „Einspielern“ 

eingeleitet wurden, Fragen an die beiden Kandidaten richtete. 

Die Formulierung der Fragen erfolgte zum Teil sehr kritisch, pointiert und bisweilen 

provokativ, wobei die Moderatorin diesen Fragestil gleichermaßen gegenüber beiden 

Kandidaten anwendete. Exemplarisch wird im Folgenden auf einzelne Passagen der  XXXX 

Diskussionssendung näher eingegangen (Zeitangaben erfolgen in mm’ss“  XXXX 

ausgestrahlten Sendung): 

Etwa ab Minute  XXXX nimmt die Moderatorin Bezug auf die wenige Tage zuvor im 

Privatfernsehprogramm  XXXX ausgestrahlte Konfrontation zwischen den beiden Kandidaten, 

die nicht moderiert worden ist. Die Moderatorin zitiert vorweg die kritischen öffentlichen 

Reaktionen und fragt anschließend XXXX , ob er sich für irgendetwas entschuldigen wolle. Die 

gleiche Frage richtet sie auch an den Beschwerdeführer. Beiden Kandidaten stellt sie im 

Anschluss die pointierte Frage „Ist Ihnen das passiert oder haben Sie das so geplant?“ Auf die 

Antwort von  XXXX folgt die nachfolgende Frage der Moderatorin an diesen: „Aber was man 

sich schon fragt. Es könnte dem  XXXX schon passieren, dass einmal eine heikle Situation auf 

ihn zukommt? In irgendeiner Verfassungskrise zum Beispiel oder so. Wer garantiert denn, dass 

Sie dann nicht auch die Nerven verlieren?“ 

Auch der Beschwerdeführer wird zu diesem Thema mit folgender pointierter Frage 

konfrontiert: „Herr XXXX , wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auf gut Österreichisch gesagt, ein 

Häferl, dem das auch öfter passieren könnte, dass das so entgleist, oder…?“ 

Ab ca. Minute  XXXX widmet sich die Moderatorin dem Thema „Überparteilichkeit“, wobei im 

Zuge dieser Fragenrunde erstmals auf Seiten des Beschwerdeführers Wortwahl und Mimik 

eine gewisse Emotionalität erkennen lassen. Auf die Frage, wie sich die überparteiliche Rolle 

des  XXXX zur Rolle des Beschwerdeführers als Mitglied der  XXXX verhält, und dass die 

Moderatorin dies verstehen wolle, erklärt dieser: „Ja, was verstehen Sie daran nicht?“ 

Während die Moderatorin ihre Frage präzisiert und um die Frage erweitert, unter welchen 

Voraussetzungen er XXXX , richtet der Beschwerdeführer seinen Blick nach oben und atmet 

hörbar aus: „Frau XXXX , diese Frage wurde mir im Wahlkampf, glaube ich schon 500 Mal 

gestellt.“ 
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Nachdem die Moderatorin auf die Beantwortung dieser Frage drängt, führt der 

Beschwerdeführer sehr detailliert aus, unter welchen Voraussetzungen XXXX . Etwa in Minute  

XXXX richtet die Moderatorin ihren Blick ungeduldig nach oben, was der Beschwerdeführer 

bemerkt. Er bittet um Geduld und setzt seine Ausführungen fort. Anschließend fasst die 

Moderatorin zusammen, dass sie nun verstanden habe, dass er als  XXXX „zwar Experten 

[einlädt], von denen wir nicht wissen, wer sie sind, aber entscheiden tun Sie es am Schluss 

alleine?“ Dies führt zu einem Zwiegespräch zwischen der Moderatorin  XXXX und dem 

Beschwerdeführer darüber, ob letzterer alleine  XXXX entscheidet und ob die Moderatorin das 

verstanden habe und endet mit der Aussage des Beschwerdeführers „Ja wer denn sonst? Der 

Hustinettenbär wird keine Zeit haben das zu entscheiden.“ 

Im Anschluss richtet die Moderatorin zum gleichen Themenkomplex, nämlich der 

„Unabhängigkeit“ der Kandidaten, folgende Frage an XXXX : „Herr XXXX . Sie tragen ja schon 

den ganzen Wahlkampf über das Mantra vor sich her XXXX . Wie wär’s denn aus Ihrer Sicht 

mit einer Präambel... einfach... zu einem Bekenntnis zur EU? Ginge das dann in Ordnung?“   

XXXX Eine Präambel zugunsten der EU müsse seiner Auffassung nach sehr eindeutig sein. Er 

legt anschließend die Vorteile der EU und deren Errungenschaften dar, sowie dass es keine 

Frage der Person, sondern eine Frage der politischen Einstellung sei, ob er  XXXX  

 Anschließend konfrontiert die Moderatorin  XXXX mit einer von ihm in der Vergangenheit 

getätigten Aussage: „Eine Frage würde ich noch ganz gerne mit Ihnen klären, weil das wichtig 

ist. Sie beide interpretieren ja die Kompetenzen des Amtes auf Ihre ganz eigene Weise und bei 

Ihnen lohnt es sich ja, ins Archiv zu schauen. Und zwar ganz tief ins Archiv, bis zurück ins Jahr 

XXXX . Da haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht und haben gesagt, Zitat: ‚Es ist 

politisch unerträglich, dass die österreichische Verfassung  XXXX Wenn Sie das so unerträglich 

finden, wieso wollen Sie dann  XXXX werden?“  XXXX beruft sich bei seiner Antwort auf den 

Verfassungskonvent und vergleichbare Aussagen des Verwaltungsgerichtshofpräsidenten, 

worauf die Moderatorin kontert: „Der will aber nicht  XXXX heute werden. Sie schon.“ 

Im Zuge der Beantwortung durch  XXXX entspinnt sich eine Diskussion zwischen den beiden 

Kandidaten über deren Überparteilichkeit sowie über die Einstellung der  XXXX zur EU. 

Es folgt ab Minute  XXXX eine weitere Fragenrunde zum Thema „Überparteilichkeit“ der 

beiden Kandidaten, wobei die Moderatorin zunächst mit folgender Frage auf die  XXXX 

Wahlkampfrhetorik in Bierzelten eingeht: „…aber zur Überparteilichkeit möchte ich schon 

noch ganz gerne wissen, weil Sie im Fernsehstudio immer das gerne betonen, Ihre 

überparteiliche Rolle, außer es ist kein Moderator dabei. Sie betonen es im  XXXX gerne, aber 

kaum sind Sie im Bierzelt unter ihresgleichen, sieht man einen ganz anderen   XXXX . Welches 

ist denn der echte eigentlich?“ Der Beschwerdeführer reagiert darauf mit Unverständnis über 
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die Vorbehalte diverser Journalisten gegenüber Bierzelten und bringt zum Ausdruck, dass man 

einem Politiker kaum vorwerfen könne, dass er die Kunst der Rhetorik beherrsche. Auch in 

diesem Zusammenhang folgt ein Zwiegespräch zwischen dem Beschwerdeführer und der 

Moderatorin über vermeintliche Vorwürfe und dem jeweiligen Verständnis über die 

getroffenen Aussagen. Der Tonfall ändert sich dabei beiderseits in Richtung einer gewissen 

Ungeduld. 

Daraufhin wendet sich die Moderatorin zum gleichen Thema wieder  XXXX zu und formuliert 

folgende Frage: „...Bei Ihnen auch Herr  XXXX darf man sich fragen, ob das gut kommt, wenn 

Sie das immer betonen, eigentlich kein  XXXX Kandidat sein zu wollen. Dann schaut man sich 

die  XXXX Homepage an, und das Erste was einen dort anlacht... auf der Partei-Homepage der 

XXXX ... ist Ihre Wahlwerbung, ja. Geht das für Sie zusammen?“  XXXX räumt daraufhin ein, 

dass dies womöglich etwas übertrieben war, verweist aber auf die mittlerweile große Zahl 

anderer Unterstützer und seine Absicht, ein überparteilicher  XXXX sein zu wollen. 

In weiterer Folge konfrontiert die Moderatorin beide Kandidaten neuerlich mit ihrem 

Amtsverständnis. Der Beschwerdeführer wird mit folgender Frage konfrontiert: „Dann bleiben 

wir gleich bei der Werbung im Internet, weil das ist schon etwas, was bei Ihnen sehr auffällig 

ist, Herr XXXX . Wenn man da reinschaut, hat man das Gefühl... das riecht so ein bisschen nach 

Alleinherrscher. Da steht zu lesen, dass Sie als Einziger die Menschen vor Ausbeutung schützen, 

Ungerechtigkeiten abschaffen, […]. Versprechen Sie da nicht lauter Sachen, von denen Sie 

genau wissen, dass Sie sie als  XXXX nicht halten können?“ 

Auch  XXXX wird eine ähnliche Frage gestellt: „Herr XXXX , sind Sie da auch ein bisschen in diese 

Allmachtfalle getappt, wenn Sie auf Ihrer, in Ihrer Wahlwerbung dann sagen, Sie würden als  

XXXX die Schere zwischen Arm und Reich schließen? Auch ein Megaprojekt eigentlich, die 

Verzwergung der EU verhindern und ein modernes Schulsystem, z.B., herbeiführen, auch lauter 

Sachen, für die der  XXXX jetzt so direkt nicht zuständig ist.“ 

Ab ca. Minute XXXX “ geht die Moderatorin auf den Themenkomplex „Vertretung nach außen“ 

und „Verhältnis zur EU“ ein. Sie konfrontiert dabei zunächst den Beschwerdeführer mit seinen 

diversen Aussagen im Laufe des Wahlkampfes, welche sie als widersprüchlich darstellt. Die 

Moderatorin vermeint dabei, dass die Menschen keine Ahnung hätten, was der 

Beschwerdeführer von der EU wirklich wolle. Der Beschwerdeführer wehrt sich daraufhin 

gegen den impliziten Vorwurf, er würde seine Meinung ändern, und pocht darauf, ausreden 

zu dürfen [„Wenn Sie mich ausreden lassen, werde ich es Ihnen gerne erklären,...  ja“], als  XXXX 

wiederholt, lediglich eine Klärung herbeiführen zu wollen. Es entspinnt sich im Laufe der 
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Beantwortung durch den Beschwerdeführer und in der weiteren Folge neuerlich ein 

Zwiegespräch zwischen diesem und der Moderatorin, das sich um vermeintliche Vorwürfe an 

den Beschwerdeführer, die Fragestellung selbst und darum dreht, wer was nicht verstehe. 

Sowohl die Rhetorik, als auch der Tonfall des Beschwerdeführers gegenüber der Moderatorin 

wirken dabei „belehrend“, vor allem wenn er sie danach fragt, ob sie sich auskenne oder nicht. 

Auch wird der Vorwurf erhoben, die Moderatorin hätte die meiste Redezeit. Die Moderatorin 

bleibt dabei freundlich und insistiert lediglich auf der Beantwortung dieser Frage. 

Auch  XXXX wird von der Moderatorin auf vermeintliche Widersprüche in seinen Aussagen 

während des Wahlkampfs angesprochen, wenn sie diesen mit seinem Slogan „Eine Partei, die 

Europa zerstören will, darf nicht regieren“ und seiner Aussage „Europa sei handlungsunfähig“ 

konfrontiert. Auch ihn fragt die Moderatorin, was er denn jetzt eigentlich wirklich von der EU 

wolle.  XXXX korrigiert  XXXX zunächst und verweist auf seine tatsächliche Aussage, wonach 

seiner Auffassung nach die EU „nahezu“ handlungsunfähig sei. Er beantwortet die Frage in 

weiterer Folge in sachlichem Ton und wendet sich dabei immer wieder direkt an den 

Beschwerdeführer, um auf Unterschiede in den Auffassungen hinzuweisen oder – wenn auch 

seltener – allfällige Übereinstimmungen aufzuzeigen. 

Ab ca. Minute  XXXX leitet die Moderatorin zum Thema Reisen bzw. Staatsbesuche eines  XXXX 

über und fragt beide Kandidaten danach, welche Länder diese gerne besuchen möchten. 

Es kommt in weiterer Folge zu dem beschwerdegegenständlichen Dialog zwischen der 

Moderatorin und dem Beschwerdeführer, der dessen  XXXX -Besuch  XXXX zum Thema hat. 

Diese Passage lautet wörtlich wie folgt, wobei Feststellungen zur Mimik der Moderatorin in 

eckiger Klammer angefügt sind: 

„ XXXX : Ich würde das mit  XXXX ja nicht noch einmal ansprechen, wenn Sie das nicht gestern in der  

XXXX so prominent platziert hätten. Da haben Sie nämlich wiederholt, was Sie in vielen Interviews 
schon im Wahlkampf auch gesagt haben und das wollten wir ganz gerne noch klären. Sie haben es auch 

unter anderem gesagt  XXXX im  XXXX und das würde ich Ihnen gerne noch einmal vorspielen, was Sie 
da gesagt haben. 

 XXXX : Bitte. 

 XXXX (Archivaufnahme XXXX ): Ich war auch in XXXX ,  XXXX , war dort mitten in einem 
Terrorangriff. Neben mir wurde eine Frau erschossen. Ich habe sehr großes Verständnis für die 

Sorgen und Nöte XXXX . 

 XXXX : Ja, da haben Sie das erzählt von dieser Frau und Sie haben das in anderen Zeitungsinterviews 

auch gesagt. Da haben Sie gesagt: ‚Als ich auf dem  XXXX war, ist  XXXX neben mir eine Frau erschossen 
worden, weil sie versucht hat, mit Handgranaten und Maschinenpistolen betende Menschen zu töten.‘ 
Das klingt nach einem sehr spektakulären Vorfall und wir haben uns irgendwie gewundert, dass das 
nirgendwo berichtet worden ist, und haben uns deswegen noch einmal erkundigt und haben heute 

sogar den Sprecher der  XXXX Polizei, Herrn XXXX , befragt, und er hat uns Folgendes gesagt. 
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 XXXX (auf Englisch; wird aus dem Off übersetzt):  XXXX gab es am  XXXX keinerlei solchen 
Zwischenfall, definitiv nicht mit Granaten oder mit Waffen irgendwelcher Art. 

 XXXX (Redakteur der mitbeteiligten Partei; auf Englisch; wird aus dem Off übersetzt): Könnte 

es sein, dass ein solcher Zwischenfall zu dieser Zeit irgendwo sonst in  XXXX oder im  XXXX 
stattgefunden hat? 

 XXXX (auf Englisch; wird aus dem Off übersetzt): Es gab keine Frau, nach allem was wir wissen, 

die  XXXX in  XXXX getötet wurde. Es gab damals auch keinen Terrorangriff hier in der XXXX . 
Es gab Zwischenfälle im XXXX , aber das waren lokale Unruhen, bei denen Polizisten mit nicht 
tödlichen Waffen eingeschritten sind. Das sind alle Informationen, die wir bisher bestätigen 
können. 

 XXXX : Kann es sein, dass Sie da irgendetwas verwechseln in Ihrer Erinnerung? 

 XXXX : Nein, ich sag Ihnen, Frau XXXX , da hört sich bei mir auch das Verständnis auf. Also wenn jetzt 
wirklich versucht wird, mir vorzuwerfen, ich hätte die Unwahrheit gesagt… 

 XXXX : Das tun wir gar nicht, nein. 

 XXXX : ...dann werde ich mich auch wirklich wehren. 

 XXXX : Nein, das ist ein Missverständnis, wir versuchen, etwas zu klären, Herr XXXX ... 

 XXXX : Darf ich bitte ausreden Frau XXXX , bitte lassen Sie mich doch ausreden. Das war am, ich war 

in  XXXX vom XXXX . Ich war am  XXXX  am XXXX , wir haben dort die Ausgrabungen besichtigt. Es 

waren zwei Sicherheitspersonen mit dabei, ich war dort mit XXXX , mit XXXX , mit der Person, die uns 

alles gezeigt hat, und mit einem Mitarbeiter. Am  XXXX direkt hat eine Frau versucht…, da gibt es einen 
Zaun, ein Tor,… ich stand auf der einen Seite vom Zaun, sie auf der anderen Seite, und sie wollte dort 
hinein. Und sie hatte mitgehabt Handgranaten und Maschinenpistolen und wurde dort erschossen. Ich 
habe die Fotos mitgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass irgend so ein Foul kommen wird. 

 XXXX : Warum ist das für Sie... wir versuchen... es ist ja Ihnen wichtig, wir versuchen das ja nur zu 

klären, Herr XXXX . 

 XXXX : Es ist ein, nein, es ist ein grobes... wissen Sie... ja, ja, Sie haben den ganzen Tag recherchiert 
beim ORF, um irgendetwas jemandem anhängen zu können. 

 XXXX [verzieht ungläubig das Gesicht]: Herr XXXX . 

 XXXX : ...der sich wirklich... Frau XXXX ... 

 XXXX : So wichtig ist das auch wieder nicht. Wir versuchen Ihnen eine Sache... 

 XXXX : Na, Ihnen war es offenbar sehr wichtig... also… 

 XXXX : Ihnen war es wichtig, weil Sie es im Wahlkampf ständig erzählt haben. 

 XXXX : Also, am  XXXX  war ich dort und da ist das passiert und ich habe auch Fotos mitgenommen 

von der XXXX , ja. Ich kann nur sagen, das sind Dinge, die ich mir nicht gefallen lasse. Ich weiß, man 
muss in der Politik viel aushalten. Ich habe wirklich auch viel erlebt in diesen Monaten im Wahlkampf. 
Unterstellungen, Beleidigungen wegen meiner Behinderung, alles Mögliche. Ich weiß nicht, warum Sie 
das Gesicht so verziehen? [das Gesicht der Moderatorin ist in diesem Augenblick nicht zu sehen]  

 XXXX : Nein, weil Sie das hier sicher nicht erleben. Ich sag‘ nur, es ist... 

 XXXX : Darf ich? Dann, dass  XXXX dann irgendwie beschimpft werden.  Das sind alles Dinge, die sind 
wirklich schlimm, die muss man aushalten. Aber das jetzt, ja. Da flieg‘ ich zu einer Zeit hin, wo sonst 
kein Politiker dort war, wo es wirklich gefährlich war, und dann... wird behauptet, das wäre nicht 
passiert. 
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 XXXX : Wir haben nichts behauptet, Herr XXXX . 

 XXXX : Ich war ja nicht alleine dort, ich war unter... mit Zeugen dort. 

 XXXX : [mit etwas lauterer Stimme] Es... Hier wird nichts behauptet, Herr XXXX . 

 XXXX : Ich habe mir doch die Tweets von  XXXX heute angesehen. Den ganzen Nachmittag hat er sich 

auf Twitter [ XXXX rollt an dieser Stelle die Augen nach oben] nur mit dieser Reise beschäftigt. Also das 
ist schon etwas eigenartig und zeigt mir, wie objektiv der ORF ist. 

 XXXX : Ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Wir haben versucht, das zu klären... wir werden das Interview 
mit dem Polizeisprecher auch ins Internet stellen, dann kann es sich jeder anschauen. Wir haben nur 
versucht einen Sachverhalt aufzuklären… 

 XXXX : Ja, ja… 

 XXXX : ...wir können das hier nicht aufklären, also lassen wir es so stehen ganz einfach. Es gibt da halt 
unterschiedliche Wahrnehmungen dazu.“ 

Im Anschluss leitet die Moderatorin ca. in Minute  XXXX zur Kompetenz des  XXXX über XXXX 

, und kommt auf die umstrittenen Handelsabkommen  XXXX zu sprechen. Hier verläuft die 

Diskussion sehr sachlich. 

Es folgt ca. in Minute XXXX “ der Schwenk zum Thema „Bundesheer“, wiederum eingeleitet 

durch einen Einspieler. Die Moderatorin richtet in diesem Zusammenhang zunächst die Frage 

nach den Vorstellungen über die Verwendung zusätzlicher Mittel für das Heer an XXXX . Im 

Anschluss an dessen Antwort ergänzt die Moderatorin ca. in Minute  XXXX ihre Frage um die 

folgende Äußerung: „Ja, trotzdem hat man den Eindruck, Sie tun sich ein bisschen schwer mit 

dem Thema, von Anfang an… Sie sind ja auch  XXXX und haben… es hat auch schon Zeiten 

gegeben, da haben Sie die Abschaffung des Bundesheeres gefordert. Das jetzt nicht mehr, 

oder?“  XXXX erklärt daraufhin, dass er  XXXX viel gefordert habe und lächelt dabei. An dieser 

Stelle mengt sich der Beschwerdeführer ein und behauptet,  XXXX habe die Abschaffung des 

Bundesheeres  XXXX gefordert, was  XXXX verneint und als Zeitungsente qualifiziert. 

Schließlich wendet sich die Moderatorin mit der Frage über die künftige Ausstattung des 

Heeres und dessen Funktionen an den Beschwerdeführer, der diese in sachlicher Manier 

beantwortet. 

Im Anschluss an die Beantwortung der Frage durch den Beschwerdeführer widmet sich die 

Moderatorin ca. in Minute XXXX “ wiederum XXXX , um diesen neuerlich mit einer seiner 

früheren Aussagen zu konfrontieren:  „Herr XXXX , man kann ja das Bundesheer und seine Rolle 

gar nicht so leicht ansprechen, ohne das Thema Neutralität zu berühren und da lohnt sich auch 

wieder einmal bei Ihnen ein Blick in die Archive und da haben Sie schon einmal nicht 

ausgeschlossen, die Neutralität zugunsten einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik 

aufzugeben und das ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich im Jahr XXXX . Sind Sie 

heute immer noch dieser Meinung?“  XXXX antwortet und ergänzt seine Aussage um jene 
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Faktoren, die für diese Aussage Bedingung wären. Im Anschluss wird der Beschwerdeführer 

zu diesem Themenkomplex befragt, wobei auch diese Diskussion sachlich verläuft. 

Danach befragt die Moderatorin beide Kandidaten, beginnend mit dem Beschwerdeführer, 

nach ihrem künftigen Umgang mit dem Thema „Flüchtlinge und Stimmung in Österreich“. 

Ab ca. Minute  XXXX leitet die Moderatorin zum Thema „protokollarische Verpflichtungen des 

XXXX “ über, das ebenfalls durch einen kurzen Einspieler eingeleitet wird. Auch hier wird  XXXX 

mit dem Widerspruch konfrontiert, der aus der seinerzeitigen Kritik  XXXX Weiters erörtert die 

Moderatorin das Gehalt des XXXX . In diesem Zusammenhang wird diesmal ca. in Minute  XXXX  

der Beschwerdeführer mit einer seiner früheren Aussagen konfrontiert: „Ich hab auch bei 

Ihnen nochmal ins Archiv geschaut und es ist auch schon eine Weile her... da haben Sie sich ein 

neues Modell zur Entlohnung von Politikern einfallen lassen,  XXXX , und da haben Sie gesagt, 

es sollte nur noch die Hälfte des Gehalts ausgezahlt werden und die andere Hälfte ein bisschen 

so wie bei Bankern als Bonus. Bleiben Sie dabei, oder ziehen Sie das lieber wieder zurück?“ Die 

Diskussion in diesem Zusammenhang verläuft sachlich. Anschließend kommt die Sprache auf 

die weiteren Vorteile eines XXXX . 

Ungefähr in Minute  XXXX  bringt die Moderatorin die Rolle des  XXXX als moralische Instanz 

zur Sprache und richtet an beide Kandidaten die Frage, ob sie ausschließen können, sich in der 

Vergangenheit auch einmal inkorrekt (zu wenig für die Sonntagszeitung bezahlt, 

Schwarzarbeiter beschäftigt und dgl.) verhalten zu haben. 

In Minute  XXXX startet die Moderatorin zum Abschluss der Sendung eine Fragenrunde, die 

beide Kandidaten jeweils nur mit Ja oder Nein beantworten sollen. Es kommt im weiteren 

Verlauf zu keinen erwähnenswerten verbalen Auseinandersetzungen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Moderatorin mehrfach und im gleichen Ausmaß 

pointierte, kritische, bisweilen auch provokative Fragen sowohl an  XXXX als auch an den 

Beschwerdeführer richtet.  XXXX wird im Rahmen der Sendung zwei Mal mit früheren 

Aussagen konfrontiert. Abgesehen von der hier gegenständlichen Frage zu den Ereignissen am  

XXXX im XXXX , wird der Beschwerdeführer ebenfalls noch ein weiteres Mal mit einer seiner 

früheren Aussagen konfrontiert, die die mitbeteiligte Partei im Archiv gefunden hat. 

Festzustellen ist zusammengefasst weiters, dass der Beschwerdeführer – im Vergleich zu  

XXXX – während der Sendung, insbesondere in den ersten 60 Minuten, stärker in eine 

„Konfrontationssituation“ mit der Moderatorin gerät. Dies wird etwa dadurch deutlich, dass 

er vereinzelt „belehrend“ antwortet (z.B. „wenn Sie mich ausreden lassen, dann erkläre ich es 
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Ihnen“) oder die Moderatorin fragt, ob sie etwas verstanden hätte. Demgegenüber weist  

XXXX bei der Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen immer wieder auf Unterschiede in 

den Auffassungen im Vergleich zum Beschwerdeführer hin und richtet sich dabei eher an 

diesen. 

1.1.4.3. Twitter-Meldung zum Vorfall am  XXXX  in der  XXXX  

Während der beschwerdegegenständlichen Sendung war Chefredakteur  XXXX im Regieraum 

und verfolgte dort die Diskussion. Es bestand zwischen ihm und der Moderatorin eine 

Funkverbindung im Wege eines Ohrknopfs („Horcherl“), die dazu diente, der Moderatorin 

kurze Informationen, etwa im Hinblick auf die verbleibende Sendezeit für ein Themenfeld, zu 

geben. 

Um ca.  XXXX Uhr erhielt der Chefredakteur von XXXX , dem Kommunikationschef der 

mitbeteiligten Partei, den Hinweis, dass XXXX , Redakteur der Tageszeitung „ XXXX “, einen 

Twitter-Eintrag gepostet habe, der Informationen enthalte, wonach es nach einem Artikel in 

der „ XXXX “ am  XXXX  einen Vorfall im Bereich des  XXXX bzw. der  XXXX mit Polizei und 

Schüssen gegeben habe. Unmittelbar darauf wurde  XXXX vom Chefredakteur ersucht, den in 

dieser Twitter-Meldung enthaltenen Informationen nachzugehen, um gegebenenfalls eine 

entsprechende Klarstellung und Nachberichterstattung hierzu in der Sendung  XXXX 

vornehmen zu können. 

Eine Erörterung oder Weitergabe dieser Information an die Moderatorin während der 

laufenden Sendung wurde vom Chefredakteur als untunlich erachtet, weil aus seiner Sicht 

keine Möglichkeit besteht, einen komplexen Sachverhalt derart zu kommunizieren, dass die 

Moderation hierauf im Rahmen der Live-Sendung und der Sendungsabwicklung adäquat 

reagieren könnte. Aus diesem Grund sowie aufgrund der fortgeschrittenen Sendezeit wurde 

durch den Chefredakteur entschieden, die Information, dass ein Zuseher darauf hingewiesen 

habe, dass es am  XXXX  einen Zwischenfall am  XXXX mit Schusswaffen gegeben habe, nicht 

an die Moderatorin der Sendung weiterzugeben, sondern im Rahmen der darauffolgenden  

XXXX darauf einzugehen. 

Die Moderatorin der Sendung wurde erst im Anschluss an diese über den Twitter-Eintrag bzw. 

den verlinkten Artikel in Kenntnis gesetzt. Der Artikel wurde von der Moderatorin in weiterer 

Folge auch gelesen. Innerhalb der Redaktion kam es im Anschluss auch zu eingehenden 

Diskussionen darüber. 

Aufgrund des Umstandes, dass Zuseher von Diskussionssendungen bzw. Live-Sendungen, wie 

der beschwerdegegenständlichen Sendung „ XXXX “, häufig auch noch die im Anschluss 
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ausgestrahlten Analysen dazu verfolgen, werden durch die mitbeteiligte Partei solche 

Nachfolgesendungen, etwa die  XXXX regelmäßig für Nachberichterstattungen und 

Ergänzungen genutzt. Häufig übersteigen auch die Zuseherzahlen bzw. Reichweiten der 

nachfolgenden Sendungen mit Analysen jene der vorangegangenen Diskussionssendungen. 

Im gegenständlichen Fall hatte die Sendung „ XXXX “  XXXX Zuseher, ebenso wie die 

nachfolgende XXXX , die unter normalen Umständen von etwa  XXXX Zusehern gesehen wird. 

Im konkreten Fall lag die Zuseherzahl der  XXXX über jener der verfahrensgegenständlichen 

Sendung. 

Nach Kenntnis der Redaktion über die Medienberichterstattung, wonach am  XXXX  ein 

Zwischenfall stattgefunden hat, der mit dem vom Beschwerdeführer geschilderten zwar nicht 

hinsichtlich Bewaffnung, Motivationslage und Ergebnis übereinstimmt, sich jedoch zumindest 

hinsichtlich des ungefähren Ortes ( XXXX bzw. Westseite des XXXX ) und Zeitpunkts sowie des 

Umstands, dass Schüsse gefallen sind, mit den vom Beschwerdeführer getätigten Aussagen 

deckt, wurde entschieden, diese Information in die nachfolgende  XXXX aufzunehmen. 

1.1.5. Sendung  XXXX am  XXXX  mit der Analyse sowie weitere Nachberichterstattung   

XXXX  

  

In der nachfolgenden Sendung  XXXX hatte der Moderator  XXXX den Medien- und 

Kommunikationstrainer  XXXX und den Politologen  XXXX zu Gast, um die vorangegangene 

Live-Diskussion und die Antworten bzw. Reaktionen der Kandidaten zu analysieren. 

Es wurde eingangs von  XXXX dargestellt, dass der Beschwerdeführer mehrfach von einem  

XXXX -Besuch im  XXXX und einem Terrorakt einer schwer bewaffneten Frau, die nur wenige 

Meter neben ihm erschossen worden wäre, berichtet habe, und dass der Beschwerdeführer 

mit der beschwerdegegenständlichen Fragestellung von Moderatorin  XXXX konfrontiert 

worden sei, weil Recherchen der mitbeteiligten Partei und Auskünfte der  XXXX Polizei diesen 

Vorfall nicht bestätigen konnten. Daraufhin wurde die Sequenz mit der Reaktion des 

Beschwerdeführers eingespielt und im Anschluss  XXXX um seine Einschätzung der Reaktion 

des Beschwerdeführers gebeten. 

Im Anschluss an die Analyse von  XXXX berichtete  XXXX wie folgt: 

„Wir haben natürlich versucht diese Fotos von Herrn  XXXX zu bekommen, beziehungsweise von seinem 

Pressesprecher, um sie Ihnen jetzt zu zeigen. Sie wurden uns nicht gegeben, allerdings hat der [...] XXXX 
-Pressesprecher hier im ORF-Zentrum drei Fotos an mehrere andere Journalisten gezeigt, von einem 
Polizeieinsatz. Mittlerweile konnten wir auch herausfinden, was da tatsächlich passiert ist. Es wurde 

tatsächlich, nicht am XXXX , sondern vor der XXXX , eine Frau von der  XXXX Polizei angeschossen, weil 

sie sich nicht aufhalten ließ und nicht identifizieren hat lassen. Es war eine XXXX . Sie hatte keine 
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Maschinenpistolen dabei und auch keine Handgranaten. Als Terrorakt hat das die Polizei nicht 

qualifiziert. Wie fanden Sie denn die Reaktion, Herr XXXX ?“ 

Daraufhin äußerte sich  XXXX dazu befragt im Wesentlichen dahingehend, dass er nicht 

aufklären könne, was wirklich passiert sei, sowie dass es vermutlich drei verschiedene 

Gruppen von Zusehern gebe, die auf entsprechend unterschiedliche Weise mit den 

Informationen umgehen. Er erörterte daraufhin diese Varianten. 

Danach äußerte sich  XXXX wie folgt: 

„Herr  XXXX hat hier im Studio gestern gesagt: ‚Vielleicht werden Sie jetzt auch noch bestreiten, dass 
die Frau erschossen wurde.‘ Die Frau wurde tatsächlich nicht erschossen. Sie wurde aber tatsächlich 

angeschossen von der  XXXX Polizei. Also einen Zwischenfall offenbar in der Nähe von Herrn  XXXX hat 

es dort gegeben. Jetzt noch ganz kurz allgemein: Es sind noch  XXXX Tage Wahlkampf. Es gibt nur mehr 
die großen Abschlusskundgebungen, sonst keine großen öffentlichen Auftritte mehr. Kann einer der 
Kandidaten noch etwas dramatisch richtig oder dramatisch falsch machen bis dahin?“ 

Auch in der  XXXX am  XXXX sowie in der  XXXX am  XXXX  erfolgte eine Berichterstattung über 

die Sendung „ XXXX “ sowie die zwischenzeitlich bekannt gewordenen Umstände eines 

Zwischenfalls am Eingang zur bzw. nahe der  XXXX während des  XXXX -Aufenthalts des 

Beschwerdeführers am XXXX . 

In der  XXXX des  XXXX wurde in diesem Zusammenhang ausführlich darüber berichtet, wie es 

zu der beschwerdegegenständlichen Fragestellung in der Sendung „ XXXX “ gekommen war, 

etwa, weil der Beschwerdeführer in einigen Sendungen der mitbeteiligten Partei von einem 

Terroranschlag mit einer bewaffneten Frau während seines  XXXX -Besuchs berichtet hatte. 

Weiters wurden jene Fotos gezeigt, die der Beschwerdeführer in der Diskussionssendung 

angesprochen hatte. Sie wurden im Anschluss an die Diskussionssendung abgefilmt und 

zeigten nur undeutlich ein Tor mit bewaffneten Sicherheitskräften und eine kleine 

Menschenansammlung. 

1.2. In Ergänzung werden folgende Feststellungen vom Bundesverwaltungsgericht 

getroffen: 

1.2.1. Google-Suchalgorithmus 

Die Schlüsselfaktoren, die entscheiden, welche Suchergebnisse in der Suchmaschine angezeigt 

werden, sind im Groben folgende: 

 „Wortanalyse“ (Bedeutung der eingegebenen Wörter; Einteilung in eine Kategorie; bei der 

Eingabe von Trendwörtern Anzeige von aktuellen Informationen) 

 „Abgleich der Suchbegriffe“ (Suche von Websites, die zu den verwendeten Keywords passen) 
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 „Ranking nützlicher Websites“ (Aktualität; Häufigkeit des Suchbegriffes; Nutzerfreundlichkeit) 

 „Beste Suchergebnisse“ (Überprüfung, ob die gefundenen Informationen zueinander passen; 

ob das Ergebnis für alle Nutzer sichtbar ist) 

 „Berücksichtigung des Kontexts“ (Standort; bisheriger Suchverlauf; Sucheinstellungen) 

1.2.2. Twitter-Meldungen mit verlinkten Zeitungsartikeln innerhalb der Sendezeit 

Der Journalist  XXXX (@ XXXX ) war der erste Zuseher des TV-Duells, der in einer Twitter-

Nachricht einen Bericht teilte, wonach es am  XXXX  einen Vorfall bei der  XXXX mit Polizei und 

Schüssen gegeben habe („ XXXX ). Sein Posting wurde zweimal „retweetet“ ( XXXX ). Eine 

weitere Person (@ XXXX ) verlinkte kurz vor Sendungsschluss um  XXXX einen weiteren 

Zeitungsartikel in einem Tweet („ XXXX ). 

1.2.3. E-Mail von  XXXX an  XXXX vom  XXXX  mit weitergeleiteter E-Mail von ihm an  XXXX  

„[…] Lieber XXXX , 

ich überspiele gerade das noch vorhandene Rohmaterial vom Interview mit dem  XXXX Polizeisprecher 

XXXX . 

Das Material müsste um ca XXXX  österr. Zeit in  XXXX sein. 

Zur Erläuterung: 

- Soweit ich mich erinnere, ist das jetzt überspielte Material identisch mit jenem, das ich am  XXXX 

überspielt habe. 

- Das Material besteht aus vier ‚überlebenden‘ Clips – ursprüngliche Nummerierung durch die Kamera: 
2,5,6,8. Ich habe vor dem Überspielen die anderen Clips gelöscht, weil sie völlig überflüssig waren. 
- Vom Inhalt her relevant waren Clip 1 und 2: die Fragen an den Sprecher und dessen Antworten. Im 

Clip 1 hatte  XXXX vergessen, den fraglichen Zeitraum ( XXXX ) zu erwähnen. Ich habe daher die Frage 

noch einmal gestellt – im Clip 2 sagt  XXXX genau das Gleiche wie im (gelöschten) Clip 1 und erwähnt 

dazu ausdrücklich den Zeitraum XXXX . 
- Alle anderen vorhandenen und gelöschten Clips enthalten/enthielten nur Zwischenschnitte.“ 
1.2.4. E-Mail von der weiteren mitbeteiligten Partei an  XXXX vom  XXXX  

„[…] in Bezug auf Ihr im Betreff genanntes Mail halte ich fest, dass es keinesfalls ein Versuch des ORF 

war eine Behauptung von  XXXX als ‚Lüge‘ darzustellen. Allerdings wurde durch die Frage von  XXXX 
der Eindruck erweckt der  XXXX -Kandidat habe auf ein Ereignis Bezug genommen, das es gar nicht 
gegeben habe. Die zwischenzeitig vorgenommenen Rechercheschritte haben jedoch klar ergeben, dass 

es einen dramatischen Vorfall gegeben hat, der einen nachhaltigen Eindruck bei  XXXX hinterlassen 

hat. Dass das Ereignis tatsächlich anders verlaufen ist als es  XXXX nach damaligen Aussagen von 
Sicherheitskräften ihm gegenüber dargestellt wurde bzw. erinnerlich ist ändert nichts daran, dass es 
ein solches Ereignis gegeben hat. Die nun ausrecherchierte Gesamtsicht auf den Sachverhalt wird 

Gegenstand der Berichterstattung der  XXXX sein. Ich bedauere, dass der Fragestellung von Frau  XXXX 
kein vollständiges Rechercheergebnis zugrunde gelegen ist. […]“ 
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2. Beweiswürdigung 

2.1. Feststellungen unter Pkt. II.1.1. 

Die dem angefochtenen Bescheid entnommenen Feststellungen wurden vom 

Beschwerdeführer – mit Ausnahme einer Passage bei der Video-zu-Text-Transkription eines 

Videoclips mit dem  XXXX Polizeisprecher  XXXX und einer Aussage der Moderatorin sowie der 

im TV-Duell eingesetzten Stilmittel der Moderatorin – nicht bemängelt (vgl. dazu 

insbesondere das Verhandlungsprotokoll, Seiten 5, 7, 12 und 15), und können daher auch 

dieser Entscheidung zugrunde gelegt werden. 

Angesichts des zutreffenden Einwandes des Beschwerdeführers hinsichtlich der Fragestellung 

von  XXXX an  XXXX im 2. Interview-Clip war eine Änderung der behördlichen Feststellungen 

vorzunehmen („on the  XXXX in XXXX “ anstelle von „at the  XXXX in XXXX “). Eine Nachschau 

des Bundesverwaltungsgerichts in den bezeichneten Videomitschnitt bestätigte die vom 

Beschwerdeführer vorgetragene Formulierung und wurde der Transkriptionsfehler auch von 

der belangten Behörde in ihrer Stellungnahme vom  XXXX  zugestanden. 

Betreffend die Reaktion von  XXXX auf die Aussage des Beschwerdeführers („Nein, ich sag 

Ihnen,  XXXX , da hört sich bei mir auch das Verständnis auf. Also wenn jetzt wirklich versucht 

wird, mir vorzuwerfen, ich hätte die Unwahrheit gesagt.“) ergab eine Einsichtnahme des 

Bundesverwaltungsgerichts in die Aufzeichnung der relevierten Live-Diskussion hingegen, 

dass diese tatsächlich „Das tun wir gar nicht, nein.“ und nicht – wie vom Beschwerdeführer 

behauptet – (hämisch) „Was tun wir dann?“ antwortete (vgl. auch Verhandlungsprotokoll S. 

15). 

Auf Basis der Sendungsaufnahme konnte das Bundesverwaltungsgericht auch nicht 

feststellen, dass die Moderatorin auf die Aussage des Beschwerdeführers „Es ist ein, nein, es 

ist ein grobes... wissen Sie... ja, ja, Sie haben den ganzen Tag recherchiert beim ORF, um 

irgendetwas jemandem anhängen zu können.“ mit übertriebenem Augenrollen reagierte, 

sondern diese – wie auch schon die belangte Behörde erkannte – vielmehr ihr Gesicht 

ungläubig verzog. 

Ob  XXXX ihre Augen während der Ausführung des Beschwerdeführers „Also, am  XXXX  war 

ich dort und da ist das passiert und ich habe auch Fotos mitgenommen von der XXXX , ja. Ich 

kann nur sagen, das sind Dinge, die ich mir nicht gefallen lasse. Ich weiß, man muss in der 

Politik viel aushalten. Ich habe wirklich auch viel erlebt in diesen Monaten im Wahlkampf. 

Unterstellungen, Beleidigungen wegen meiner Behinderung, alles Mögliche.“ verdrehte, 
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konnte mangels Kameraausrichtung auf die Moderatorin nicht festgestellt werden; der 

Beschwerdeführer gab konkret zur Situation in der Beschwerdeverhandlung befragt lediglich 

eine allgemein gehaltene Antwort („Die Frau XXXX , die ich sonst sehr schätze, hat das mit dem 

Augenrollen sehr gerne gemacht, nicht nur in dieser Sendung. Das ist natürlich höchst 

unangenehm, wenn man als Kandidat eine Stellungnahme vor einem Millionenpublikum 

abgibt und gleichzeitig die Moderatorin die Augen verdreht, um klar zu zeigen, was sie von 

dieser Aussage hält.“; vgl. Verhandlungsprotokoll, Seite 15). Auch wäre ein allfälliges 

einmaliges Augenrollen unter den unter Pkt. II.3.5.3.3. dargelegten Überlegungen zu 

betrachten und würde daher nichts an der Gesamtbeurteilung des 

Bundesverwaltungsgerichts ändern. 

Eine Einsichtnahme in die Sendungsaufzeichnung brachte auch nicht hervor, dass sich die 

Stimmlage von  XXXX bei den Worten „Wir haben nichts behauptet, Herr XXXX .“ nach oben 

oder unten veränderte. Ebenso war für das Bundesverwaltungsgericht auch kein Trotz bzw. 

Sing-Sang-Ton bei der Äußerung „Es... hier wird nichts behauptet, Herr XXXX .“ herauszuhören; 

die Moderatorin erhob ihre Stimme bloß etwas energisch, vermutlich um wieder Ordnung in 

die Diskussion zu bringen. 

Zum in der Beschwerde vorgebrachten Widerspruch, dass gemäß Facebook-Posting von  XXXX 

„das Polizei-Statement aus  XXXX nicht mehr rechtzeitig für das Interview der XXXX “ 

vorgelegen sei, aber erst am nächsten Tag der Sprecher der  XXXX Polizei kontaktiert worden 

sei, bzw. zur in der mündlichen Verhandlung diesbezüglich vorgebrachten Konkretisierung 

(„RV1: Einerseits sagt  XXXX aus, dass er erst am Tag der verfahrensgegenständlichen Sendung 

zum Themenbereich  XXXX recherchiert hat, und andererseits sagt er aus, dass er an diesem 

Tag nur mehr eine Bestätigung für seine bereits vorab ergangene Recherche zum  XXXX von 

der  XXXX Polizeibehörde benötigt hat.“, Verhandlungsprotokoll S. 7 f), ist festzuhalten, dass 

einerseits am  XXXX  eine Anfrage an die   XXXX und andererseits am  XXXX  eine Anfrage an 

den  XXXX Polizeisprecher  XXXX gestellt wurde. Die Recherche war ein Prozess, der, wie in 

den Feststellungen dargelegt, an beiden Tagen stattfand. 

Darüber hinaus wurden die übernommenen Feststellungen vom Bundesverwaltungsgericht 

dahingehend angepasst bzw. ergänzt, dass der Name des Dolmetschers der Delegation nach 

den glaubwürdigen Aussagen des Beschwerdeführers in der Beschwerdeverhandlung (vgl. 

Verhandlungsprotokoll, Seite 16) von „ XXXX “ auf „ XXXX “ korrigiert und die beiden Fotos des 

Beschwerdeführers zum Vorfall vom  XXXX  beigefügt wurden. 



- 68 - 

2.2. Feststellungen unter Pkt. II.1.2. 

Die Funktionsweise des Google-Suchalgorithmus kann der Website von Google entnommen 

werden (https://www.google.com/intl/de/search/howsearchworks/algorithms); vgl. 

Verhandlungsprotokoll S. 9. 

Die Feststellungen zu den Twitter-Meldungen während der laufenden Sendung, bei denen 

Zeitungsartikel verlinkt wurden, beruhen auf dem vorgelegten Twitter-Konvolut des 

Beschwerdeführers, das seiner Beschwerde beigelegt wurde. 

Die festgestellten E-Mails vom  XXXX  und  XXXX  waren der Duplik der mitbeteiligten Partei 

vom  XXXX  angeschlossen. 

2.3. Beweisanträge 

Der Beschwerdeführer stellte in seiner Beschwerde den Antrag,  XXXX zur  XXXX -Reise des 

Beschwerdeführers und den Wahrnehmungen der Delegation am  XXXX  im Nahebereich der  

XXXX als Zeugen einzuvernehmen. Diesem Begehren ist jedoch nicht stattzugeben, da eine 

Einvernahme im Interesse der Wahrheitsfindung nicht notwendig erscheint:  XXXX wurde 

bereits von der belangten Behörde zu genau diesem Beweisthema einvernommen und ist eine 

neuerliche Einvernahme von Zeugen nur zu einem neuen, für die Entscheidung wesentlichen 

Vorbringen der Parteien geboten (VwGH 11.06.2014, 2012/08/0170). Darüber hinaus werden 

den erstinstanzlich getätigten Schilderungen des beantragten Zeugen ohnedies Glauben 

geschenkt und diese zu Feststellungen erhoben (vgl. Pkt. II.1.2.). Es entspricht dem Prinzip der 

Verfahrensökonomie, von einer neuerlichen Aufnahme bereits erhobener Beweise abzusehen 

(VwGH 18.01.2012, 2008/08/0267). 

Mit Schriftsatz vom  XXXX  beantragte der Beschwerdeführer die Einvernahme des  XXXX zum 

Beweis dafür, dass der Beschwerdeführer „die Erlebnisse an der  XXXX in  XXXX ( XXXX ), so 

erlebt hat, wie in der Beschwerde Punkt 3.4. und 3.5. vorgebracht“. Auch von dieser Befragung 

kann Abstand genommen werden, weil die in der Beschwerde unter Pkt. 3.4. und 3.5. 

angeführten Eindrücke zum Geschehnis vom  XXXX  (insbesondere, dass  XXXX der Delegation 

mitteilte, die Sicherheitskräfte hätten ihm erklärt, dass ein Terroranschlag stattgefunden 

habe, bei dem eine mit Maschinenpistolen und Handgranaten bewaffnete Frau versucht habe, 

in das abgesicherte Gelände vorzudringen = damaliger Informationsstand des 

Beschwerdeführers) ohnehin Berücksichtigung in den Feststellungen finden (vgl. Pkt. II.1.2.), 

d.h. die vorgebrachte Beweistatsache sohin als wahr unterstellt wird. 
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Die mitbeteiligte Partei brachte in der Beschwerdeverhandlung vor, dass ihre Beweisanbote 

in der Stellungnahme vom  XXXX  nunmehr als Beweisanträge gewertet werden sollten (vgl. 

Verhandlungsprotokoll, Seite 16). Von den gestellten Zeugenanträgen ( XXXX und  XXXX zum 

Beweis dafür, dass es nur einen Tweet während der Live-Diskussion gegeben habe und dessen 

Thematisierung während der Sendung praktisch-technisch unmöglich gewesen sei;  XXXX zum 

Beweis dafür, dass die Ergebnisse der Google-Recherche nicht rekonstruierbar seien und der 

Beschwerdeführer in einem autorisierten Interview selbst angegeben habe, dass sich der 

Vorfall „auf dem XXXX “ ereignet habe; XXXX ,  XXXX und  XXXX zum Beweis dafür, dass die 

mitbeteiligte Partei versucht habe, herauszufinden, was tatsächlich in  XXXX stattgefunden 

habe;  XXXX zum Beweis dafür, dass inhaltlich nur die zwei übermittelten Clips relevant 

gewesen seien) kann jedoch abgesehen werden: Aufgrund der bisherigen 

Ermittlungsergebnisse (Verhandlungsprotokoll der belangten Behörde [aus dem hervorgeht, 

dass die beantragten Zeugen bereits allesamt von der belangten Behörde einvernommen 

wurden], vorgelegte Twitter-Nachrichten, E-Mail-Korrespondenzen und Zeitungsartikel, 

Sendungsaufnahme etc.) ist das Bundesverwaltungsgericht bereits in der Lage, sich ein klares 

Bild vom relevanten Sachverhalt zu machen, sodass es einer darüber hinausgehenden 

Beweisaufnahme nicht bedarf. Zudem hält das Bundesverwaltungsgericht die 

Beweistatsachen der mitbeteiligten Partei ohnehin für wahr, hat entsprechende 

Feststellungen aufgenommen und bestätigt den angefochtenen Bescheid im Sinne des 

Antrags der mitbeteiligten Partei vollinhaltlich. Das Unterlassen der Einvernahme von 

beantragten Zeugen stellt keinen relevanten Verfahrensmangel dar, wenn der festgestellte 

Sachverhalt im Wesentlichen nicht bestritten und nicht dargelegt wird oder zu ersehen ist, 

welche Beweisergebnisse zu einem anderen, für den Beantragenden günstigeren 

Verfahrensergebnis hätten führen können (VwGH 24.05.2016, Ra 2016/09/0057; 20.10.2015, 

Ra 2015/09/0036). 

3.  Rechtliche Beurteilung 

3.1. Zuständigkeit und Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 9 KOG und §§ 35 ff ORF-G obliegt der belangten Behörde die 

Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die mitbeteiligte Partei und ihre 

Tochtergesellschaften sowie das Führen von Verwaltungsstrafverfahren nach Maßgabe des 

ORF-G. 

Gemäß § 36 KOG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden in jenen 

Fällen, in denen die KommAustria belangte Behörde ist (§ 9 Abs. 2 VwGVG), durch Senat. Im 
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gegenständlichen Fall richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen einen 

Bescheid der KommAustria, die auch belangte Behörde im vorgenannten Sinne ist. Es besteht 

daher Senatszuständigkeit. 

§ 37 KOG sieht vor, dass, soweit in Bundesgesetzen der belangten Behörde in erster Instanz 

Aufgaben und Befugnisse als Regulierungsbehörde zugewiesen sind, diese auch dem 

Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der Wahrnehmung seiner Aufgaben zustehen. Die 

Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die mitbeteiligte Partei kommt deshalb nunmehr dem 

angerufenen Bundesverwaltungsgericht zu. 

Zu A) 

3.2. Gesetzliche Grundlage 

Die im vorliegenden Fall relevanten Regelungen des Bundesgesetzes über den 

Österreichischen Rundfunk – ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in ihrer maßgeblichen 

Fassung BGBl. I Nr. 50/2010, lauten auszugsweise: 

„Stiftung ‚Österreichischer Rundfunk‘ 

§ 1. [...] 

(3) Der Österreichische Rundfunk hat bei Erfüllung seines Auftrages auf die Grundsätze der 

österreichischen Verfassungsordnung, insbesondere auf die bundesstaatliche Gliederung nach dem 

Grundsatz der Gleichbehandlung der Länder sowie auf den Grundsatz der Freiheit der Kunst, Bedacht 

zu nehmen und die Sicherung der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, der 

Berücksichtigung der Meinungsvielfalt und der Ausgewogenheit der Programme sowie die 

Unabhängigkeit von Personen und Organen des Österreichischen Rundfunks, die mit der Besorgung der 

Aufgaben des Österreichischen Rundfunks beauftragt sind, gemäß den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes zu gewährleisten. 

[...] 

Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag 

§ 4. [...] 

(5) Der Österreichische Rundfunk hat bei Gestaltung seiner Sendungen und Angebote weiters für 

1. eine objektive Auswahl und Vermittlung von Informationen in Form von Nachrichten und Reportagen 

einschließlich der Berichterstattung über die Tätigkeit der gesetzgebenden Organe und gegebenenfalls 

der Übertragung ihrer Verhandlungen; 

[…] 

3. eigene Kommentare, Sachanalysen und Moderationen unter Wahrung des Grundsatzes der 

Objektivität 

zu sorgen. 

[…] 
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Inhaltliche Grundsätze 

§ 10. [...] 

(5) Die Information hat umfassend, unabhängig, unparteilich und objektiv zu sein. Alle Nachrichten und 

Berichte sind sorgfältig auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen, Nachricht und Kommentar deutlich 

voneinander zu trennen. 

[...] 

(7) Kommentare, Analysen und Moderationen haben sachlich zu sein und auf nachvollziehbaren 

Tatsachen zu beruhen. 

[…]“  

3.3. Objektivitätsgebot 

Bei der Auswahl und Gewichtung ihrer Berichterstattung über bestimmte Ereignisse, 

Vorkommnisse oder Meinungen bei Sendungen kommt der mitbeteiligten Partei ein weiter 

Spielraum zu (VfSIg 13.338/1993; VfSlg 19.915/2014). Jede Darbietung ist jedoch gemäß Art. 

I Abs. 2 BVG-Rundfunk und § 1 Abs. 3 ORF-G den grundsätzlichen Geboten der Objektivität, 

Unparteilichkeit, Pluralität und Ausgewogenheit unterworfen. 

Die §§ 4 und 10 ORF-G präzisieren das sogenannte „Objektivitätsgebot“ dahingehend, dass 

von der mitbeteiligten Partei verlangt wird, Informationen in Form von Nachrichten und 

Reportagen objektiv auszuwählen und zu vermitteln (§ 4 Abs. 5 Z 1 ORF-G; gegenständlich 

relevant), für die Allgemeinheit wesentliche Kommentare, Standpunkte und kritische 

Stellungnahmen unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben 

vertretenen Meinungen wiederzugegeben und zu vermitteln (§ 4 Abs. 5 Z 2 ORF-G) sowie 

eigene Kommentare, Sachanalysen und Moderationen unter Wahrung des Grundsatzes der 

Objektivität zu erstellen (§ 4 Abs. 5 Z 3 ORF-G; gegenständlich relevant). Eine Information hat 

umfassend, unabhängig, unparteilich und objektiv zu sein, und es sind alle Nachrichten sowie 

Berichte sorgfältig auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen; Nachricht und Kommentar sind 

deutlich voneinander zu trennen (§ 10 Abs. 5 ORF-G; gegenständlich relevant). Die Vielfalt der 

im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen ist angemessen zu berücksichtigen, die 

Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre des Einzelnen sind zu achten (§ 10 

Abs. 6 ORF-G), und es haben Kommentare, Analysen und Moderationen sachlich zu sein sowie 

auf nachvollziehbaren Tatsachen zu beruhen (§ 10 Abs. 7 ORF-G; gegenständlich relevant). 

Voraussetzung für die Anwendung des § 4 Abs. 5 ORF-G ist, dass eine Sendung von der 

mitbeteiligten Partei gestaltet wurde. Diese ist nämlich (nur) bei Gestaltung ihrer eigenen 

Sendungen zur Einhaltung des in den Z 1 bis 3 leg. cit. jeweils näher ausgestalteten 

Objektivitätsgebotes verpflichtet (VwGH 15.09.2006, 2004/04/0074). Die Z 1 bis 3 des § 4 Abs. 

5 ORF-G enthalten dabei unterschiedliche Kriterien für die Einhaltung des 
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Sachlichkeitsgebotes. Daher ist bei jeder Sendung zu prüfen, unter welche der drei genannten 

Tatbestände diese fällt, und ob sie die dort normierten Anforderungen erfüllt. Insofern sind 

die Anforderungen, dem Objektivitätsgebot zu entsprechen, je nach Art der Sendung 

unterschiedlich (VwGH 15.09.2006, 2004/04/0074). Besonderes Gewicht kommt dem 

Objektivitätsgebot im Hinblick auf jene von der mitbeteiligten Partei gestalteten Sendungen 

zu, die zu einer freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung im Dienste des 

mündigen Bürgers und damit zum demokratischen Diskurs der Allgemeinheit beitragen (BKS 

12.11.2007, 611.901/0008BKS/2007; KommAustria 28.05.2013, KOA 12.015/13-005; 

KommAustria 12.08.2013, KOA 12.008/13-005). 

Die Sachlichkeit einer Sendung bemisst sich grundsätzlich nach ihrem Thema. Dieses Thema 

legt fest, was „Sache“ ist. Bei der Beurteilung der Sachlichkeit muss im Sinne einer gebotenen 

Gesamtbetrachtung stets der Gesamtzusammenhang in Betracht gezogen werden, der das 

Thema der Sendung bestimmt. Dieser Gesamtkontext und der für die Durchschnittsbetrachter 

daraus zu gewinnende Gesamteindruck gibt der Beurteilung, ob die Gestaltung einer Sendung 

dem Objektivitätsgebot entsprochen hat, die Grundlage. Einzelne Formulierungen können 

daher aus dem Gesamtzusammenhang gerechtfertigt werden. Unzulässig sind jedenfalls 

tendenziöse, polemische oder unangemessene Formulierungen, also solche, die eine 

sachliche Auseinandersetzung vermissen lassen und in denen es erkennbar darum geht, 

jemanden bloß zu stellen bzw. Aussagen oder Formulierungen eines Beitrages, die eine 

hervorstechende oder den Gesamtzusammenhang in den Hintergrund drängende Wirkung 

derart entfalten, dass beim Durchschnittsbetrachter unweigerlich ein verzerrter Eindruck 

entsteht (VwGH 26.06.2014, 2013/03/0161). 

3.4. Behauptete Verletzung des Objektivitätsgebotes 

In der vorliegenden Beschwerde bemängelt der Beschwerdeführer die im bekämpften 

Bescheid – entgegen seinem Vorbringen in der verfahrenseinleitenden Beschwerde – 

vorgenommene Beurteilung der belangten Behörde, dass bei der von der mitbeteiligten Partei 

gestalteten und am  XXXX im Fernsehprogramm  XXXX übertragenen Diskussionsveranstaltung 

„ XXXX “ mit den beiden Kandidaten der XXXX , dem Beschwerdeführer und XXXX , das 

Sachlichkeitsgebot eingehalten wurde. 

Im Beschwerdefall unstrittig ist, dass es sich bei der von der Moderatorin  XXXX geführten 

Diskussion um eine Live-Sendung handelte, die als solche den Anforderungen des § 4 Abs. 5 Z 

1 und Z 3 iVm § 10 Abs. 5 und 7 ORF-G genügen musste. 
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Ebenso unbestritten ist, dass es der mitbeteiligten Partei nicht grundsätzlich versagt war, im 

Rahmen des inkriminierten TV-Duells die  XXXX -Reise des Beschwerdeführers im  XXXX als 

Gesprächsthema aufzugreifen und mit diesbezüglichen Fragestellungen an den 

Beschwerdeführer heranzutreten. Der Beschwerdeführer sieht jedoch – anders als die 

belangte Behörde – eine (mehrfache) Missachtung des Objektivitätsgebotes durch das 

gesetzte Verhalten der mitbeteiligten Partei bzw. der ihr zuzurechnenden Moderatorin in 

Bezug auf die Sendungspassage „ XXXX -Vorhalt“ als verwirklicht an. 

3.5. Beschwerdegründe im Einzelnen 

3.5.1. „Unzureichende Recherche“ 

3.5.1.1. Der Beschwerdeführer bringt in seinem Rechtsmittel zunächst vor, dass die 

mitbeteiligte Partei durch eine unzureichende Recherche gegen die Pflicht zur Wahrung der 

Objektivität verstoßen habe. 

3.5.1.2. Dazu ist eingangs festzuhalten, dass Ausgangspunkt für die vom 

Beschwerdeführer als mangelhaft bezeichnete Recherche der mitbeteiligten Partei 

Äußerungen des Beschwerdeführers in diversen Print- und Fernsehmedien im Jahr  XXXX 

waren (vgl. die unter Pkt. II.1.1.3. angeführten Interviews), in denen er sinngemäß angab, 

während seiner  XXXX -Reise vor knapp  XXXX Jahren ( XXXX bis XXXX ) auf dem  XXXX Zeuge 

eines Terroraktes geworden zu sein; eine schwer bewaffnete Frau hätte versucht, betende 

Menschen zu töten, woraufhin diese von den dort anwesenden Sicherheitskräften erschossen 

worden sei. Angesichts des Ausbleibens eines großen internationalen Medienechos trotz der 

Brisanz des geschilderten Vorfalls  XXXX zogen die Angaben des Beschwerdeführers die 

Aufmerksamkeit des  XXXX -Moderators  XXXX auf sich, der im Zuge der Vorbereitung auf die 

Nachrichtensendung vom  XXXX  – mit dem Beschwerdeführer als Gast – auf dessen Aussagen 

stieß. 

§ 10 Abs. 5 zweiter Satz ORF-G weist die mitbeteiligte Partei zur sorgfältigen Überprüfung von 

Nachrichten und Berichten auf Wahrheit und Herkunft an. Hierbei handelt es sich um einen 

tragenden Grundsatz für die journalistische Tätigkeit nach dem ORF-G, der sich aufgrund 

seiner Wichtigkeit auch in § 41 Abs. 5 AMD-G und in ähnlicher Textierung in Pkt. 2.1. des 

Ehrenkodex für die österreichische  XXXX findet. In diesem Sinne stellte  XXXX richtigerweise 

weitere Nachforschungen zum Zwischenfall vom  XXXX  vor seinem Interview mit dem 

Beschwerdeführer an. Dieser führte in ihm zur Verfügung stehenden Datenbanken von 

Agenturen (APA und internationale Agenturen), Medienarchiven (APA Zeitungsarchiv) und in 

einer Internet-Suchmaschine (Google) Suchanfragen mit verschiedenen Elementen auf 
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Deutsch und Englisch durch. Ferner wurde von ihm u.a. der  XXXX -Auslandskorrespondent,  

XXXX , per E-Mail kontaktiert und eine Anfrage an die   XXXX gestellt. Da bis zur  XXXX Sendung 

kein abschließendes Resultat vorlag, sprach  XXXX die Thematik letztendlich gegenüber 

seinem Gesprächspartner nicht an. 

Vor dem Hintergrund des am Vormittag des  XXXX  per E-Mail eingelangten Antwortschreibens 

von XXXX , sich an derartige Geschehnisse nicht erinnern zu können, sowie einer ebenso 

negativen Rückmeldung des im Laufe desselben Tages kontaktierten  XXXX Polizeisprechers,  

XXXX , wurde von der mitbeteiligten Partei beschlossen, die beschwerdegegenständliche 

Fragestellung in dem am Abend stattfindenden  XXXX zu thematisieren. Die moderierte Live-

Sendung stellte hierbei die letzte Möglichkeit der mitbeteiligten Partei vor der Wahl dar, den 

Beschwerdeführer persönlich zu befragen. 

In Vorbereitung auf die Sendung „ XXXX “ vom  XXXX  erging – zusätzlich zu den bisher 

vorgenommenen Rechercheschritten für die  XXXX -Sendungen des Vortages – das Ersuchen 

des Chefs des Auslandsressorts  XXXX an XXXX , mit dem  XXXX Polizeisprecher  XXXX ein 

Fernsehinterview zu führen; dieses wurde am Nachmittag des  XXXX  durchgeführt und die 

abgedrehten Clips vor der Live-Sendung an die mitbeteiligte Partei übersendet. Darüber 

hinaus nahm der Chefredakteur des Aktuellen Dienstes,  XXXX , eine eigenständige Recherche 

zum Vorfall vom  XXXX  in allen internationalen Agenturen in der APA bzw. im österreichischen 

Tageszeitungsarchiv sowie in Google vor. 

3.5.1.3. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 10 Abs. 7 ORF-G 

(VwGH 26.06.2014, 2013/03/0161; das Judikat ist zwar zur „Analyse“ ergangen, ist aber auch 

auf den vorliegenden Fall übertragbar) haben Moderationen beruhend auf nachvollziehbaren 

Tatsachen, also nach gründlicher Recherche, zu erfolgen. Das bedeutet nicht, dass es für die 

mitbeteiligte Partei unter dem Blickwinkel des Objektivitätsgebots irrelevant wäre, ob die 

zugrunde gelegten Tatsachen richtig sind oder zumindest bei Einhaltung journalistischer 

Sorgfalt als wahr angenommen werden durften. Soweit für den Durchschnittsbetrachter der 

Sendung der Eindruck entstehen kann, die in der Moderation aufgestellten 

Tatsachenbehauptungen seien auf ihre Richtigkeit hin geprüft und für zutreffend befunden 

worden, entspricht die mitbeteiligte Partei dem Objektivitätsgebot nur dann, wenn eine 

solche Prüfung auch stattgefunden hat und von der Medienbehörde – im nachprüfenden 

Verfahren – als ausreichend erachtet wird. 

Im konkreten Fall stellte die mitbeteiligte Partei unbestritten Nachforschungen zum 

Zwischenfall vom  XXXX  an. Die belangte Behörde befand die Recherche im bekämpften 
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Bescheid auch als genügend. Dieser Bewertung tritt der Beschwerdeführer jedoch in seiner 

Beschwerde mit mehreren Einwendungen entschieden entgegen (s. sogleich Pkt. II.3.5.1.6. ff). 

3.5.1.4. Der Beurteilung, ob die Überprüfung hinreichend war oder nicht, ist 

vorzugreifen, dass die mitbeteiligte Partei mit dem Sachverhalt, der ihr aus den bisherigen 

Interviews des Beschwerdeführers bekannt war (iSe Terrorangriffs einer schwer bewaffneten 

Frau am XXXX , die von Sicherheitskräften erschossen wurde) arbeitete und nicht mit jenem, 

wie er sich später als tatsächlich zugetragen herausstellte (iSe Vorfalls mit einer 

unbewaffneten Frau beim XXXX , die von Sicherheitskräften angeschossen und mit nicht 

lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht wurde). Prüfgegenstand waren – was 

vom Bundesverwaltungsgericht nicht zu beanstanden ist – die vom Beschwerdeführer 

öffentlich wiederholt getätigten Aussagen, die bei objektiver Betrachtung keine grundlegende 

Alternativversion des Vorfalls vermuten ließen. So bediente sich der Beschwerdeführer bei 

seinen Wiedergaben stets des Modus „Indikativ“ und vermittelte dadurch den Anschein, 

sämtliche von ihm geschilderten Geschehnisse mit eigenen Augen aus kurzer Distanz 

beobachtet zu haben. Dass dieser tatsächlich Informationen weitergab, die er damals vom 

Dolmetscher der Delegation,  XXXX , erhielt (bzw. dieser von Sicherheitskräften vor Ort), stellte 

sich erst in der Beschwerde heraus. 

3.5.1.5. Unzweifelhaft hätte damit der Sachverhalt, so wie er sich auf Basis der Angaben 

des Beschwerdeführers darstellte, durch eine – egal wie ausführlich durchgeführte – 

Recherche der mitbeteiligten Partei niemals verifiziert werden können, als sich ein solcher in 

dieser Form nicht am  XXXX  in  XXXX zugetragen hat. 

Die zentrale Frage, die es in diesem Zusammenhang zu klären gilt, ist, ob im Zuge einer 

gründlichen Recherche auf dieser Grundlage nicht dennoch der wahre Sachverhalt (über den 

ausschließlich in vier  XXXX Zeitungen in gedrängter Form berichtet wurde, vgl. Pkt. II.1.1.2.) 

herausgefunden werden hätte können. Diesfalls hätte sich womöglich eine andere 

Fragenstellung im TV-Duell ergeben bzw. wäre der Vorfall dort womöglich gar nicht von der 

mitbeteiligten Partei angesprochen worden. 

3.5.1.6. Der Beschwerdeführer wendet dazu in seiner Beschwerde ein, dass die 

mitbeteiligte Partei nicht in  XXXX Medien selbst ermittelt habe und man abgesehen davon 

zur einschlägigen Berichterstattung über eine einfache Google-Recherche hätte gelangen 

können. Die Wörter „er- und anschießen“ würden auf Englisch mit „to shoot“ übersetzt 

werden; mit einer Suche, die „shot“ beinhaltet hätte, wäre man zu den relevanten Berichten 

gelangt. 
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3.5.1.7. Zu diesem Vorbringen ist vorab zu bemerken, dass das 

Bundesverwaltungsgericht die Heranziehung von Agenturen-Datenbanken, Medienarchiven 

und Suchmaschinen – wie es die mitbeteiligte Partei getan hat – als eine geeignete und 

effektive Methode zur Überprüfung von Informationen erachtet. Es stellt jedoch ein legitimes 

Argument des Beschwerdeführers dar, wenn dieser bemängelt, dass in der APA keine  XXXX 

Medien enthalten seien und die mitbeteiligte Partei auch sonst eine Durchsicht der lokalen 

Medien unterlassen habe. 

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts genügte die Recherche der mitbeteiligten Partei 

aber dennoch den an sie gestellten Anforderungen und musste diese nicht zwangsläufig auf 

die regionalen Meldungen stoßen: Zum einen war Ausgangspunkt der Überprüfung (aufgrund 

der Aussagen des Beschwerdeführers) ein Terroranschlag an einem heiligen Ort XXXX , der 

zweifellos über die  XXXX Berichterstattung hinaus Niederschlag in der internationalen 

Medienberichterstattung gefunden hätte; dadurch war im konkreten Einzelfall eine 

Nachschau in den  XXXX Medien nicht zwingend notwendig. Zum anderen wurden quasi durch 

die Befragung des  XXXX Polizeisprechers, der in der relevanten  XXXX Berichterstattung 

mehrmals namentlich Erwähnung findet, Nachforschungen vor Ort vorgenommen. 

Soweit der Beschwerdeführer angibt, dass am Tag des Fernsehduells die Berichte ohne 

Probleme auf Google auffindbar gewesen seien, und er zum Beweis dafür auf Twitter-

Meldungen während der Sendung verweist bzw. Screenshots zu durchgeführten 

Suchanfragen vorlegt, ist dem entgegenzuhalten, dass es sich hierbei um nicht belegbares 

Vorbringen seitens des Beschwerdeführers handelt. Aus den vorliegenden Verfahrensakten 

ergibt sich nämlich nicht, dass der von XXXX , dem damaligen Politikchef der Tageszeitung „ 

XXXX “, getweete Artikel der „ XXXX “ oder der kurz vor Sendungsschluss von einem weiteren 

Zuseher verlinkte Artikel der „ XXXX “ durch eine Google-Recherche erlangt wurde (und selbst 

wenn ist unklar, anhand welcher Stichworte). Die vermutlich kurz vor der 

Beschwerdeeinbringung, jedenfalls aber nach der inkriminierten Sendung (und damit nach 

zahlreichen Suchanfragen durch die Bevölkerung und der Verknüpfung der  XXXX Berichte in 

einer großen Zahl von Online-Artikeln, vgl. Verhandlungsprotokoll S. 10) gemachten 

Screenshots geben wiederum aufgrund des Suchalgorithmus von Google kein getreues Bild 

der zum Zeitpunkt der mitbeteiligten Partei vorgefundenen Situation ab (vgl. in diesem 

Kontext die Suchmaschinen-Abfragen des Bundesverwaltungsgerichts zu denselben Keywords 

im XXXX , die nunmehr völlig andere Ergebnisse lieferten, s. Verhandlungsprotokoll S. 9). Des 

Weiteren enthielten die vorgebrachten Artikel zum Teil nicht die geltend gemachten 

Suchbegriffe (etwa „ XXXX   XXXX woman  XXXX killed“), sodass ein Auffinden der Meldungen 

auch aus diesem Grund fraglich ist. 
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Der Beschwerdeführer sprach – wie er auch selbst in seinem Rechtsmittel zugesteht – in 

seinen Interviews stets davon, dass eine Frau erschossen worden sei. „Erschossen“ ist das 

Partizip zu „erschießen“, worunter laut dem Duden „mit einer Schusswaffe töten“ zu verstehen 

ist (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/erschieszen). Der mitbeteiligten Partei kann 

daher nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn diese nach „killed“, dem englischen Wort 

für „getötet“, gegoogelt hat. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass „shot“ (zusammen mit 

einem Pronomen) im Englischen mehrere Bedeutungen haben kann, und zwar „erschossen“ 

oder „angeschossen“, stellte „killed“ sogar den besseren Suchbegriff dar. Von der 

mitbeteiligten Partei kann darüber hinaus nicht erwartet werden, jede denkmöglich in Frage 

kommende Wortoption durchzuprüfen (s. zu den Grenzen der Recherche sogleich Pkt. 

II.3.5.1.9.). 

3.5.1.8. Der Beschwerdeführer moniert weiters das zwischen  XXXX und  XXXX geführte 

Interview. So stelle diese Befragung die einzige „neutrale“ Quelle der mitbeteiligten Partei 

dar; die Polizei – weil selbst in einen Schuss auf eine unbewaffnete Frau verwickelt – könnte 

aber ein Interesse daran gehabt haben, den Vorfall „herunterzuspielen“. Zudem wäre eine 

weiter gefasste Fragestellung zielführender gewesen, um ähnliche Vorfälle mitabzufragen. 

Auch sei die Fragestellung unschlüssig gewesen („at the end of XXXX “ und „last date on XXXX 

“), weil sich der Vorfall am  XXXX  zugetragen habe. 

3.5.1.9. Mit diesen Kritikpunkten vermag der Beschwerdeführer der Recherchetätigkeit 

der mitbeteiligten Partei gleichermaßen nichts entgegenzusetzen. Das 

Bundesverwaltungsgericht verweist und schließt sich an dieser Stelle der Judikatur des 

Bundeskommunikationssenates an, wonach den Möglichkeiten, Interviewaussagen auf ihren 

Wahrheitsgehalt und ihre Herkunft zu überprüfen, gewisse faktische Grenzen gesetzt sind und 

diese für die journalistische Tätigkeit zentrale Verpflichtung nicht überspannt werden darf 

(BKS 14.12.2011, 611.948/0003-BKS/2012). Die mitbeteiligte Partei darf grundsätzlich bei 

einer ausdrücklich gegenüber den Medien zur Auskunftserteilung befugten Person darauf 

vertrauen, dass der Inhalt der Aussagen eines so befragten „Pressesprechers“ richtig ist und 

der befugte „Informant“ auch nur solche Informationen „weitergibt“, von deren Richtigkeit er 

weiß oder zumindest überzeugt ist. Der mitbeteiligten Partei darüber hinaus aufzutragen, 

einer möglichen Befangenheit der Polizei in der Sache (insbesondere ohne konkrete 

Anhaltspunkte dafür) nachzuspüren, erscheint deshalb überzogen. Weiters ist dazu 

festzuhalten, dass der  XXXX Polizeisprecher  XXXX selbst in der  XXXX 

Zeitungsberichterstattung über den Vorfall Auskunft gegeben hatte (vgl. II.1.1.2.). 
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Gleichfalls ist dem Einwand, dass eine weiter gefasste Fragestellung als „auf dem XXXX “ 

notwendig gewesen wäre, kein Erfolg beschieden, denn die nachfolgende Frage von  XXXX an  

XXXX („Könnte es sein, dass ein solcher Zwischenfall zu dieser Zeit irgendwo sonst in  XXXX oder 

im  XXXX stattgefunden hat?“) war hinsichtlich des Ortes (damit war auch die  XXXX /das 

Grenzgelände zum  XXXX erfasst), aber auch hinsichtlich der Einzelheiten und des ungefähren 

Zeitraumes offen gestellt, um sämtliche Geschehnisse ähnlicher Art abzufragen. Trotz der 

Kenntnis des Vorfalls, wie er sich tatsächlich ereignet hatte – schließlich hatte der 

Polizeisprecher der  XXXX Presse Auskünfte dazu erteilt (vgl. II.1.1.2.) – brachte dieser bei der 

Befragung zum Anschlag, wie ihn der Beschwerdeführer geschildert hatte, diesen Vorfall 

weder damit in Zusammenhang noch einen anderen Zwischenfall zur Sprache und durfte sich 

die mitbeteiligte Partei auf diese Auskunft – wie im Absatz zuvor ausgeführt – verlassen. 

Hinsichtlich des Zeitraumes mag es zwar zu Ungereimtheiten in der Fragestellung gekommen 

sein, es war jedoch für alle Beteiligten klar, welche Zeitspanne abgefragt wurde.  XXXX wurde 

etwa im E-Mailverkehr mit  XXXX vom  XXXX  explizit über den Zeitraum aufgeklärt und 

antwortete auch im Interview mit  XXXX im 2. Clip (nachdem die Frage im 1. Clip korrekt 

gestellt worden war) auf die Frage nach  XXXX  mit (richtigerweise)  XXXX (vgl. Pkt. II.1.1.4.1.). 

3.5.1.10. Der Beschwerdeführer bemängelte in der Folge weiters, dass die belangte 

Behörde zusätzliche Ermittlungsschritte hinsichtlich des Video-Rohmaterials von  XXXX 

unterlassen habe; dieses sei vor der Übermittlung nach  XXXX gekürzt bzw. teilweise gelöscht 

worden und könne sohin nicht ausgeschlossen werden, dass es nicht doch Hinweise auf den 

tatsächlichen Vorfall gegeben habe. 

3.5.1.11. Auch mit diesem Vorbringen gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, eine 

Rechtswidrigkeit aufzuzeigen. Denn wie aus der E-Mail von  XXXX an  XXXX vom  XXXX  

ausdrücklich hervorgeht (vgl. Pkt. II.1.2.3.), enthielten die gelöschten Clips nur 

Zwischenschnitte und waren diese vom Inhalt her irrelevant. Der Aspekt alleine, dass  XXXX 

bei einem Clip fragend in die Kamera genickt haben soll (vgl. Verhandlungsprotokoll, Seite 11), 

vermochte nicht die Unwahrheit dieser Aussage aufzuzeigen und eine weitergehende 

Ermittlungspflicht auszulösen. 

3.5.1.12. Zuletzt brachte der Beschwerdeführer zum Themenbereich „Recherche“ vor, 

dass die belangte Behörde die E-Mail der weiteren mitbeteiligten Partei vom  XXXX  an das 

Stiftungsratsmitglied  XXXX nicht (ausreichend) gewürdigt habe. Ferner liege ein Widerspruch 

zwischen der Aussage von XXXX , bereits zur Vorbereitung auf die  XXXX -Sendung vom  XXXX  

recherchiert zu haben und lediglich noch auf eine Antwort von offizieller Seite gewartet zu 
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haben, und der Tatsache, dass  XXXX erst am Tag der inkriminierten Sendung kontaktiert 

worden sei, vor. 

3.5.1.13.  Für das Bundesverwaltungsgericht ist nicht ersichtlich, inwieweit eine 

(stärkere) Berücksichtigung der E-Mail vom  XXXX  zu einem anderen Ergebnis der 

behördlichen Entscheidung geführt hätte. Das Schreiben kann nicht als eine Art „Geständnis“ 

gewertet werden, als darin nur zum Ausdruck gebracht wird, dass der Beschwerdeführer 

tatsächlich einen Vorfall am  XXXX  in  XXXX erlebt habe, ein „vollständiges“ – im Sinne von 

„richtiges“ – Rechercheergebnis aber aufgrund seiner im Vorfeld getätigten Aussagen, die den 

Ausgangspunkt der Nachforschungen der mitbeteiligten Partei dargestellt hätten, unmöglich 

gewesen sei (vgl. Pkt. II.1.2.4.). 

3.5.1.14. Ebenso lässt sich kein Widerspruch in den Angaben von  XXXX erkennen. Wie 

oben unter Pkt. II.3.5.1.2. bereits dargestellt, wurde die gegenständliche Recherche 

ursprünglich für die  XXXX -Sendung des Vortages durchgeführt, das Thema aber mangels 

eines abschließenden Resultats in der Sendung unerwähnt gelassen. Am nächsten Tag, d.h. 

dem Tag des TV-Duells, erhielt  XXXX den Hinweis, dass für sein Anliegen die  XXXX Polizei der 

richtige Ansprechpartner sei, woraufhin dieser Kontakt mit  XXXX aufnahm (s. II.2.1.). 

3.5.1.15. In diesem Zusammenhang kann auch nicht ersehen werden, inwieweit die 

Recherche zu spät angestellt worden sein soll, wie in der Beschwerde vorgebracht, sodass sich 

allein zeitlich keine profunde „Nachrecherche“ hätte ausgehen können. Die Recherche war 

ein Prozess, der sich über den  XXXX erstreckte (vgl. Pkt. II.1.1.4.1.). 

3.5.1.16. Zu den E-Mails zwischen  XXXX und  XXXX vom XXXX , in deren Formulierung 

der Beschwerdeführer die dahinterliegende Absicht verortet, nicht den wahren Sachverhalt 

aufklären, sondern lediglich den Beschwerdeführer einer angeblichen Lüge überführen zu 

wollen, hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass aus den E-Mails lediglich die Intention 

hervorgeht, alle zeitlichen und örtlichen Möglichkeiten abzuprüfen – was zweifelsohne im 

Sinne einer Wahrheitsfindung ist – und daneben auf eine hypothetische Reaktion des 

Beschwerdeführers Bezug genommen wird, woraus nicht auf eine Unobjektivität geschlossen 

werden kann. 
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3.5.2. „Keine Berücksichtigung der Twitter-Hinweise während der Sendung, keine adäquate 

Entgegnungsmöglichkeit durch den Beschwerdeführer und keine adäquate Richtigstellung 

durch die mitbeteiligte Partei im Nachhinein“ 

3.5.2.1. Der Beschwerdeführer trug zum nächsten Themenblock vor, dass, wenn sich 

die mitbeteiligte Partei nicht schon mit der durchgeführten Recherche über das 

Objektivitätsgebot hinweggesetzt habe, dies spätestens mit dem Ignorieren der Twitter-

Meldungen während der laufenden Sendung geschehen sei. 

3.5.2.2. Voranzustellen ist, dass der Journalist  XXXX der erste Zuseher war, der in einem 

Tweet auf den „ XXXX “-Bericht vom  XXXX  hinwies; dies passierte ca.  XXXX Minuten vor 

Sendeschluss der  XXXX Diskussion. Über das Posting von  XXXX wurde  XXXX ca.  XXXX Minuten 

vor Sendungsschluss vom Kommunikationschef der mitbeteiligten Partei,  XXXX , in Kenntnis 

gesetzt. 

Für das Bundesverwaltungsgericht nachvollziehbar begründete die belangte Behörde deshalb 

in ihrem Bescheid, dass es zwar technisch möglich, aber untunlich gewesen wäre, der 

Moderatorin den Twitter-Hinweis in den letzten paar Sendungsminuten zu kommunizieren. 

Denn das Live-Gespräch war in der Zwischenzeit schon längst bei einem völlig anderen Thema 

angelangt (der  XXXX -Vorhalt erfolgte bereits ab ca. Minute  XXXX und wäre es schwierig 

gewesen,  XXXX währenddessen über die durchaus komplexe Situation mittels Kopfhörer – 

ohne die Sendung zu unterbrechen – zu unterrichten. 

Festzuhalten ist weiters, dass die mitbeteiligte Partei auch hinsichtlich der nachgetragenen 

Information in Form eines Twitter-Hinweises angehalten war, dem Auftrag der sorgfältigen 

Prüfung auf Wahrheit und Herkunft im Sinne des § 10 Abs. 5 ORF-G sowie des Erfordernisses 

des Beruhens auf nachvollziehbaren Tatsachen gemäß § 10 Abs. 7 ORF-G hinlänglich 

nachzukommen. Die verbliebene Zeit war für eine umfassende Recherche jedoch äußerst 

knapp und war schon im Hinblick darauf die Entscheidung der mitbeteiligten Partei zum 

Verzicht auf eine Veröffentlichung vertretbar, allenfalls diese wiederum mit einer 

(unzureichend) geprüften Meldung riskiert hätte, das Objektivitätsgebot zu verletzen (vgl. 

dazu VwGH 15.09.2004, 2003/04/0045). Insofern wäre auch eine Information im Abspann der 

Sendung, wie in der mündlichen Verhandlung vorgebracht, keine Alternative gewesen. 

3.5.2.3. Der Beschwerdeführer problematisierte ebenso seine mangelnde Möglichkeit, 

den  XXXX -Vorhalt adäquat zu entkräften, als durch keine wie auch immer geartete Äußerung 

das Ungleichgewicht ausgeglichen hätte werden können und es in der Live-Situation 
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unmöglich gewesen sei, eine unterstützende Videobotschaft desselben Polizeisprechers 

einzuholen oder die damals nicht bekannte  XXXX Medienberichterstattung vorzulegen. 

3.5.2.4. Dazu ist auszuführen, dass der Beschwerdeführer im TV-Duell die Möglichkeit 

erhielt, nachdem seine Aussagen jenen von  XXXX gegenübergestellt wurden, sich zur offen 

gestellten Frage der Moderatorin „Kann es sein, dass Sie da irgendetwas verwechseln in Ihrer 

Erinnerung?“ zu äußern. Damit wurde nach Erachten des erkennenden Gerichtes keine 

Behauptung der mitbeteiligten Partei dahingehend aufgestellt, der Beschwerdeführer hätte 

überhaupt keinen Vorfall in  XXXX erlebt, sondern versucht, eine Erklärung für das 

widersprüchliche Rechercheergebnis zu erhalten. 

Selbst wenn man annehmen würde, die mitbeteiligte Partei hätte dem Beschwerdeführer 

indirekt unterstellt, die Unwahrheit gesagt zu haben, ist nicht nachvollziehbar, inwiefern es 

dem Beschwerdeführer mit der gebotenen Gelegenheit zur Gegenäußerung verunmöglicht 

wurde, die Anschuldigung angemessen zu widerlegen. Dieser konnte frei sowie ohne 

besondere zeitliche Vorgaben auf die Fragestellung der Moderatorin replizieren und seinen 

Standpunkt darlegen. Schon eine einfache Wiedergabe seiner Wahrnehmungen vom  XXXX  

(zusammen mit dem Hinweis, dass die darüber hinausgehenden Einzelheiten der 

Schilderungen aus dritter Hand stammten) hätten zur erfolgreichen Aufklärung des 

Sachverhalts geführt; es bedurfte gar keiner weiteren Beweise, um sich adäquat äußern zu 

können. Zudem könnte andernfalls eine Live-Sendung der mitbeteiligten Partei niemals dem 

Objektivitätsgebot entsprechen, wenn – neben einer Stellungnahme – vom Betroffenen auch 

unverzüglich weiteres Beweismaterial vorgelegt werden müsste; dieser wird in der 

Direktübertragung ja zum ersten Mal konfrontiert. 

Ebenso hätte der Beschwerdeführer von den Fotos, die er bei sich trug, in der Sendung 

Gebrauch machen können. Darauf ist jeweils das verschlossene Tor des abgesperrten Areals, 

in dem die Delegation während des Ereignisses bis zur Freigabe durch die Sicherheitskräfte 

warten musste, zu sehen (vgl. Pkt. II.1.1.1.); die Bilder hätten bei ihrem Einsatz Aufschluss 

darüber gebracht, dass der Beschwerdeführer einerseits tatsächlich einen Vorfall erlebte, als 

auch andererseits seinen damaligen Informationsstand von Dritten bezog. 

Soweit noch unter der Überschrift „Sachverhalt“ der Beschwerde einwendet wird, dass der  

XXXX -Vorhalt überraschend für den Beschwerdeführer erfolgt sei, wird angemerkt, dass der 

Umstand, dass der Beschwerdeführer Fotos mitgenommen hat, sowie seine Angabe in der 

Live-Sendung, ein solches „Foul“ aufgrund des Tweets von  XXXX schon erwartet zu haben, 

gerade nicht darauf hindeuten, völlig unvorbereitet mit einer Angelegenheit konfrontiert 
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worden zu sein. Darüber hinaus widerspricht es weder journalistischen Grundsätzen noch 

einer objektiven Berichterstattung bzw. dem Objektivitätsgebot, Themenbereiche einer Live-

Sendung nicht bereits vorab mitzuteilen. 

3.5.2.5. Nach Ansicht des Beschwerdeführers sei schließlich in den darauffolgenden  

XXXX -Sendungen auch keine Aufklärung erfolgt, die geeignet gewesen wäre, die 

Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers wiederherzustellen. Es hätte einer aufrichtigen, 

umfassenden Aufklärung und Richtigstellung, dass der Beschwerdeführer einen dramatischen 

Vorfall in  XXXX zum angegebenen Zeitpunkt erlebt hatte, gestützt auf die polizeilichen 

Sicherheitskräfte vor Ort, bedurft. 

3.5.2.6. Da eine Aufklärung über den tatsächlichen Sachverhalt während der Live-

Diskussion nicht möglich war (vgl. Pkt. II.3.5.2.2.), wurde diese von der mitbeteiligten Partei 

in der daran anschließenden, die Zuseherzahl des TV-Duells übersteigenden  XXXX -Sendung 

nachgeholt, die sich inhaltlich auf die Sendung „ XXXX “ bezogen und diese analysiert hat (zur 

Zulässigkeit einer „Gegendarstellung“ unter Umständen auch in einer anderen [zeitlich und 

inhaltlich in gewisser Weise zusammenhängenden] Sendung, vgl. VfSlg 12.491). Weitere 

Hinweise erfolgten in der  XXXX vom  XXXX und der  XXXX vom XXXX . 

Die Unterrichtung erfolgte in den  XXXX -Sendungen jeweils derart, dass darauf hingewiesen 

wurde, es habe am  XXXX  in  XXXX einen Zwischenfall in der Nähe des Beschwerdeführers 

gegeben; anschließend wurden die Aussagen des Beschwerdeführers den tatsächlichen 

Begebenheiten gegenübergestellt. Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts wurde das 

Publikum damit mehr als ausreichend von der mitbeteiligten Partei aufgeklärt, zumal auch 

nicht ersichtlich ist, welchen Mehrwert es gebracht hätte, wenn der  XXXX Polizeisprecher 

nochmals befragt und den „richtigen“ Sachverhalt, d.h. jenen, der sich bereits aus den lokalen 

Zeitungsartikeln ergab, vorgetragen hätte. 

3.5.3. „Tendenziöses Verhalten der Moderatorin“ 

3.5.3.1. Der Beschwerdeführer reklamiert, dass das Verhalten der Moderatorin  XXXX 

offenkundig dem Objektivitätsgebot widersprochen habe. Die verwendeten Stilmittel (Sing-

Sang-Ton, übertriebenes Augenrollen, Wort- und Satzwiederholungen und hämische 

Aussagen) beim  XXXX -Vorhalt seien unsachlich und unangebracht gewesen und könnten 

auch nicht durch sachlich und gefasst agierte Moderationspassagen kompensiert werden. 

3.5.3.2.  Wie den Feststellungen in Zusammenschau mit der Beweiswürdigung zu 

entnehmen ist, geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass sich die Moderatorin im 
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inkriminierten Sendungsabschnitt keines Sing-Sang-Tones, keiner trotzigen 

Wortwiederholung oder hämischen Aussage bediente (vgl. Pkt. II.1.1.4.2. und Pkt. II.2.1.). 

Anders als in der bislang zu § 4 Abs. 5 Z 3 ORF-G ergangenen höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung (etwa VwGH 15.09.2006, 2004/04/0074 oder VfSIg 12.086/1989) stehen 

damit im vorliegenden Fall keine Äußerungen einer Moderatorin auf dem Prüfstand, sondern 

gilt es alleine nonverbales Verhalten (einmaliges Augenrollen nach oben und einmaliges 

Verziehen des Gesichtes) unter dem Gesichtspunkt der Objektivität zu bewerten. 

3.5.3.3. Das erkennende Gericht schließt sich dabei zunächst den Ausführungen der 

belangten Behörde an, wonach das Augenverdrehen und die bewegte Miene von  XXXX 

offenbarten, dass diese die Sicht des Beschwerdeführers nicht teilte bzw. dessen Verärgerung 

nicht nachvollziehen konnte, und die Mimik auch das Ergebnis ihrer zuvor vergeblich 

unternommenen Bemühungen, wieder eine sachliche Diskussion herbeizuführen, war. 

Dem Beschwerdeführer ist zwar prinzipiell beizupflichten, dass sich Moderatoren auch bei 

kontroversen Diskussionen mit provokanten Äußerungen eines Diskussionsteilnehmers 

sachlich zu verhalten, d.h. ihre subjektive Sichtweise zurückzuhalten haben, und dass das 

Rollen der Augen und das Verziehen des Gesichtes Ungeduld, Skepsis und/oder Ungläubigkeit 

signalisieren. In Anlehnung an die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, wonach einzelne 

Formulierungen aus dem Gesamtzusammenhang gerechtfertigt sein können (vgl. Pkt. II.3.3.), 

und an die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes bzw. des Verwaltungsgerichtshofes 

zur Befangenheit (vgl. zum Augenrollen eines Richters: OGH 23.07.2020, 18ONc3/20s; zur 

Mimik eines Richters: VwGH 04.03.2008, 2006/19/0409) vertritt das 

Bundesverwaltungsgericht aber die Auffassung, dass der Einsatz von vereinzelter 

unangebrachter Körpersprache in einem Sendungsabschnitt nicht unmittelbar den Schluss 

zulässt, dass eine Moderatorin gemeinhin unobjektiv agiert. Vielmehr kann eine unsachliche 

Moderation nur dann begründet werden, wenn das Verhalten der Moderatorin im gesamten 

Interview zu erkennen gibt, dass nicht frei von Vorurteilen durch die Sendung geführt wird. 

Dies war gegenständlich jedoch nicht der Fall: Außerhalb der vom Beschwerdeführer 

bemängelten Moderationspassage hielt  XXXX zweifellos die Regeln des Anstands ein und war 

im Falle vereinzelter „emotionalerer Zwischengeplänkel“ deutlich bemüht, die Diskussion auf 

eine sachliche Gesprächsebene zurückzuführen. Die von der Moderatorin eingesetzte Mimik 

lässt sich in der erforderlichen Gesamtbetrachtung auch insofern relativieren, als diese zuvor 

selbst mehrmals einer konfrontativen Wortwahl seitens des Beschwerdeführers ausgesetzt 

war (vgl. die Wortwahl des Beschwerdeführers gegenüber  XXXX ab ca. Minute  XXXX  [„Ja, 

was verstehen Sie daran nicht?“; „Frau XXXX , diese Frage wurde mir im Wahlkampf, glaube 
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ich schon 500 Mal gestellt.“], Minute  XXXX [„Ja wer denn sonst? Der Hustinettenbär wird keine 

Zeit haben das zu entscheiden.“] oder Minute  XXXX [„Wenn Sie mich ausreden lassen, werde 

ich es Ihnen gerne erklären... ja“]). Daneben darf auch nicht übersehen werden, dass der 

Beschwerdeführer trotz der nonverbalen Reaktionen der Moderatorin in freier Antwort 

Stellung nehmen und seine eigene Auffassung der Öffentlichkeit ungesäumt und ungehindert 

zur Kenntnis bringen konnte. 

Insofern lässt sich zusammenfassend festhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht die 

Ansicht vertritt, dass die von der Moderatorin eingesetzte Mimik in der vom 

Beschwerdeführer bemängelten Moderationspassage zwar zu hinterfragen war, jedoch 

aufgrund der soeben dargelegten Überlegungen noch dem Objektivitätsgebot entspricht. 

3.5.4. „Nichtwahrung des Objektivitätsgebotes in einer Gesamtbetrachtung; unausgewogene 

Beweiswürdigung“ 

3.5.4.1. Der Beschwerdeführer kritisiert zuletzt, dass der zweite XXXX XXXX mit keinerlei 

auf unzureichenden Recherchen basierenden Vorhalten konfrontiert worden sei, sodass es zu 

einem drastischen Ungleichgewicht und damit einem Verstoß gegen das Objektivitätsgebotes 

gekommen sei. 

3.5.4.2. Das Argument ist schon deshalb unzutreffend, weil keine „Schieflage“ 

zugunsten einer Person vom Bundesverwaltungsgericht erkannt werden kann. Beide 

Kandidaten der  XXXX erhielten in gleichem Maß kritisch formulierte Fragen gestellt und 

wurden mit früheren Aussagen konfrontiert (vgl. Pkt. II.1.4.2.).  

Dass  XXXX kein derartiger Vorhalt, wie dem Beschwerdeführer in Bezug auf seine  XXXX -

Reise, gemacht wurde, kann der mitbeteiligten Partei nicht vorgeworfen werden, als diese im 

Zuge der Sendungsvorbereitung auf keine Aussagen des Mitstreiters stieß, die die 

mitbeteiligte Partei zu Nachforschungen im Sinne des § 10 Abs. 5 ORF-G verpflichtet und 

anschließend noch einer Aufklärung durch persönliche Befragung bedurft haben. Wie dem 

Kontrahenten des Beschwerdeführers ein vergleichbarer Vorhalt gemacht werden hätte 

können, wenn derartiges im Vorhinein nicht über ihn bekannt wurde, erschließt sich dem 

Bundesverwaltungsgericht nicht. 

3.6. Ergebnis 

Aus den vorgenannten Gründen geht hervor, dass die mitbeteiligte Partei mit der Gestaltung 

der Live-Sendung „ XXXX “ vom  XXXX  nicht gegen das Objektivitätsgebot verstoßen hat und 
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der Beschwerdeführer demnach nicht in seinen Rechten verletzt wurde. Folglich war seine 

Beschwerde als unbegründet abzuweisen. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B–VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt: Das vorliegende 

Erkenntnis weicht nicht von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungs- und 

Verfassungsgerichtshofes zum Objektivitätsgebot gemäß Art. I Abs. 2 BVG-Rundfunk sowie § 

1 Abs. 3 iVm §§ 4 und 10 ORF-G ab (vgl. insbesondere die unter Pkt. II.3.3. und II.3.5. zitierte 

Judikatur). Es sind alle im Verfahren maßgeblichen Fragen zum Objektivitätsgebot durch die 

Rechtsprechung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes geklärt. 


